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Reglement 
 

über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen und 
Skilifte (Reglement IKSS) 

 

 
 

 
Gestützt auf Art. 9 Absatz 3 Ziff. 1 des Konkordates über die nicht eidgenössisch konzessionierten Seil-
bahnen und Skilifte vom 15. Oktober 1951 erlässt die Konferenz vom dd.mm.jj  dieses Reglement. 
 

Kommentiert [IA1]: Im gesamten Text sind verschiedene 
Wiederholung wie z.B. der Hinweis auf die RL 4 wenn immer 
möglich zu vermeiden. 
Zudem ist der Text auf Widersprüche zu prüfen 
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Teil I  Allgemeine Bestimmungen 
 

1 Zweck und Gegenstand 
 
Das Reglement gilt für die gemäss Anlagensystematik unter das Konkordat fallenden 
Anlagen. Unter Anwendung von Art. 4 Abs. 4 der Seilbahnverordnung (SebV) werden 
ergänzende und abweichende Bestimmungen erlassen. 
 
Das Reglement zeigt zudem für den Neu- und Umbau von Luftseilbahnen mit einer 
Transportkapazität bis zu acht Personen auf, wie die grundlegenden Anforderungen 
des Seilbahngesetzes alternativ zur EU-Seilbahnverordnung erfüllt werden können. 
 
Es definiert die Verfahrensschritte und Prozesse, die für die Zusammenarbeit der Kon-
trollstelle IKSS mit den kantonalen Aufsichtsbehörden sowie den Anlagebetreibern er-
forderlich sind. 
 

2 Begriffe  
 
a) Allgemeine Begriffe sind in Art. 3 SebV definiert 
 
b) Weitere für das IKSS relevante Begriffe:  

- Förderbänder sind Transportanlagen, welche im Gelände für die Beförderung 
von Personen eingesetzt werden.  

- Die Baubewilligung ist die baurechtliche Bewilligung nach kantonaler Gesetz-
gebung.  

- Als Aufsichtsbehörde gilt die von den Kantonen für die Behandlung der Ge-
schäfte betreffend der Anlagen dieses Reglements bezeichnete Behörde.  

- Die technische Genehmigung ist die Zustimmung der Kontrollstelle zum  
technischen Dossier einer Anlage. 

- Die Betriebsbewilligung ist die Zustimmung der kantonalen Aufsichtsbehörde 
zum Betrieb der Anlage.  

 

c) Die Gewerbsmässigkeit ist in Art. 2 Personenbeförderungsgesetzes (PBG) defi-
niert 

 

3 Geltungsbereich (Anlagesystematik) 
 
Das Reglement bezieht sich auf folgende Anlagen:  
 

a) Klasse A : Gestützt auf Art. 4 SebV 
 

Kleinseilbahnen 
- Luftseilbahnen 
- Standseilbahnen 

 Skilifte 
- Skilifte mit hoher Seilführung 
- Skilifte mit niederer Seilführung (Kleinskilifte) 

 andere Seilbahnen, insbesondere 
- Werkseilbahnen mit Personentransport (Luft- und Standseilbahnen)  
- stationäre oder mobile schräggeführte Schacht- und Rohrbefahrungsanlagen  

Kommentiert [IA2]: Welchem juristischen Status ist das IKSS 
unterzuordnen? 

Kommentiert [IA3]: Welche Aufgaben sind dem IKSS 
vorbehalten 
- Vorinstanzliche technische Behördenaufsicht 
- Inspektions- und Betriebskontrollstelle 
- Zertifizierungsstelle («dualer Weg») 

Kommentiert [IA4]: Die Kantone können ergänzende und 
abweichende Bestimmungen erlassen, soweit die Bestimmun-
gen des SebG und der EU-Seilbahnverordnung dies zulassen. 

Kommentiert [IA5]: 8 Personen je Fahrtrichtung 

Gelöscht: mit abweichenden Bestimmungen

Gelöscht:  

Kommentiert [IA7]: Kantone die nicht im Konkordat sind? 

Kommentiert [IA8]: Begriff in Art. 3 SebV! 
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b) Klasse B : Gestützt auf das Konkordat : 
 

- Förderbänder (Einsatz analog Skilift)  
- bestehende mit Seil oder Kette angetriebene Schrägaufzüge, die  weder der 

Aufzugsverordnung (AufzV; SR 930.112) noch der harmonisierten europäi-
schen Norm SN EN-81-22 entsprechen 

- Materialseilbahnen bei Gefährdung des öffentlichen Verkehrs oder öffentlicher 
Anlagen 

 

c) Klasse C :  

 
Bei Anlagen, die gemäss Personenbeförderungsgesetz (PBG; SR 745.1) und 
Verordnung über die Personenbeförderung (VPB; SR 745.11) eine kantonale Be-
willigung zur Personenbeförderung erfordern und nicht der Klasse A oder B zuge-
hören, kann die Bewilligungsbehörde verfügen, die Anlage unter die Aufsicht der 
Kontrollstelle zu stellen. Dazu gehören: 
 
- Schrägaufzüge mit Konformitätserklärung gemäss Aufzugsverordnung 

(AufzV ; SR 930.112) 
- Kleinbahnen  
- Andere Bahnen 

 
Andere Transportanlagen können durch die Gemeinde, den Kanton oder den 
Bund unter die Aufsicht der Kontrollstelle gestellt werden. Dafür ist eine Rechts-
grundlage erforderlich. Dazu gehören: 
 
- Sommerrodelbahnen 
- Wasserskilifte 
- Bootstransportanlagen 

 
Die Betreiber solcher Anlagen können diese auch freiwillig durch die Kontrollstelle 
prüfen lassen.  

 

4 Anwendbare Bestimmungen 
 
a) Für das Baubewilligungsverfahren einer Anlage sind die Bestimmungen der Kan-

tone massgebend. 
b) Für die seilbahntechnische Ausgestaltung, den Betrieb und die Instandhaltung von 

Anlagen der Klasse A gelten die Bestimmungen der Seilbahngesetzgebung: 
- Seilbahngesetz (SebG)  
- Seilbahnverordnung (SebV)  
- Abweichende und ergänzenden Vorschriften dieses Reglements 
- Die für kantonale Anlagen anwendbaren Richtlinien des BAV 

c) Für die technische Ausgestaltung, den Betrieb und die Instandhaltung von Anla-
gen der Klasse B und C gelten die anlagespezifischen harmonisierten technischen 
Normen. Vorbehalten sind die Bestimmungen für bestehende Anlagen von Art. 5. 

 

5 Bestehende Anlagen 
 
Allein aufgrund des Inkrafttretens dieses Reglements müssen keine bestehenden An-
lagen oder Anlagenteile umgebaut oder erneuert werden. 
 
Werden Sicherheitsdefizite erkannt, die nur mit technischen Massnahmen behoben 
werden können, müssen die betroffenen Anlageteile erneuert werden.  

 
Werden bestehende Anlagen erneuert, gelten dieselben technischen Anforderungen 
wie für neue Anlagen. 
 

Kommentiert [IA9]: Schrägaufzüge mit Konformitätserklä-
rung gemäss Aufzugsverordnung sind durch eine benannte 
(akreditierte) Stelle beaufsichtigen zu lassen, wenn das von 
der Bewilligungsbehörde gewünscht wird. 
Das IKSS ist nicht akreditiert im Bezug auf Aufzugsanlagen 
nach SR 930.112. 
 
Der erste Absatz der Aufzählung "( - Schrägaufzüge mit Kon-
formitätserklärung gemäss Aufzugsverordnung (AufzV ; SR 
930.112)" ist ersatzlos zu streichen. 

Kommentiert [IA10]: EU / SebG / SebV / Normen 
Abweichende Vorschriften? 

Kommentiert [IA11]: In diesem Rahmen bezeichnet das 
BAV im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirt-
schaft und nach Anhörung der Kantone und der interessierten 
Kreise die technischen Normen, welche geeignet sind, die 
grundlegenden Anforderungen zu konkretisieren. Soweit mög-
lich bezeichnet es international harmonisierte Normen. 
 
ODER ist hier z.B. Richtlinie 4 gemeint 

Kommentiert [IA12]: Wie ist hier "harmonisiert" zu 
verstehen? -> EN? CEN? 
 

Kommentiert [IA13]: Erkennung durch wen? Wer trägt die 
Verantwortung? 

Kommentiert [IA14]: Gilt dies für die erneuerten Bauteile 
oder für die ganze Anlage? 
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Bei der Anpassung von bestehenden Anlagen an die aktuellen Regeln der Technik gilt 
die BAV-Richtlinie 4 „Instandhaltung und Umbau“. 
 

6 Vollzugshilfen 
 
Die Anwendung der Vorschriften kann mit  Vollzugshilfen in Form von Merkblättern er-
läutert werden. Die Merkblätter werden bei Bedarf unter Einbezug der Branche erarbei-
tet und durch die Geschäftsleitung IKSS erlassen.  

 

Kommentiert [IA15]: In der  BAV-RL 4 sind einige spezifi-
sche Punkte des IKSS Reglements nicht enthalten: 
 z.B. Fz ist fangbremslos und mit Vergusskopf, Querpendel-
werte werden nicht eingehalten, Laufwerk inkl. Zugseilan-
schluss wird mittels Vergusskopf erneuert 
->Massnahme? 
Um solche und andere Szenarien einheitlich zu regeln, schla-
gen wir eine Ergänzung der BAV-RL4 oder ein Zusatz für das 
neue IKSS-Reglement vor. 

Kommentiert [IA16]: BAV spricht nicht mehr von Merkblät-
tern, sondern verwendet die Bezeichnung Richtlinie. 
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Teil II Verfahren 
 

7 Baubewilligung 
 
Die für die Baubewilligung zuständige Behörde prüft unter Einbezug der betroffenen 
Fachstellen das Bauprojekt. Die Aufsichtsbehörde zieht die Kontrollstelle für die tech-
nische Prüfung bei. 
 
Der Detaillierungsgrad des technischen Dossiers richtet sich nach der Komplexität der 
Anlage. Die Inhalte orientieren sich an SebV Anhang 1. 

 

8 Technische Genehmigung 
 
Die kantonale Aufsichtsbehörde und die Kontrollstelle können für das technische Dos-
sier weitere Unterlagen, namentlich Detail- und Ausführungspläne sowie Berechnun-
gen verlangen. Der Detaillierungsgrad des technischen Dossiers richtet sich nach der 
Grösse und Komplexität der Anlage. Die Inhalte orientieren sich an den Anhängen 1 
und 3 der Seilbahnverordnung. 
 
Die Aufsichtsbehörde kann zulassen, dass gewisse Unterlagen bis Baubeginn nachge-
reicht werden. 
 
Mit der technischen Genehmigung durch die kantonale Aufsichtsbehörde sind die Vo-
raussetzungen gegeben, dass bei fachgerechter Ausführung und korrekter Inbetrieb-
nahme die kantonale Betriebsbewilligung mit der Abnahme der Anlage erteilt werden 
kann. 

 

9 Baubeginn 
 
Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die baurechtliche Bewilligung und die 
technische Genehmigung der Anlage erteilt und rechtskräftig geworden sind. 
 

10 Abnahme 
 
Die Abnahme der Anlage erfolgt durch die Kontrollstelle zusammen mit der kantonalen 
Aufsichtsbehörde. Die Kontrolle auf der Anlage erfolgt risikoorientiert und mittels 
Stichproben. Sind die Voraussetzungen für einen korrekten Betrieb erfüllt, stellt die 
Kontrollstelle Antrag auf Erteilung der Betriebsbewilligung an die Aufsichtsbehörde.  
 
Die Kontrollstelle kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde einen provisorischen Be-
trieb bis zur Erteilung der Betriebsbewilligung freigeben.  
 

11 Betriebsbewilligung 
 
Für den Betrieb ist eine kantonale Betriebsbewilligung nötig. 
 
Eine dem Betrieb entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung ist nachzuweisen. 
 
Die Betriebsbewilligung setzt eine Abnahme der Anlage vor Ort gemäss Art. 10 voraus. 
 
Mit der Betriebsbewilligung wird, unter Beachtung des Betriebskonzepts und den Auf-
lagen der Kontrollstelle, insbesondere Folgendes festgelegt: 
- Anlagenkategorie gemäss Art. 15 
- Gültigkeitsdauer der Betriebsbewilligung 
 
Änderungen oder Anpassungen des Betriebskonzepts müssen der Aufsichtsbehörde 
vorgelegt werden, die dann entscheidet, wie vorzugehen ist. 

Kommentiert [IA17]: Wo erscheint dieser Begriff in den 
rechtlichen Vorgaben (Konkordat)? 

Kommentiert [IA18]: Infrastruktur und zertifizierte 
SiBT/TS? 

Kommentiert [IA19]: Ausgenommen dafür sind Sicher-
heitsbauteile oder Teilsysteme mit Konformitätsbescheinigun-
gen, die von einer benannten Stelle geprüft wurden 

Kommentiert [IA20]: Unterlagen BBV liegen in der Regel 
nicht komplett vor Baubeginn vor 

Kommentiert [IA21]: Anhang 3 kann nicht vor Baubeginn 
eingereicht werden 
Der Baubeginn kann erfolgen, wenn die Baubewilligung des 
Kantons vorliegt. Das IKSS hat keine zusätzliche Handhabe. 
Siehe altes Reglement 

Kommentiert [IA22]: Im Gegensatz zu den Eidg. Konzes-
sionen werden Betriebsbewilligungen befristet? 
 
PBG 

Art. 7 Personenbeförderung von geringer Bedeutung 

1 Skilifte und Kleinseilbahnen ohne Erschliessungsfunktion benöti-

gen eine Bewilligung 

des Kantons. 

2 Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Kantone für weitere Beför-

derungsangebote 

von geringer Bedeutung Bewilligungen erteilen können. 

3 Er kann für diese Beförderungsangebote Erleichterungen vorsehen. 

4 Die Bewilligung wird für höchstens zehn Jahre erteilt. Sie kann 

übertragen, geändert 

und erneuert werden. 
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12 Umbauten 
 
Umbauten von Anlagen mit kantonaler Betriebsbewilligung erfordern eine Zustimmung 
durch die Aufsichtsbehörde. 
 

13 Betriebseinstellung 
 
Wird der Betrieb befristet eingestellt, kann die Betriebsbewilligung sistiert werden.  
 
Solange die ursprüngliche Betriebsbewilligung noch andauern würde, erfordert die Re-
aktivierung einer sistierten Betriebsbewilligung: 
- Zustandsbericht 
- Dokumentation der Instandhaltungsarbeiten 
- Aktualisierung des Betriebs- und Bergekonzeptes 
- Fallweise Inspektion 
 
Für Anlagen mit sistierter Betriebsbewilligung kann die Aufsichtsbehörde besondere 
Anforderungen an die Instandhaltung festlegen. 
 
Wird die Anlage länger als 5 Jahre nicht betrieben, erlischt die Betriebsbewilligung. Es 
ist ein neues vollständiges Gesuch zur Wiedererlangung einer Betriebsbewilligung er-
forderlich. 
 

14 Anlagekategorien 
 
Die Seilbahnanlagen werden nach ihrer Grösse und Ausrüstung in Kategorien einge-
teilt. Aufgrund der Kategorien werden Inspektionsintervalle sowie die Kosten der Be-
triebsaufsicht definiert. Die Zuteilung erfolgt in diejenige Kategorie, in welcher keines 
der Kriterien überschritten wird. 
 

a) Klasse A : Gestützt auf Art. 4 SebV 
 

Luftseilbahnen bis 8 Personen 
 
Luftseilbahnen 
Bis 8 Personen 
pro Fahrtrich-
tung 

Kategorie      

1 2 3 4 5 6 

zulässige Per-
sonenzahl pro 
Richtung 

2 4 4 4 8 8 

gewerbemässi-
ge Personenbe-
förderung 

-- -- -- möglich möglich möglich 

zulässige Fahr-
geschwindigkeit 

1.5 m/s 2.5 m/s 4.0 m/s 4.0 m/s 5.0 m/s > 5.0 m/s 

Kommentiert [IA23]: Ebenfalls geregelt in SebV Art. 36 
und 36a und Richtlinie 4, diese gilt auch für kantonale Bewilli-
gungen! 
 
Gilt Art.36a für kantonale BBW noch? 

Kommentiert [IA24]: Zustandsbericht über was? Umfang? 
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Luftseilbahnen über 8 Personen 
 
Luftseilbahnen 
Über 8 Perso-
nen pro Fahrt-
richtung 

Kategorie   

4 5 6 

zulässige Per-
sonenzahl pro 
Richtung 

10 15 >15 

Traglast pro 
Fahrzeug 

1500 kg 3000 kg > 3000 kg 

Motorenleistung  bis 79 kW bis 149 kW > 149 kW 

zulässige Fahr-
geschwindigkeit 

2.5 m/s 4.0 m/s > 4.0 m/s 

 

Standseilbahnen 
 

Standseilbah-
nen 

Kategorie      

1 2 3 4 5 6 

zulässige Per-
sonenzahl pro 
Richtung 

2 4 6 8 12 > 12 

Traglast pro 
Fahrzeug 

300 kg 600 kg 900 kg 1200 kg 2000 kg > 2000 kg 

Motorenleistung bis 10 kW bis 19 kW bis 39 kW bis 79 kW bis 149 kW > 149 kW 

zulässige Fahr-
geschwindigkeit 

0.4 m/s 0.6 m/s 1.2 m/s 2.5 m/s 4.0 m/s > 4.0 m/s 

 

 

Skilifte 
 
Skilifte mit 
hoher Seilfüh-
rung 

Kategorie      

1 2 3 4 5 6 

Motorenleistung bis 10 kW bis 19 kW bis 39 kW bis 79 kW bis 149 kW > 149 kW 

 
Skilifte mit 
niederer Seil-
führung (Klein-
skilifte) 

Einheitskategorie 

 
 

Schachtstandseilbahnen 
 
Schachtstand-
seilbahnen 

Einheitskategorie 

 
 

b) Klasse B : Gestützt auf das Konkordat : 
 

Förderbänder 
 

Förderbänder Einheitskategorie 

Kommentiert [IA25]: Werkseilbahnen nicht gewerbsmässig 

Kommentiert [IA26]: Wo werden die Standseilbahnen 
behandelt? Es gibt die technischen Bestimmungen für die 
Luftseilbahnen, Ergänzende und abweichende Bestimmungen 
für Skilifte, Technische Bestimmungen für Kleinskilifte und 
Förderbänder sowie Technische Bestimmungen für Seilbah-
nen (Seilwinden) in Rohrleitungen und Schächten. Wurden die 
Standseilbahnen vergessen? Oder gibt es da ein zusätzliches 
Dokument? Oder gilt CEN? 
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Schrägaufzüge 
 
Schrägaufzüge  Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. 

1 2 3 4 5 6 

Zulässige Per-
sonenzahl 

2 2 
Mit Kabi-
ne: 4 

8 12 > 12  

Fahrzeug Sitz oder 
Plattform 

Sitz, Platt-
form oder 
Kabine 

Kabine Kabine Kabine Kabine 

Zulässige Fahr-
geschwindigkeit 

0.6 m/s 0.8 m/s 1.2 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s 
 

Gewerbsmässi-
ge Personenbe-
förderung 

nein nein nein nein nein ja 

Zwischenstatio-
nen 

Nicht zu-
lässig 

Mit Sitz 
oder Platt-
form zu-
lässig, mit 
Kabine 
nicht zu-
lässig 

zulässig zulässig zulässig zulässig 

 

Materialseilbahnen 
 
Materialseilbah-
nen 

Einheitskategorie 

 
 

c) Klasse C: Anlagen ausserhalb Seilbahngesetz und Konkordat, Transporteinrich-
tungen mit Personenbeförderungsbewilligung 
 
Für Anlagen der Klasse C werden die Leistungen anlagenspezifisch vereinbart. 
 
 

15 Häufigkeit der Inspektionen  
 
Luft- und Standseilbahnen Jährlich  

 
 

Für Luft- und Standseil-
bahnen mit weniger als 40 
Betriebsstunden pro Jahr 
können die Intervalle auf 
zweijährlich erstreckt wer-
den. 
 

Skilifte mit hoher Seilführung Zweijährlich 
 

 

Skilifte mit Sommerbetrieb Jährlich 
 

 

Skilifte mit niederer Seilführung Zweijährlich 
 

 

Schrägaufzüge nicht der SN EN 81-22 
entsprechend  
 

Zweijährlich 
 

 

Schachtstandseilbahnen für Drucklei-
tungen von Wasserkraftwerken 

vor jedem Einsatz 
max. einmal pro 
Jahr 
 

Bei mehrjährigem Betrieb 
jährlich 

Förderbänder Vierjährlich Bei Sommer- und Winter-
betrieb zweijährlich 

 

Kommentiert [IA27]: Nur Altanlagen 
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Abweichungen vom Regelfall können auf Antrag des Betreibers oder der Kontrollstelle 
und nach Anhörung der Beteiligten durch die Aufsichtsbehörde verfügt werden. Die 
Abweichung ist zu begründen.  
 
Die Häufigkeit der Inspektionen für Materialseilbahnen und Anlagen der Kategorie C 
werden anlagespezifisch festgelegt. 
 

16 Anlagenummerierungen 
 
Die Kontrollstelle führt eine systematische Nummerierung der Anlagen. Die Nummern 
werden pro Anlage und Standort vergeben. 
 
Ersatzanlagen erhalten eine neue Nummer, auch bei identischem Standort.  
 

17 Bearbeitungsfristen 
 
Die Kontrollstelle muss bestrebt sein, die Projekte in kürzester Zeit, mit so wenig Auf-
wand wie möglich, beziehungsweise so viel Aufwand wie erforderlich, zu bearbeiten.  
 
Der Gesuchsteller ist für eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Kontrollstelle zur 
Einplanung der Bearbeitungszeiten verantwortlich.  
 
Die Bearbeitungszeit hängt von der Qualität und Vollständigkeit der Eingabedokumen-
te, der Komplexität des Projektes und der Auslastung der Kontrollstelle ab.  
 
Damit die Betreiber und Hersteller für die Planung ihre Vorhaben eine Basis haben gel-
ten in der Regel die folgenden Richtwerte: 
 

a) Vorprüfung von Projekten im Rahmen der Baubewilligung : 
Bearbeitungszeit 1 Monat 

b) Technische Genehmigung   
Bearbeitungszeit 3 Monate 

c) Betriebsbewilligungsgesuch 
Bearbeitungszeit 1 Monate 

d) Umbauvorhaben 
Bearbeitungszeit 3 Monate 

e) Kleinskilifte und Förderbänder 
Eingabe spätestens zwei Monate vor Saisonbeginn 

 
Bearbeitungszeiten können sich überlagern. 
  
Auf Voranmeldung können kürzere Bearbeitungszeiten vereinbart werden. 

Kommentiert [IA28]: Aussage?  

Kommentiert [IA29]: Vollständige Betriebsbewilligungsun-
terlagen (Sicherheitsnachweis) können erst nach IB/AB einge-
reicht werden! 
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Teil III Abweichende und ergänzende Bestimmungen 

 

18 Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen  
 
Der Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen des Seilbahngesetzes 
wird grundsätzlich gemäss Seilbahnverordnung mittels Konformitätsbescheinigung ei-
ner benannten Stelle erbracht. 
 
Neu- und Umbauten von Luftseilbahnen mit einer Transportkapazität bis acht Perso-
nen können alternativ nach den technischen Bestimmungen von Teil III,1.1 gebaut 
werden. Der Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen kann in der 
Form eines Sachverständigenberichtes einer unabhängigen Stelle erfolgen. Ein sol-
cher Sachverständigenbericht ist bei Neubauten für die Seilbahn als Ganzes, geglie-
dert nach Teilsystemen und für Umbauten für jedes davon betroffenen Teilsystem er-
forderlich.  Dieser Sachverständigenbericht braucht nur einmal pro Anlagentyp und pro 
Teilsystem erstellt zu werden und kann für mehrere Projekte vorgelegt werden.  Liegen 
für Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme Konformitätsbescheinigungen von Konformi-
tätsbewertungsstellen vor, so ist deren Einbau in einer gebauten oder umgebauten 
Luftseilbahn mit einer Transportkapazität bis acht Personen möglich. Die Prüfung der 
Schnittstellen ist in einem zusätzlichen Sachverständigenbericht gemäss SebV Art. 29 
Abs. 1 Bst. b) zu dokumentieren. 
 
Die übrigen Sachverständigenberichte gemäss Artikel 29 Abs. 1 Bst. a) und c) SebV 
sowie der Nachweis der vorschriftskonformen Ausführung und der Betriebstauglichkeit 
gemäss Artikel 30 SebV sind ebenfalls beizubringen. 
 
Für Förderbänder gelten die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinen-
richtlinie. Der Nachweis der Erfüllung erfolgt mittels Konformitätserklärung des Herstel-
lers. 
 

19 Betriebsorganisation 
 
Der sichere Betrieb und die Instandhaltung der Anlage richtet sich nach den Vorgaben 
des Seilbahngesetzes und der Seilbahnverordnung. Dabei kommen grundsätzlich die 
anlagenspezifischen Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften des Herstellers zur 
Anwendung. 
 
Betrieb und Instandhaltung sind in geeigneter Form zu dokumentieren. Der Aufsichts-
behörde ist jederzeit Einsicht in diese Dokumente zu gewähren. 
 
Für bestehende Anlagen ohne anlagenspezifische Betriebs- und Instandhaltungsvor-
schriften sind die Vorgaben, im Teil III des vorliegenden Reglements, in Merkblättern 
und im Betriebsbuch verbindlich. 
 

20 Betriebsbuch 

 
Die Kontrollstelle stellt den Inhabern einer Betriebsbewilligung jährlich ein Betriebsbuch 
zur Verfügung. Dies stellt den minimalen Standard der Betriebs- und Instandhaltungs-
dokumentation dar. 
 

Kommentiert [IA30]: Gilt nicht für Skilift, siehe Art. 53 

Kommentiert [IA31]: Wenn mit diesem Reglement im 
«dualen Verfahren» der Konformitätsnachweis an die geforder-
te Sicherheit nach EU Seilbahnverordnung stipuliert wird, 
müssen bei der Elektrotechnik zwingend die Spezifischen 
Anforderungen an Sicherheitsbauteile bzw. Sicherheitsfunktio-
nen nach Anforderungsklassen 
(AK 1-4)  bestimmt werden. 
Dazu stellt sich die Frage wer diese Konformität dann prüft 
und bescheinigt. Im vorgeschlagenen Fall würde ein Sicher-
heitsnachweis durch einen Sachverständigen anstelle von 
einer akkreditierten Prüfstelle ermöglicht. Aktuell sind uns in 
der Schweiz keine Sachverständige (gemäss BAV SV-
Richtlinie vom 15. Märt 2018)  bekannt, die solche Prüfungen 
ausführen. Dieser Umstand muss zwingend geklärt werden um 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. 

Kommentiert [IA32]: Der EU-Seilbahnverordnung 
 
Art. 5Grundlegende Anforderungen 
1 Seilbahnen sowie ihre Infrastruktur, ihre Sicherheitsbauteile 
und ihre Teilsysteme müssen den grundlegenden Anforderun-
gen entsprechen, die in Anhang II der EU-Seilbahnverordnung 
unter der Bezeichnung «wesentliche Anforderungen» aufge-
stellt werden. 

Kommentiert [IA33]: Der Begriff Sachverständige ist zu 
prüfen (Anforderungen, Unabhängigkeit, etc.). Insbesondere in 
Bezug auf Sachverständigenrichtlinie des BAV #5.3 letzter 
Abschnitt. 
 

Kommentiert [IA34]: Widerspruch zu Richtlinie 4, Art. 36a 
 
D.h. bei einem Umbau der SB muss ich im Gegensatz zu 
BAV-Anlagen, nicht nur eine CE und allenfalls Schnittstellen-
prüfung abgeben, das ganze Teilsystem muss durch einen 
Sachverständigen überprüft werden. 
 
Widerspruch zu Richtlinie 4: 
Bereiche Elektrotechnik / Maschinentechnik 
Im Bereich Elektrotechnik/Maschinentechnik handelt sich bei 
einem Umbau insbesondere dann um eine wesentliche Ände-
rung, wenn dadurch die Schnittstellen zwischen den Bereichen 
betroffen sein könnten. 
Als Bereiche wurden definiert: 
 • Teilsystem 1 (Seile und Seilverbindungen); 
 • Teilsysteme 2–4 (ein Bereich) 1 : 2: Antriebe und Brem-
sen;3: Mechanische Einrichtungen; 
4: Fahrzeuge;• Teilsystem  ...

Kommentiert [IA35]: Art. 29Sachverständigenberichte  
1 EinSachverständigenbericht ist mindestens erforderlich zur 
Prüfung: a. der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis; b. 
der Schnittstellen zwischen den Teilsystemen und zwischen 
den Teilsyste-men und der Infrastruktur; c. der Tragsicher-
heits-, Ermüdungssicherheits- und der Gebrauchstauglich-
keitsnachweise der sicherheitsrelevanten Bauteile der Infra-
struktur.  ...

Kommentiert [IA36]: SebV Art. 52a Abs1 
Das Seilbahnunternehmen erlässt unter Berücksichtigung des 
Betriebskonzepts die Betriebs- und Instandhaltungsvorschrif-
ten. 
d. enthalten eine Anleitung zur fachgerechten Bedienung und 
Instandhaltung der Seilbahn mit Arbeitsabläufen und -
anweisungen. 

Kommentiert [IA37]: Im Betriebsbuch sind auch tägliche 
Checklisten und Instandhaltungsintervalle aufgelistet. 
 
Bsp. 
5. Mehrjährliche ArbeitenGemäss Betriebsanleitung des Her-
stellers.Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, ist folgendes 
zu beachten:– Revision und Kontrolle in zerlegtem Zu-stand ...

Kommentiert [IA38]: Dokumentation des Betriebs im IKSS 
Betriebsbuch ist ok. Die Instandhaltungsdokumentation muss 
jedoch wie im ersten Abschnitt unter Kapitel 19 ausgeführt 
werden. 
 
Deshalb letzten Satz streichen. 
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Teil III.1 Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Luftseilbah-

nen und Standseilbahnen 
 
Die nachstehend aufgeführten ergänzenden und abweichenden Bestimmungen (Art. 4 
Abs. 4 SebV) entsprechen der Praxis des IKSS. Sie entbinden den Gesuchsteller nicht 
von der Pflicht, eine diesbezügliche Sicherheitsanalyse, abgestimmt auf die konkreten 
Verhältnisse, durchzuführen. 
 

21 Seil und Seilverbindungen 
 
Keilendklemmen sind nach spätestens folgenden Zeitabständen zu kontrollieren oder 
zu erneuern: 

 
Seiltyp, Befestigung Zustandskontrolle Kontrolle durch 

Zerlegen 
Versetzen  

Zugseil 
Keilendklemme 

1 Monat, Beweglichkeit 
prüfen, gegebenenfalls 
Entfernung der Schutz-
hülse 

 3 Jahre 

 

Verschiebeintervall von Tragseilen 
 
Das Verschiebeintervall von Tragseilen beträgt grundsätzlich 12 Jahre für Seilbahnen 
mit mehr als 100’000 Überrollungen pro Jahr und normgerechten Ablenkradien. Über-
rollungen pro Jahr entspricht der Anzahl Laufwerkrollen pro Seil multipliziert mit der 
Anzahl Fahrten pro Jahr. Mit einem Sachverständigenbericht kann bei einer Unter-
schreitung der jährlichen Überrollungen das Intervall auf maximal 18 Jahre verlängert 
werden. 
 
 

22 Notantrieb 
 
Für Luftseilbahnen ohne gewerbsmässigen Betrieb kann auf eine motorische Notan-
triebseinrichtung verzichtet werden, wenn der Bodenabstand kleiner als 50 m und das 
Gelände begehbar ist. 
 

23 Selbstbedienungsbetrieb von gewerbsmässig betriebenen Luftseilbahnen  
 

Eine Betriebsführung mit unbesetzten Stationen ist zulässig, wenn mindestens nach-
stehende Bedingungen erfüllt und Einrichtungen vorhanden sind: 
 

23.1 Eine Fahrgeschwindigkeit von höchstens 4.0 m/s über die Stützen und im Seilfeld bis 6 
m/s. 

23.2 Eine Einfahrtsüberwachung gemäss Art. 45.3 
23.3 Eine Fehllageüberwachung des Zugseiles. 
23.4 Eine Abfahrtstaste soweit in der Sicherheitsanalyse gefordert, die im oder vom Fahr-

zeug aus betätigt werden kann und eine Sprechverbindung zur Antriebsstation. 
23.5 Ein akustisches und optisches Abfahrtssignal in den Stationen, das auf die bevorste-

hende Abfahrt aufmerksam macht, wobei diese Signale über eine angemessene Zeit 
bis zur Abfahrt aktiv sein müssen. 

23.6 Eine Nothaltvorrichtung in den Stationen und in den Fahrzeugen. 
23.7 Eine zuverlässige, möglichst selbsttätig wirkende Alarmeinrichtung, mit der eine Stö-

rungsbehebung oder Bergung veranlasst werden kann. 
23.8 Eine Überwachung der Windgeschwindigkeit die selbsttätig bis zur Beendigung der 

begonnenen Fahrt die Fahrgeschwindigkeit auf höchstens 2.0 m/s reduziert und für ei-
ne an-gemessene Zeit ein neues Anfahren verhindert. Dazu sind an geeigneten Stel-
len Windmesser zu installieren. 

Kommentiert [IA39]: Seilschlösser gemäss SN EN 12927 
und EN 13411-6 und 13411-7 

Kommentiert [IA40]: Wieso noch ein Sachverständigenbe-
richt? 
Bei normengerechten Ablenkradien Anzahl Laufwerkrollen pro 
Seil multipliziert mit der Anzahl Fahrten pro Jahr kann vom 
Betreiber ermittelt werden, IKSS-Experte kann dies prüfen und 
dem Kanton weiterempfehlen 
 
Seilprüfstelle IKSS, Sachverständiger oder nicht? 

Kommentiert [IA41]: Korrespondiert nicht mit Kapitel 44.3 
in Bezug auf Verzicht des Notantriebs 

Kommentiert [IA42]: Motorische??? 

Kommentiert [IA43]: SN EN 12929:2015 10.1.1 Standseil-
bahnen und Seilschwebebahnen müssen mit einem Hauptan-
trieb und, wenn die Bedingungen für den Verzicht auf einen 
Notantrieb nicht erfüllt sind, mit einem Notantrieb ausgerüstet 
werden. Mit dem Hauptantrieb muss es möglich sein, unter 
allen betrieblich vorgesehenen Belastungszuständen anzufah-
ren und in beide Richtungen zu fahren. Dies gilt auch für den 
Notantrieb, sofern dies für das Leerfahren der Anlage erforder-
lich ist. 
Um auf den Einbau eines Notantriebes verzichten zu können, 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
— Die schräge Länge der Anlage beträgt nicht mehr als 500 m 
— Die Anzahl der Fahrzeuge pro Seilstrang beträgt nicht mehr 
als 30 
— Die Räumung der Anlage durch Schwerkraft oder die Ber-
gung der Fahrgäste mit entsprechenden Zusatzeinrichtungen 
(z.B. bei Standseilbahnen Bergeweg entlang der Trasse nach 
13.2, Beleuchtung, Ruhebereiche) ist möglich.Die Notwendig-
keit einen Hilfsantrieb einzurichten muss auf Grund des Ver-
kehrsbedürfnisses, welches die Seilbahn zu erfüllen hat, beur-
teilt werden. 
 

Kommentiert [IA44]: Gilt eine Anlage mit abgesetzter 
Steuerstelle als Selbstbedienbetrieb? Oder wie ist diese zu 
behandeln? 
Wird im Reglement nicht abgehandelt. 

Kommentiert [IA45]: In den nachfolgenden Kapiteln wird 
ebenfalls wieder auf den Selbstbedienungsbetrieb referenziert 
mit zum Teil unterschiedlichen Aussagen. Bsp. NH-
Einrichtungen 
 
Die Angaben in diesem Abschnitt sind zu stark pauschalisiert.  
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23.9 Es ist sicher zu stellen, dass die Fahrzeuge nicht überladen werden. Dazu sind die 
Fahrzeuge vorzugsweise mit einer Überlastüberwachung auszurüsten. Diese Über-
lastüberwachung muss in den Stationen aktiv sein und eine Abfahrt verhindern. Bei 
fehlender Überlastüberwachung ist die Bahn mit Nutzlastreserve (z.B. mit 20% Mehr-
last) auszulegen. Alternative Lösungen wie Beladungsbeschränkung über Kabinen-
grundfläche (< 0.25 m2/ Person), Zugang über Drehkreuz, Bereitstellung einer Perso-
nenwaage usw. sind nur in Verbindung mit  Instruktionen in Form von Piktogrammen 
zulässig. 

23.10 Die Fahrzeuge sind mit einer Querpendelüberwachung auszurüsten. 
23.11 Materialtransport ausserhalb der Kabine ist im Selbstbedienungsbetrieb nicht zulässig. 
23.12 Die Geschlossenstellung der Türen ist mindestens in den Stationen zu überwachen. 
23.13 Videoaufzeichnung in den Stationen mit einer fernbedienten Gegensprechanlage mit 

Lautsprecher.  
23.14 Installation von Brand- und Rauchmeldern in den Stationen mit automatischer Übertra-

gung gemäss Brandschutzgutachten. 
 

Zusätzliche betriebliche Risiken beim Selbstbedienungsbetrieb mit unbesetzten Statio-
nen sind in der Sicherheitsanalyse (z.B. Perrontüren) explizit abzuhandeln und in ei-
nem Sachverständigenbericht zu dokumentieren. Besonders die Brandgefahren ge-
mäss Art. 39.4 sind dabei zu beachten. 
 

24 Bergung 
 
Bei Luftseilbahnen mit gewerbsmässigem Betrieb ist einmal jährlich und bei den übri-
gen Anlagen alle 2 Jahre eine Bergungsübung durchzuführen. 
 
Wo das Rettungswesen auf kantonaler Ebene geregelt ist, gelten die diesbezüglichen 
Vorschriften und Bestimmungen. 

 
 

25 Besondere mehrjährige Arbeiten 
 
Es gilt die Betriebsanleitung des Herstellers. 
 
Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, ist folgendes zu beachten 
 

- Revision und Kontrolle der Laufwerke in zerlegtem Zustand, inkl. Gehänge, des 
Antriebs sowie der Betriebs- und Sicherheitsbremse nach jeweils 18’000 Be-
triebsstunden oder mindestens alle 12 Jahre.  

- Revision und Kontrolle der beweglichen Tragseilsättel in zerlegtem Zustand, 
inkl. Tragachse und Aufhängung nach 15’000 Betriebsstunden oder mindes-
tens alle 10 Jahre. 

- Es sind Rissfreiprüfungen an den tragenden Teilen der Laufwerke und der be-
weglichen Tragseilsättel durchzuführen. 

 

Präzisierungen allgemein: 
 
Es ist den Betreibern jedoch freigestellt, durch einen Seilbahnhersteller, resp. qualifi-
zierte Fachfirma eine auf die konkreten Anlagenverhältnisse zugeschnittene Instand-
haltungsvorschrift nachträglich erstellen zu lassen 

 

Präzisierungen zu den Laufwerken, den Tragseilsättel inkl. Tragachse: 
 

Unter den Begriff Laufwerke fallen auch die Gehänge. Wird belegt, dass bei den Riss-
freiprüfungen der tragenden Teile keine Anzeigen registriert wurden und es der Zu-
stand zulässt, so kann, das Instandhaltungs- und Kontrollintervall sowie der Prüfum-
fang, unter Einwilligung des Herstellers, resp. einer qualifizierten Fachfirma, welche die 
Arbeiten ausgeführt hat, erhöht, resp. reduziert werden. Auf Basis von rein visuellen 

Kommentiert [IA46]: Sind diese 20% verbindlich oder 
beispielhaft? 

Kommentiert [IA47]: Ist wirklich eine Aufzeichnung ge-
meint, oder lediglich eine Livebildanzeige. 
 
Von wo muss die Gegensprechanlage bedient werden kön-
nen? Bei Selbstbedienungsbetrieb ist niemand in der Station. 
 
Viel mehr müsste wohl noch definiert werden, innert welcher 
Zeit im Störungsfall jemand Vorort sein muss und dass eine 
Alarmierung / Eskalationskette vorhanden sein muss 

Kommentiert [IA48]: Keine Angaben zu Brand und 
Rauchmeldern. Im Brandschutzgutachten steht dann was zu 
tun ist 

Kommentiert [IA49]: Dito SN EN 1909:2005 

Kommentiert [IA50]: Gilt für Art. 5 Bestehende Anlagen, 
bei Neuanlagen müssen Hersteller Betriebsanleitungen mit 
Intervallen abgeben 
Vergleiche auch Artilel 19 / 20 

Kommentiert [IA51]: Bisher max. 8 Jahre gemäss IKSS, 
CEN 5 Jahre. 
Im Grundsatz analog Tragseilsattel, im Normalfall sind Lauf-
werke mindestens gleich hoch ermüdungsbelastet wie Sättel.  
Es gab öfters schon Fälle wo Ermüdungserscheinungen be-
reits nach 6 Jahren festgestellt worden sind 

Kommentiert [IA52]: Art. 5 Bestehende Anlagen!!! 

Kommentiert [IA53]: Entspricht dies dem Ansatz Sonder-
inspektionen SN EN 1709:2019? 
 
Auslegung Festigkeitsnachweise etc.? 
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Überprüfungen kann die Intervalldauer nicht erhöht werden. Voraussetzung ist, dass 
die Nutzung, inkl. Betriebsdauer im gleichen Rahmen wie bis anhin erfolgen wird. 
 
Die Revisionsarbeiten sind in einem Bericht, inkl. der Resultate der Rissfreiprüfungen, 
welche durch eine dazu qualifizierte Firma auszuführen sind, zu belegen. Der Bericht 
ist mit aussagekräftigen Fotos zu komplettieren. 
 
Sind visuelle Prüfungen, Sichtprüfungen, Farbeindringprüfungen Bestandteil der Beur-
teilung der sicherheitsrelevanten Aspekte der Kontrolle, so sind diese ebenfalls durch 
dazu qualifizierte Personen kontrollieren und belegen zu lassen. 
 
Für die Überprüfung der Rissfreiheit ist ein Prüfverfahren zu wählen, mit dem die Un-
versehrtheit der geprüften Teile zweifelsfrei sichergestellt werden kann. 
 

Präzisierungen zu Antrieb: 
 
Auf Basis der Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Betrieb und der durchgeführ-
ten Kontroll- und Instandhaltung, ist durch den Betreiber (gemäss Art. 54 SebV) res-
pektive den Hersteller oder eine qualifizierte Fachfirma zu bestimmen, welche Kompo-
nenten wie zerlegt und revidiert werden müssen. 
 
Das Instandhaltungs- und Kontrollintervall sowie der Prüfungsumfang kann erhöht o-
der reduziert werden, wenn der Zustand, der Abnützungsgrad oder der Verschleiss 
dies begründen. Eine Verlängerung bedingt die Einwilligung des Herstellers respektive 
der qualifizierten Fachfirma, welche die Arbeiten ausgeführt hat. 
 
Voraussetzung ist, dass die Nutzung, inkl. Betriebsdauer im gleichen Rahmen wie bis 
anhin erfolgen wird.  
 

Präzisierungen zu Betriebs- und Sicherheitsbremse:  
 
Lässt es der Zustand, deren Abnützung oder Verschleiss zu, so kann, das Instandhal-
tungs- und Kontrollintervall sowie der Prüfumfang, unter Einwilligung des Herstellers, 
resp. der qualifizierten Fachfirma, welche die Arbeiten ausgeführt hat, erhöht, resp. re-
duziert werden. Voraussetzung ist, dass die Nutzung, inkl. Betriebsdauer im gleichen 
Rahmen wie bis anhin erfolgen wird.  
 
 

Kommentiert [IA54]: Visuelle Prüfung durch ein speziell 
ausgebildeter Prüffachmann, welche für zerstörungsfreie 
Prüfungen ausgeleidet sind erforderlich oder nicht? 
 

● Sichtprüfung: 
Ein ausgewiesener Fachmann* führt die Sichtprüfung durch. 
Das Augenmerk gilt Beschädigungen, Abrieb, Korrosion und 
Deformationen. Diese Prüfung muss bei jeder Demontage 
vorgenommen werden. 
* Ein ausgewiesener Fachmann ist eine Instandhaltungs-
Fachkraft, die eine erfolgreich absolvierte Ausbildung in einem 
metallverarbeitenden Beruf vorweisen kann. Zu diesen Beru-
fen gehören zum Beispiel Maschinenmechaniker, Maschinen-
schlosser. 
 

● Zerstörungsfreie Prüfung: 
Ein speziell ausgebildeter Prüffachmann** führt die zerstö-
rungsfreie Prüfung durch. Hier geht es vorwiegend um die 
Erkennung von Rissen an der Oberfläche, die durch dynami-
sche Einflüsse entstehen. 
Folgende Prüfverfahren werden unterschieden und bei den 
Inspektionen angewendet: 
VT: Visuelle Prüfung 
MT: Magnet-Pulver-Prüfung 
PT: Farb-Eindring-Prüfung 
** Ein Prüffachmann ist eine Fachkraft für 
    zerstörungsfreie Prüfung (ZFP) und nach 
    ISO 9712 qualifiziert und zertifiziert. 
 
SN EN sprich von Augenschein bei Sichtprüfung, da dies 
einfacher zum Übersetzen war (französisch) 

Kommentiert [IA55]: Ist dies der Sinn von Art. 54? 
 
Art. 54Beizug von Dritten  
1 Verfügt das Seilbahnunternehmen nicht über das erforderli-
che Fachwissen oder über die notwendigen Einrichtungen und 
Geräte, um bestimmte Instandhaltungstä tigkeiten durchzufüh-
ren, so hat es diese ausgewiesenen fachkundigen Dritten zu 
übertragen.  
2 Bedient sich das Seilbahnunternehmen Dritter, so muss es 
sicherstellen, dass es auch über die Informationen des Dritten 
verfügt.  
3Genügt die betriebseigene Überwachung der Instandhaltung 
nicht, so kann die Aufsichtsbehörde den Beizug aussenste-
hender Dritter anordnen.  
4 Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass eine akkreditierte 
Seilprüfstelle zerstö-rungsfreie Seiluntersuchungen durch-
führt.111 

Kommentiert [IA56]: Art. 521 Planung der Instandhaltung 
und der Erneuerung  
1 Das Seilbahnunternehmen plant die Instandhaltung und die 
Erneuerung der Anlage so, dass die Sicherheit der Anlage und 
ihrer Teile während der vorgesehenen Nut-zungsdauer ge-
währleistet wird.  
2 Die Beurteilung der Anlage umfasst die Prüfung, ob die 
Anlage von den grundle-genden Anforderungen nach Artikel 5 
abweicht und inwieweit diese Abweichungen die Sicherheit der 
Anlage beeinträchtigen.  
3 Die Beurteilung einzelner Teile der Anlage hat unter Berück-
sichtigung des Ge-samtsystems zu erfolgen. 
4 Die Planungsergebnisse müssen in die Betriebs- und In-
standhaltungsvorschriften einfliessen. 
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Teil III.1.1 Technische Bestimmungen für Luftseilbahnen bis 8 Personen 
 

 

26 Allgemeine Bestimmungen 
 
Die Bestimmungen des Teil III sind übergeordnet und gelten auch für Anlagen nach 
Teil III.1.1 
 
Abweichungen im Sinne und unter Beachtung von Artikel 6a SebV «Abweichungen 
von Normen» sind möglich. 
 
Es muss eine Sicherheitsanalyse gemäss Seilbahnverordnung erstellt werden. Bei 
dieser müssen alle sicherheitsrelevanten Aspekte des Systems und seiner Umgebung 
im Rahmen der Planung, Ausführung und Inbetriebnahme berücksichtigt und alle Risi-
ken ermittelt werden, die während des Betriebs auftreten können. 
 
Auf Grund der Sicherheitsanalyse wird ein Sicherheitsbericht erstellt, in dem die ge-
planten Massnahmen zur Behebung der Risiken angeführt werden müssen. Die abzu-
handelnden Gefährdungsbilder sind im Anhang 1 aufgeführt.  

 

27 Begriff, Geltungsbereich, Gliederung 
 
Luftseilbahnen im Sinne dieses Reglementteils sind Kleinseilbahnen bis und mit 8 Per-
sonen pro Fahrtrichtung und einer maximalen Geschwindigkeit von 6 m/s im Pendelbe-
trieb, die dem Personen- und Warentransport dienen. Die Fahrzeuge sind permanent 
mit dem Seil verbunden und in der Regel fangbremslos, unbegleitet, mit einem Trag-
seil und ohne hydraulische Spanneinrichtungen ausgeführt. Windenbahnen sind nur in 
begründeten Fällen zugelassen. 
 
Sind im vorliegenden Reglement Themen (beispielsweise Luftseilbahnen mit zwei 
Tragseilen, hydraulische Abspannung, Fangbremsen) für die Planung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung von Seilbahnen nicht behandelt, so sind die harmonisierte SN EN-
Normen der Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den Personenverkehr zu be-
folgen.  
 
Die technische Bestimmungen gemäss Reglement IKSS sind nur gültig für Anlagen die 
unter das Konkordat fallen und durch dessen Mitglieder bewilligt werden. 

 

28 Ergänzende Vorschriften 
 

Ergänzend zu diesem Reglement sind namentlich die nachfolgenden Normen und 
Richtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik zu beachten: 
- SIA-Norm 260    Grundlagen der Projektierung von Tragwerken 
- SIA-Norm 261, 261/1,  Einwirkungen auf Tragwerke 
- SIA-Norm 263, 263/1,  Stahlbau 
- SIA-Norm 262, 262/1,  Betonbau 
- SIA-Norm 265, 265/1,  Holzbau 
- SIA-Norm 267, 267/1,  Boden- und Felsanker 
- SIA-Norm358,   Geländer und Brüstungen 
- Vorschriften und Richtlinien der SUVA über Arbeitssicherheit. 

 

29 Allgemeine Bauvorschriften und Sicherheitsgrundsätze 
 
Bei Planung, Bau und Betrieb von Seilbahnen für den Personenverkehr müssen die 
folgenden Grundsätze in der angegebenen Reihenfolge beachtet werden: 
 

Kommentiert [IA57]: Art. 6a37 Abweichung von techni-
schen Normen Wer Seilbahnen in Betrieb nehmen oder Teil-
systeme oder Sicherheitsbauteile auf dem Markt bereitstellen 
will, die nicht den technischen Normen , die geeignet sind, die 
grundlegenden Anforderungen zu konkretisieren, entsprechen, 
muss auf andere Weise nachweisen, dass die grundlegenden 
Anforderungen erfüllt sind. Diesen Nachweis erbringt, wer 
aufgrund einer Risikoanalyse belegt, dass sich durch die 
Abweichung das Risiko insgesamt nicht erhöht. 
 
Genügt der Beweis, dass sich das Risiko insgesamt nicht 
erhöht, wenn die Vorgaben dieses Reglements eingehalten 
sind? 

Kommentiert [IA58]: Sicherheitsanalyse und Sicherheits-
bericht 
 
Art. 12Sicherheitsanalyse und Sicherheitsbericht 
1 Für die Sicherheitsanalyse und den Sicherheistbericht gelten 
die in Artikel 8 der EU-Seilbahnverordnung48 enthaltenen 
Regelungen 
2 Im Sicherheitsbericht wird dargelegt, mit welchen Massnah-
men den Risiken be-gegnet und sichergestellt werden kann, 
dass die geplante Seilbahn den Vorschriften entsprechen wird 
und der Sicherheitsnachweis (Art. 26) geführt werden kann.  
3Der Sicherheitsbericht muss eine Liste aller in der Seilbahn 
enthaltenen Sicher-heitsbauteile und Teilsysteme sowie aller 
sicherheitsrelevanten Bauteile der Infra-struktur der Seilbahn 
enthalten. 

Kommentiert [IA59]: z.B. SN EN 13107 

Kommentiert [IA60]: Problematisch SIA sind keine seil-
bahnspezifischen Normen, SN EN 13107 wird nicht aufgeführt 
 
In Vergangenheit wurden div. Richtlinien erarbeitet, welche SN 
EN 13107 als Basis nehmen und Ergänzend Inhalte von SIA 
berücksichtigen 

Kommentiert [IA61]: Gefährdungsbilder für Sicherheitsana-
lyse Planungsphase 
 
Gemäss Artikel 26 Anhang 1 
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29.1 Durch geeignete Vorkehrungen bei der Planung und beim Bau müssen Gefahren ver-
mieden oder zumindest begrenzt werden. 

29.2 Um Gefahren vorzubeugen, die sich durch Planungs- und Bauvorkehrungen nicht 
vermeiden lassen, müssen die notwendigen Schutzmassnahmen ergriffen werden. 

29.3 Zur Verminderung von Gefahren, die sich durch die vorstehend genannten Vorkehrun-
gen und Schutzmassnahmen nicht vollständig vermeiden lassen, müssen Vorsichts-
massnahmen festgelegt und kenntlich gemacht werden. 

29.4 Es ist eine für die Sicherheit der Anlage und für den Betrieb günstige Linienführung 
und Bahnlänge zu wählen. 

29.5 Lawinen, Steinschlag, Erdrutschen, starkem Wind, Vereisung oder anderen Gefahren 
ausgesetzte Gebiete sind zu meiden. Die Aufsichtsbehörde kann Schutzvorrichtungen 
anordnen. 

29.6 Bewohnte Gebäude, öffentliche Plätze und Strassen sind durch die Anlagen wenn ir-
gendwie möglich nicht zu überfahren; andernfalls kann die Aufsichtsbehörde geeignete 
Schutzvorrichtungen verlangen. 

29.7 Die Vorschriften des Reglements sind zusammen mit den anerkannten Regeln der 
Technik anzuwenden.  

29.8 Planung, Berechnung, Fabrikation und Erstellung der Anlagen müssen unter der Lei-
tung von Fachleuten stehen. 
 

30 Werkstoffe und Güte 
 

Die Bauteile einer Seilbahn müssen aus Werkstoffen bestehen, die der Funktion der 
Bauteile entsprechen und im Hinblick auf Herstellung und Verwendungsart, sowie ins-
besondere für die Belastungen der Bauteile geeignet sind. Es sollten Werkstoffe ver-
wendet werden, die europäischen Normen entsprechen. 
 
Dabei müssen die Werkstoffe insbesondere im Hinblick auf folgende Bedingungen 
ausgewählt werden: 
 
- die atmosphärischen Bedingungen, die Verwendungsbedingungen (z.B. Tempera-

tur, Korrosionseinfluss) und die vorgesehene Lebensdauer; 
- die den Einsatzbedingungen entsprechende ausreichende Kerbzähigkeit und 

Dehnung; 
- die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften, die Entflammbarkeit und das Brand-

verhalten je nach den Einsatzbedingungen. 
 

Die Werkstoffe müssen in den einzureichenden Unterlagen benannt werden.  
 
Zur Vermeidung von Sprödbruch müssen für die Auswahl der Stähle die niedrigsten 
Betriebstemperaturen, die Bauteildicke und die Beanspruchungsgeschwindigkeit be-
rücksichtigt werden. Hierfür wird auf die Norm SIA 263 263/1 verwiesen. Für Stähle, 
die nicht in der Norm SIA 263 263/1 (z. Bsp. Vergütungsstähle nach EN 10083 ) ange-
führt sind, muss die Kerbschlagarbeit unter den entsprechenden Bedingungen nach-
gewiesen werden. Ausserdem müssen bei der Auswahl der Stähle beachtet werden: 
 
- die Veränderung der mechanischen Eigenschaften durch Wärmebehandlung; 
- die Schweissvorgänge unter Berücksichtigung der einschlägigen ISO-Normen; 
- die Verarbeitungsprozesse, um Spannungskonzentrationen oder Oberflächenfeh-

ler, die zum Bruch führen könnten, zu vermeiden. 
 

31 Schweissarbeiten  
 
Schweissarbeiten an tragenden Bauteilen dürfen nur von Herstellern mit entsprechen-
dem Zertifikat, gemäss der geforderten Ausführungsklasse (EXC1 bis EXC4) nach der 
Norm SIA 263/1 vorgenommen werden. 
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Für Schweisskonstruktionen dürfen ausschliesslich Werkstoffe verwendet werden, de-
ren Schweisseignung gewährleistet ist (siehe z. B. die EN 10025-Reihe). Schweisszu-
sätze und Schweisshilfsstoffe (Schweisspulver, Schutzgase) müssen auf das 
Schweissverfahren und auf die zu schweissenden Grundwerkstoffe abgestimmt sein. 
Die geltenden Normen sind dabei einzuhalten. 
 

32 Nachweise und Prüfungen 
 
Für sicherheitsrelevante Bauteile müssen folgende Nachweise und Prüfungen vorge-
legt und erbracht werden: 
 
- Werksprüfzeugnisse nach EN 10204 oder gleichwertige Zeugnisse über die Ei-

genschaften der verwendeten Werkstoffe; 
- zerstörungsfreie Prüfungen, deren Art und Umfang sowie die zulässigen Fehler 

entsprechend den massgebenden Normen festgelegt werden müssen; bei fehlen-
den Normen erfolgt die Festlegung durch den Hersteller; 

- Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen muss die Kerbschlagarbeit nachgewiesen wer-
den; dabei muss beim Versuch mit einer Charpy-V-Probe nach EN ISO 148-1 bei 
einer Prüftemperatur von T = - 20 °C die beim Bruch verbrauchte Schlagenergie 
mindestens 27 J erreichen (KV = 27 J). 

 
Mindestens folgende sicherheitsrelevante Bauteile müssen auf unzulässige äussere 
und innere Fehler geprüft werden: 
 
- Wellen und Achsen von Seilscheiben; 
- Hauptachsen von Rollenbatterien; 
- einseitig gelagerte Achsen von Rollenbatterien; 
- Hülsen von Seilköpfen; 
- Achsen von Seilendbefestigungen und Spanneinrichtungen; 
- Bordscheiben und Rollenkörper der Einlaufrollen von Rollenbatterien sofern diese 

aus Leichtmetallguss bestehen; 
- Schraubenklemmen; 
- Gehängeachsen von Fahrzeugen; 
- sowie weitere sicherheitsrelevante, nicht redundante Bauteile der Seilbahn. 
 
Für die verwendeten Stähle sind Bescheinigungen notwendig. Auf die SIA 263/1 wird 
verwiesen. Für sicherheitsrelevante Bauteile muss die Rückverfolgbarkeit der verwen-
deten Werkstoffe und der dabei involvierten Personen in der Fertigungen, Montage 
und Kontrolle gegeben sein. 
 

33 Montage und Instandhaltung 
 
Die Seilbahn, muss so entworfen und gebaut sein, dass Montage und Einbau sicher 
durchgeführt werden können. 
 
Die sicherheitsrelevanten Bauteile sind so zu entwerfen, dass Montagefehler entweder 
konstruktiv oder durch geeignete Kennzeichnung der sicherheitsrelevanten Bauteile 
verhindert werden. 
 
Der Hersteller und / oder der Lieferant müssen für den sicheren Aufbau eine Monta-
geanleitung zur Verfügung stellen. 
 
Die Seilbahn muss so entworfen und gebaut sein, dass sowohl planmässige als auch 
ausserplanmässige Wartungs- und Reparaturarbeiten sicher durchgeführt werden 
können. 
 

Kommentiert [IA62]: Ist das bewusst gewählt da davon 
ausgegangen wird das Sicherheitsbauteile CE-Zertifiziert sind 
 
Üblicherweise gelten sicherheitsrelevante Bauteile eher zur 
Infrastruktur siehe auch Richtlinie 4 
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34 Grenzprofil und Spurweite  
 

34.1 Das Grenzprofil von Seilbahnen ist der Raumbedarf der Seile, Fahrzeuge und gege-
benenfalls der Handbereiche sowie der transportieren Güter.  
 
Es muss für die Fälle "in Betrieb" und "ausser Betrieb" untersucht werden. Die Überla-
gerung von Quer- und Längspendelungen darf – ausser bei Führungen nach Art. 34.6 
vernachlässigt werden.  
 
Im Zustand "ausser Betrieb" müssen Fahrzeuge dann berücksichtigt werden, wenn sie 
auf der Strecke verbleiben; sie müssen dann als unbesetzt angenommen werden. 
 

34.2 Für die Bestimmung des Grenzprofils ist in der Regel eine Querpendelung von 0.34 
rad (19.48°) des Fahrzeuges anzunehmen. Gegenüber von Streckenbauwerken ist ei-
ne Längspendelung von 0.34 rad (19.48°) anzunehmen. Darüber hinaus muss die 

Längspendelfreiheit mindestens den Wert des Pendelwinkels  betragen. Dieser be-

rechnet sich aus tan ≥ (3acos)/ g, wobei a die grösste auftretende Verzögerung bei 

unerwarteter Funktion der Antriebsbremsen, g die Erdbeschleunigung und  der Win-
kel zwischen der Tangente an die Lastwegkurve des Fahrzeuges und der Horizontalen 
ist. 
 

34.3 In den Stationen ist die Längspendelung unter Berücksichtigung der überwachten 
Fahrgeschwindigkeit zu ermitteln; ein Mindestwert von 0.15 rad (8.59°) darf nicht un-
terschritten werden. 
 

34.4 Die seitliche Verschiebung der Seile infolge Windeinwirkung darf mit einem reduzierten 

Staudruck q‘ ermittelt werden. Dieser berechnet sich aus q` = q(l*`/l*)², wobei q der 
Mindeststaudruck (in Betrieb: q = 0.25 kN/m²; ausser Betrieb q = 1.2 kN/m²), l* die 
schräge Spannfeldlänge und l*` die fiktive Feldlänge ist. Der Staudruck q` wirkt als 
gleichmässig verteilte Belastung auf die gesamte schräge Spannfeldlänge l*. Die fikti-

ve Feldlänge l*` wird aus der schrägen Feldlänge l* nach folgender Formel l*‘ = l* 

ermittelt, wobei  der Reduktionsbeiwert ist und 1.00 bei l* ≤ 200 m, 0.65 bei l* = 900 m 
und 0.5 bei l* ≥ 2000 m beträgt. Bei einer schrägen Feldlänge l* zwischen 200 m und 

900 m oder zwischen 900 m und 2000 m muss  durch lineare Interpolation ermittelt 
werden. Bei der Ermittlung der seitlichen Verschiebung muss die Erhöhung der seitli-
chen Windangriffsflächen der Seile infolge eines Eisbehanges berücksichtigt werden. 
Sofern ein Fachgutachten keine anderen Werte festlegt, muss dafür ein Eismantel mit 
einer Eisdicke von 20 mm bei Seilen mit Seilnenndurchmesser ≤ 10 mm und 25 mm 
bei Seilen mit einem Seilnenndurchmesser ≥ 100 mm angenommen werden. Bei ei-
nem Seilnenndurchmesser zwischen 10 mm und 100 mm muss die Eisdicke durch li-
neare Interpolation ermittelt werden.  
 
Wenn es die klimatischen Bedingungen am Aufstellungsort erfordern, müssen grösse-
re Eisdicken angenommen werden. Bei günstigen klimatischen Bedingungen können 
auch kleinere Werte herangezogen werden. 
 
Für die Ermittlung der seitlichen Verschiebung der Seile müssen folgende Fälle ange-
nommen werden: in Betrieb (100% des Staudruckes ohne Eismantel; 100% des Stau-
druckes bei 40% der Eisdicke; 80% des Staudruckes bei 100% des Eismantels), aus-
ser Betrieb (100% des Staudruckes ohne Eismantel; 65% des Staudruckes bei 40% 
der Eisdicke; 40% des Staudruckes bei 100% des Eismantels). Bei Seilen, die in Be-
trieb bewegt oder befahren werden, muss eine gleichzeitige Einwirkung von Wind und 
Eis in Betrieb nicht berücksichtigt werden. 
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34.5 Wird in besonderen Fällen ein Doppeltragseil vorgesehen, sind hierfür die geltenden 
Vorschriften (harmonisierte EN-Normen der Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen 
für den Personenverkehr) zu befolgen. 

 
34.6 Gegenüber Streckenbauwerken kann durch Anbringen von Führungen der Wert der 

Querpendelung bis auf 0.20 rad (11.46°) eingeschränkt werden. 
 
Führungen zur Begrenzung der Querpendelung von Fahrzeugen können unter folgen-
den Bedingungen angebracht werden: 

 
- Führungen dürfen die Auflagesicherheit der Seile nicht beeinträchtigen; dabei 

müssen auch Längspendelungen der Fahrzeuge berücksichtigt werden. 
 
- Führungen an Streckenbauwerken einer Seilbahn mit geschlossenen Fahrzeugen 

müssen etwa in Höhe des Fahrzeugschwerpunktes angebracht werden. 
 
- Führungen müssen ausserhalb des Handbereiches angebracht werden. 
 
- Führungen in Stationen müssen so gestaltet sein, dass Kabinen 

• bei einer Querpendelung von 0.34 rad (19.48°); 
• bei einer Längspendelung nach Art. 34.2;  
• bei einer gleichzeitigen Querpendelung von 0.25 rad (14.32°) und einer 

Längspendelung von 0.15 rad (8.59°) nicht aufsitzen können, wobei die zu be-
rücksichtigende Querpendelung durch konstruktive Vorkehrungen (z.B. Ge-
staltung der Kabinenaufhängung bei Luftseilbahnen mit Doppel-Tragseilen) 
auf kleinere als die genannten Werte begrenzt werden kann. 

 
- Führungen an Stützen und die Schleifleisten an den Kabinen müssen so angeord-

net werden, dass die Kabinen bei einer Querpendelung von 0.34 rad (19.48°) so-
wie bei einer gleichzeitigen Längspendelung von 0.34 rad (19.48°) und einer 
Querpendelung von 0.20 rad (11.46°) nicht aufsitzen können, wobei die zu be-
rücksichtigende Querpendelung durch konstruktive Vorkehrungen (z.B. Gestaltung 
der Kabinenaufhängung bei Luftseilbahnen mit Doppel-Tragseilen) auf kleinere als 
die genannten Werte begrenzt werden kann. 

 
34.7 Für den rechnerischen Nachweis der ausreichend gewählten Spurweite muss grund-

sätzlich das Grenzprofil nach Art. 34.1 bis Art. 34.6 berücksichtigt werden, wobei je-
doch für unbesetzte und besetzte Fahrzeuge, gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
des Handbereiches, eine gegenseitige Querpendelung von 0,20 rad (11.46°) ange-
nommen werden muss. Für die Seile und Fahrzeuge einer Seite muss keine seitliche 
Verschiebung infolge Windeinwirkung, für die Seile und Fahrzeuge der an-deren Seite 
muss eine seitliche Verschiebung infolge Windeinwirkung nach Punkt 34.4 für den Fall 
"in Betrieb" angenommen werden. Grössere Werte für den Staudruck müssen ange-
wendet werden, wenn besondere örtliche Verhältnisse es erfordern. 
Der Staudruck, der auf die Fahrzeuge wirkt, darf nicht reduziert werden. 
Bei Zweiseilbahnen muss die Spurweite unter Berücksichtigung der seitlichen Aus-
lenkung des Zugseils auf der Gegenfahrbahn überprüft werden. 

 
34.8 Das Grenzprofil ist auf der ganzen Strecke immer freizuhalten. Gegebenenfalls sind 

Massnahmen zu treffen. (Ampeln und Warnschilder bei Kreuzung mit Strassen, Mar-
kierungen, Parkverbotsschilder, Abholzungen usw.) 
 

35 Sicherheitsbereiche 
 
35.1 Das Lichtraumprofil einer Seilbahn setzt sich aus dem nach Art. 34 erhaltenen Grenz-

profil und der notwendigen Sicherheitsabstände zusammen.  
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35.2 Der lotrechte Abstand zwischen der tiefsten Lage des Zug- bzw. Förderseiles oder des 
mit 100% Nutzlast beladenen Fahrzeuges und dem Gelände darf unter Berücksichti-
gung der zu erwartenden Schneelage und der dynamischen Einflüsse folgende Werte 
nicht unterschreiten: 

 
- 0.50 m zu festen Bauteilen der Stationen in Bereichen ohne Fahrzeugführun-

gen seitlich nach aussen 
- 1.50 m zum Gelände, zu Bauwerken – unter Berücksichtigung einer allenfalls 

vorhandenen Schneedecke – sowie zu festen Gegenständen (gilt nicht 
in Stationen) 

- 1.50 m zu Grenzprofilen von Seilbahnen 
- 1.50 m zu Bäumen (in Betrieb), ausser Betrieb ist kein Sicherheitsabstand er-

forderlich 
- 2.50 m zu Bereichen, die für betriebsfremde Personen erreichbar sind – unter 

Berücksichtigung einer allenfalls vorhandenen Schneedecke (gilt nicht 
in Stationen) (*) 

- 4.00 m zu Gelände, das mit landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen befahren 
wird (*)  

- 4.00 m zu Skiabfahrten, die mit Pistenmaschinen befahren werden – unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen Schneedecke (*) 

- 1.00 m zu Lichtraumprofilen von Verkehrswegen (z.B. Strassen, Parkplätze, 
…)  

 
(*) Bei Unterschreitung muss das Erreichen des Grenzprofiles der Seilbahn verhindert 
werden, indem schützende Konstruktionen (z.B. Geländer, Einzäunungen) in einem 
seitlichen Abstand von mindestens 1,5 m zum Grenzprofil vorzusehen sind.  
 
Die Abstände zu Verkehrswegen können unterschritten werden. In diesem Fall sind 
zusätzliche Sicherungsmassnahmen (z.B. Ampeln, Barrieren,…) erforderlich. 
Die dynamischen Einflüsse sind so zu berücksichtigen, indem die statisch ermittelten 
Durchhänge um +/-10 % für Tragseile, +/-20 % für Zugseile und +/-25 % für Fördersei-
le vergrössert resp. verkleinert werden.  
Räume, Gebäude und sonstige Objekte im Nahbereich der Seilbahn (horizontal < 12 
m, vertikal < 20 m) sind im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen. 

 
35.3 Bei Kreuzungen und Annäherungen an elektrischen Leitungen sind die einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften des Bundes (LeV 734.31) zu beachten. Erforderlichenfalls 
sind Schutzeinrichtungen zu erstellen. 
 

35.4 Einschlägige Bestimmungen betreffend Luftfahrthindernisse (VIL 748.131.1, Richtlinie 
AD I-006 D Luftfahrthindernisse) sind einzuhalten. 

 

36 Lastannahmen, Bauausführung und Sicherheiten 
 

36.1 Zur Berechnung der Antriebsleistung und für die Seilberechnung bei gleichförmiger 
Bewegung sind folgende Annahmen zu treffen: 
 
Für die Längenschnitts- und Seilberechnung müssen nachstehende Reibungskräfte 
als Prozentsätze der jeweiligen Auflagerkräfte angenommen werden, wobei in den 
Reibungswiderständen allenfalls Biegewiderstände der Seile enthalten sind: 
 
- gummigefütterte Seilrollen 3 %  
- kunststoffgefütterte Seilrollen 2 % 
- Seilscheiben mit Wälzlagern 0.3 % 
- Seilscheiben mit Gleitlagern 1 % 
- Seile auf Tragseilschuhen 10 % 
- Laufwerkrollen an Fahrzeugen 2 % 

Kommentiert [IA63]: Tabelle enthält auch horizontale 
Abstände 

Kommentiert [IA64]: Räume, Gebäude und sonstige Ob-
jekte im Nahbereich der Seilbahn (horizontal < 12 m, vertikal < 
20 m) sind im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen. → Aus 
was sind die 12 resp. 25m? Bahnachse und UK-Kabine? 



 

- 20 - 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 B

e
s
ti
m

m
u
n
g
e
n
 f

ü
r 

L
u
ft

s
e
ilb

a
h
n
e
n
 b

is
 8

 P
e
rs

o
n
e
n
 

 

 
Die Masse einer Person ist mit 80 kg einzusetzen. 
 

36.2 Für den Nachweis der Kraftübertragung an der Antriebsscheibe sind bei gleichförmiger 
Bewegung entsprechend der Fütterungswerkstoffe folgende Reibwerte anzunehmen: 

 

- Gummieinlage ( = 0.3): 

 zul = 0.67 = 0.20 dynamisch (erwartete Funktion der Antriebsbremsen)  

 zul = 0.80 = 0.24 dynamisch (fehlerhafte Funktion der Antriebsbremsen) 
- Andere Einlagen: Wert ist durch Versuche zu ermitteln oder einschlägigen Daten-

blättern zu entnehmen 
 

36.3 Für Trommelverankerungen sind folgende Reibwerte anzunehmen:  
 

- Auflage auf Holz 0.10 
Auflage auf Metall 0.08 

- Auflage auf Kunststoff Reibwert darf nachgewiesen werden 
 
Die Restspannkraft darf für nicht mehr als vier Windungen berechnet werden. 

 
36.4 Für Klemmen und Klemmplatten aus Stahl ist ein Reibwert von 0.13 für vollverschlos-

sene Spiralseile und Spiralseile sowie 0.16 für alle Arten von Litzenseilen anzuneh-
men. Der maximale Klemmdruck darf für vollverschlossene Spiralseile 150 N/mm2, für 
Spiralseile 100 N/mm2, für verdichtete Litzenseile 70 N/mm2 und für Litzenseile 50 
N/mm2 nicht übersteigen. 

 
36.5 Die Nutzlast ist aufgrund der Bedürfnisse des Betriebs in der Nutzungsvereinbarung zu 

definieren. Dabei sind neben den Personen bei Bedarf Zusatzlasten (z.B. Gepäck) zu 
berücksichtigen. 

 
36.6 Die Windkräfte auf die Seile sind in der Regel mit folgenden Staudrücken zu bestim-

men:  
 

- in Betrieb  250 N/m2 
- ausser Betrieb 1200 N/m2 

 
In windexponierten Gebieten sind entsprechend höhere Werte anzunehmen. 

 
Für einen anschaulichen Zusammenhang betreffend Wind ausser Betrieb zwischen 
den anwendbaren Werten nach den SIA-Normen (Art. 28) und den Werten, die auf die 
Seile aufzugeben sind, wird auf die Richtlinie "Korrelation zwischen den nationalen SI-
A-Normen und den harmonisierten EN-Normen betreffend Wind ausser Betrieb" ver-
wiesen. 

 
36.7 Für die Berechnung der Windkräfte sind folgende Kraftbeiwerte auf die entsprechen-

den Bezugsflächen anzunehmen: 
 
- 1.2 Seile  - 1.2 Rundrohrstützen mit Leitern (*) 
- 1.6 Rollenbatterien und Seilschuhe (*) - 1.3 Kastenstützen (*) 
- 1.2 Kabinen eckig - 2.8 Fachwerkstützen (*) 
- 0.8 Kabinen abgerundet 

 
Kabinen werden als abgerundet angenommen, wenn das Verhältnis r/l über dem Wert 
von 0.25 liegt, wobei r der Radius der Abrundung und l die Kabinenlänge ist.  
Geringere Kraftbeiwerte können basierend auf entsprechenden Normen (Art.28), 
Fachgutachten oder Versuchen angewendet werden. 

 

Kommentiert [IA65]: Hohe Anforderung insbesondere 
wenn bestehende Anlagen nach Richtlinie 4 überprüft werden 
müssen 

Kommentiert [IA66]: Nur informativ? 
 

Kommentiert [IA67]: Verweis nicht gefunden. Woher 
kommen die Werte? 1.2 erscheint hoch!? 

Kommentiert [IA68]: Verweis nicht gefunden. Woher 
kommen die Werte? Die 2.8 sind wie zu verstehen? 
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36.8 Die Einwirkungen von Wind müssen als resultierende Windkraft FW = qcfAref ermittelt 
werden, wobei q der Staudruck, cf der Kraftbeiwert und Aref die Bezugsfläche für cf ist. 
 
Sofern keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, müssen für den Staudruck die 
Werte nach Art. 36.6 angenommen werden. Der Staudruck wirkt als gleichmässig ver-
teilte Belastung auf die gesamte schräge Spannfeldlänge l*. Ausser Betrieb darf der 

Staudruck nach qred = βq abgemindert werden, wobei qred der abgeminderte Stau-
druck, l* die schräge Spannfeldlänge, β der Reduktionsbeiwert und q der Staudruck 
ist. 
 
Der Reduktionsbeiwert β beträgt 1.00 bei l* = 0m, 0.65 bei l* = 600m, 0.50 bei l* ≥ 
2000m. Bei einer schrägen Feldlänge l* zwischen 0m und 600m oder zwischen 600m 
und 2000m muss β durch lineare Interpolation ermittelt werden. 

 
36.9 Tragwerke, sind gemäss den unter Art. 28 aufgeführten Normen und unter Berücksich-

tigung der folgenden Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte zu bemessen.  
 

Teilsicherungsbeiwerte Q und Kombinationsbeiwerte  für veränderliche Einwirkun-
gen 

 

Einwirkungen Q 0 1 2 

Seile, Fahrzeuge     

ungünstig Q, sup 1.5 1.0 1.0 1.0 

günstig Q, inf 0.9 1.0 1.0 1.0 

Dynamische Einwirkungen 1.5 1.0 0 0 

Reibungseinflüsse     

Seil auf Tragseilsattel 2.5 1.0 1.0 1.0 
Seil auf Seilrollen 1.5 1.0 1.0 1.0 

Fahrzeuge, dyn. Einflüsse     

ungünstig Q, sup 1.5 0.8 0.8 0 

günstig Q, inf 0.9 0.8 0.8 0 

Nutzlasten 1.5 0.7 0.5 0.3 

Kräfte auf Führungen 1.5 0.6 0.4 0 

Windeinwirkungen     

"in Betrieb" 1.5 0.8 0.6 0 
"ausser Betrieb" 1.5 0.6 0.5 0 

Schneelasten 1.5 0.6 0 0 

Lawinen 1.5 0.6 0 0 

Einlasten 1.5 0.4 0 0 

Antrieb und Bremsen 1.5 1.0 1.0 0 

Spannen, Abheben, Herabziehen 1.5 0 0 0 

Pufferkräfte 1.5 0.8 0 0 

 

Teilsicherheitsbeiwerte G für ständige Einwirkungen 
 

Einwirkungen Symbole 

Bemessungssituation 

ständige 
ausser-

gewöhnliche 

Nachweis des statischen Gleich-

gewichts 

   

Eigenlasten ungünstig Q, sup 1.1 1.0 

 günstig Q, inf 0.9 1.0 

Nachweis der Festigkeit    

Eigenlasten und Q, sup 1.35 1.0 

Kommentiert [IA69]: Dynamische Einwirkungen sind schon 
oben vorhanden. Der Text müsste hier lauten «Fahrzeuge von 
Standseilbahnen» Der Plan ist, dies auch bei der nächsten 
Überarbeitung der EN 13107 zu ändern 
Begründung: es gibt kein günstig einer dynamischen Einwir-
kung, dann ist diese nämlich 0 
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Einwirkungen aus dem Baugrund Q, inf 1.0 1.0 

 

Teilsicherheitsbeiwerte A für aussergewöhnliche Einwirkungen 
 

Einwirkungen A 

Pufferkräfte 1.0 

Windeinwirkungen "ausser Betrieb" auf leere Fahrzeuge 1.0 

Kräfte aus Seilentgleisung 1.0 

Blockierende Klemmen 1.0 

Seilabwurf auf einer Seite 1.0 

Bruch eines Steuerseiles 1.0 

Lawinen und Steinschlag 1.0 

Seismische Einwirkungen 1.0 

Anprall von Fahrzeugen 1.0 

Brand 1.0 

  

 
36.10 Dynamische Einwirkungen, welche durch die Überfahrt von Fahrzeugen über Stützen 

und ähnliche Tragwerke erzeugt werden, sind durch den charakteristischen Wert der 
gesamten Seilauflagerkraft unter Berücksichtigung der nachstehend festgelegten dy-

namischen Beiwerten  zu berücksichtigen. Diejenige Kombination von untereinander 
verträglichen Einwirkungen, die zur ungünstigsten Auswirkung des betrachteten Trag-
werks führt, muss berücksichtigt werden. 

 
- bei Einseilbahnen: 

- für Niederhaltestützen, kombinierte Trag-/Niederhaltestützen sowie für ähnli-

che Tragwerke:  = 1.0 

- für Tragstützen und ähnliche Tragwerke:  = 0.5 
- bei Zweiseilbahnen: 

- für Stützen und ähnliche Tragwerke:  = 0.2 
 

Dynamische Einwirkungen, welche durch Längskräfte bei der Überfahrt von Klemmen 
hervorgerufen werden, sind durch folgende charakteristischen Werte auf beiden Seiten 
einer Stütze jeweils in Fahrtrichtung zu berücksichtigen.  

 
- 25 %  der statischen Stützenlast für Tragstützen 
- 50 % der statischen Stützenlast für Niederhaltestützen oder Trag-

/Niederhaltestützen 
 

36.11 Eislasten sind analog Art. 34.4 zu berücksichtigen.  
 

36.12 Die Fundamente für Stationen und Streckenbauwerke sind gemäss den unter Art. 28 
aufgeführten Normen zu planen und auszuführen.  
 

36.13 Die Verankerung von Stützen und Stationen in den Fundamenten muss durch korrosi-
onsgeschützte Ankerstäbe erfolgen. Die Muttern sind zu sichern. 

 
36.14 Mit Ausnahme der Drahtseile und den folgend aufgelisteten Komponenten sind alle 

Stahl- und Betonkonstruktionen gemäss den unter Art. 28 aufgeführten Normen zu be-
rechnen. Die folgenden Komponenten sind mit der angegeben Sicherheit gegen die 
Streckgrenze nachzuweisen: 

 

Anschlussbauteile von Seilendbefestigungen (u.a. Abstützungen von 
Seilendklemmen)  
 

3 

Anschlussteile von festen Spanneinrichtungen  3 

Kommentiert [IA70]: Wir bemessen die Fundamente von 
Skiliften seit Jahren nach EN 13107. SIA ist ungünstiger. 
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Bauteile von Bremsen (ausgenommen Federn)  3.5 

Seilscheiben   

• ohne Schnürspannungen 3.5 

• mit Schnürspannungen 
 

2 

Wellen und Achsen für Seilscheiben und Windentrommeln   

• ohne Schnürspannungen 3.5 

• mit Schnürspannungen 2 

   

Wippen und Achsen von Rollenbatterien und deren Befestigung  
 

 

• grösste Seilauflagekraft bei gleichförmiger Bewegung 3.5 

• grösste Seilauflagekraft in Betrieb bei gleichförmiger Bewegung 
und Windkraft bei einem Staudruck von 0,25 kN/m2 auf Seil und 
Fahrzeuge in den angrenzenden Spannfeldhälften. Die Wind-
kraft muss auf die ersten beiden an das Spannfeld angrenzen-
den Rollen gleichmässig aufgeteilt werden 

1.5 

• Seilauflagekraft ausser Betrieb und Windkraft bei einem Stau-
druck von 1 kN/m2 auf das Seil oder - wenn das Fahrzeug auf 
der Strecke verbleibt - auf das Seil mit leerem Fahrzeug in den 
angrenzenden Spannfeldhälften. Die Windkraft muss wie zuvor 
aufgeteilt werden. 

1.1 

• Grösste Seilauflagekraft und Reibkraft bei gleichförmiger Bewe-
gung des Seiles in den Seilfängern mit einem Reibwert von 0.2 

1.5 

• Grösste Seilauflagekraft und Reibkraft bei gleichförmiger Bewe-
gung des Seiles in den Seilfängern mit einem Reibwert von 0.2 
für den Fall, dass der erste oder letzte Seilfänger übersprungen 
wird und die Drehbegrenzung die auftretenden Kräfte aufneh-
men muss 

1.1 

   

Seilfangeinrichtungen (Seilfänger, Seilfangarme)  
 

1.5 

Klemmen von Einseilpendelbahnen unter Berücksichtigung von:  
 

 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q, Klemmkraft FF, Seilneigungsein-
fluss FN und Dämpfungsmoment MY 

3 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q, Klemmkraft FF, Windkraft FW und 
Dämpfungsmoment MY 

2 

   

Laufwerke von Zweiseilpendelbahnen unter Berücksichtigung von:  
 

 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q, Zugseilauflage FS, Dämpfungsmo-
ment MY, Torsionsmoment MZ und Pufferstosskraft AX 

3 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q, Zugseilauflage FS, Windkraft FW, 
Dämpfungsmoment MY, Torsionsmoment MZ und Seilneigungs-
einfluss FN 

2 

   

Gehänge von Ein- und Zweiseilpendelbahnen unter Berücksichtigung 
von:  
 

 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q und Dämpfungsmoment MY sowie 
bei Zweiseilbahnen zusätzlich mit Torsionsmoment MZ 

3 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q, Windkraft FW und Dämpfungsmo-
ment MY sowie bei Zweiseilbahnen zusätzlich mit Torsionsmo-
ment MZ 

2 

• Nur bei Zweiseilbahnen: 140 % Eigengewicht G, 140 % Nutzlast 1.6 
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Q und Anprallkräfte an Führungen HY2 
   

Kabinen von Ein- und Zweiseilpendelbahnen unter Berücksichtigung 
von: 
 

 

• Eigengewicht G und Nutzlast Q 3 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q und Windkraft FW 2 

• Nur bei Zweiseilbahnen: 140 % Eigengewicht G, 140 % Nutzlast 
Q und Anprallkräfte an Führungen HY2 

1.6 

• Eigengewicht G, Nutzlast Q und Anprallkräfte von Personen 
oder Lasten HX1 und HY1 

1.2 

   

Bergefahrzeuge (unter Berücksichtigung von Eigengewicht G, Nutzlast 
Q, Windkraft FW und Dämpfungsmoment MY 

2 

  
Das Dämpfungsmoment MY infolge der Dämpfung der Längspendelbewegung muss 
für Zweiseilbahnen mit Schwingungsdämpfer an der Pendelachse mit +/- 100 Nm pro 
Person angenommen werden, ohne Schwingungsdämpfer mit +/- 25 Nm pro Person.  
Das Torsionsmoment MZ infolge der Kräfte, die in Horizontalebene wirken, muss für 
Zweiseilbahnen mit +/- 50 Nm pro Person angenommen werden. 
 
Die Anprallkraft an die Führungen HY2 ist mit 200 N pro Person anzunehmen. Die An-

prallkraft von Personen oder Lasten in Fahrtrichtung HX1 ist nach HX1 = 5000 - 100(40-
n) [N/m] zu ermitteln, wobei n die Anzahl Personen ist. Die Anprallkraft von Personen 

oder Lasten quer zur Fahrtrichtung HY1 ist nach HY1 = 2500 - 30(40-n) [N/m] zu ermit-
teln, wobei n ebenfalls die Anzahl Personen ist. Die Kräfte HX1 und HY1 sind auf einer 
Höhe von 1.10 m über der Bodenfläche anzusetzen, wenn keine Schutzleisten vor-
handen sind. 

 
36.15 Für dynamisch beanspruchte Bauteile (gilt, falls zutreffend, auch für Tragwerke) und 

die tragenden Bauteile der Fahrzeuge ist ein Ermüdungsnachweis zu erbringen. Auf 
ein Ermüdungsnachweis kann in der Regel verzichtet werden, wenn während der ge-
planten Nutzungsdauer folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:  

 
- weniger als 50'000 Spannungswechsel zu erwarten sind 
- die maximal auftretende Spannungsdifferenz kleiner als der Bemessungswert der 

Dauerfestigkeit D/Mf des entsprechenden konstruktiven Details ist 
 

Die verwendeten Ermüdungsfestigkeitskurven müssen sich auf eine Überlebenswahr-
scheinlichkeit von 95 % beziehen. Die folgenden Komponenten sind mit der angege-
ben Sicherheit nachzuweisen: 

 
- Seilscheiben       1.15 
- Wellen und Achsen für Seilscheiben und Windentrommeln  1.5 
- Fahrzeuge        1.35 

 
Bei Fahrzeugen ist der Nachweis unter der Berücksichtigung der Einwirkungen Eigen-
gewicht G, Nutzlast Q sowie Dämpfungs- und Torsionsmoment, MY und MZ, und des 
vorgesehenen Nutzungsbereichs (maximale Fahrgeschwindigkeit, Stützenüberfahrt, 
Auflagekraft und maximale Ablenkung des Zugseils am Fahrzeug, Nutzungsdauer) für 
die Schwingbreiten auf der Strecke (Funktion von G, Q, MY und MZ) und aus Be- und 
Entladen (Funktion von G und Q) zu führen. 
 

36.16 Alle der Witterung oder Feuchtigkeit ausgesetzten Stahlbauteile und Ankerschrauben 
sind unter Beachtung der SN EN ISO 12944 und SIA263.052 mit einem Korrosions-
schutz zu versehen.  
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36.17 Einwirkungen infolge Seilentgleisung von Förderseilen in die Seilfänger: 

 
a) In Betrieb muss eine Seilentgleisung auf einer Stützenseite in die Seilfänger mit Be-

rücksichtigung der Seilreibung in dem Seilfänger angenommen werden, wobei zwi-
schen Seil und Seilfänger ein Reibwert von 0,20 berücksichtigt werden muss: Be-
messungswert ist der 1,3-fache Wert der grössten Seilauflagerkraft aus der Län-
genschnittsberechnung. 

 
b) Ausser Betrieb muss eine Seilentgleisung auf einer Stützenseite in die Seilfänger 

angenommen werden: Bemessungswert ist der 1,3-fache Wert der grössten 
Seilauflagerkraft aus der Längenschnittsberechnung 

 
36.18 Einwirkungen infolge der Seilentgleisung von Förderseilen auf einer Seite in den Seil-

fangarm einer Niederhaltestütze:  
 
a) In Betrieb muss angenommen werden: 
 

1) eine Seilentgleisung mit Berücksichtigung der Seilreibung im Seilfangarm, wo-
bei zwischen Seil und Seilfangarm ein Reibwert von 0,30 angenommen werden 
muss; Bemessungswert ist der 2-fache Wert der grössten Seilauflagerkraft aus 
der Längenschnittsberechnung. 

 
2) eine Seilentgleisung nach 1) und zusätzlich ein Hängenbleiben einer Klemme, 

wenn die Klemmen den Seilfangarm nicht überfahren können; Bemessungs-
werte sind der 1,1-fache Wert der Klemmenabziehkraft und der 1,1-fache Wert 
der grössten Seilauflagerkraft und der Reibungskraft infolge der Seilreibung im 
Seilfangarm mit einem Reibwert von 0,30; 

 
b) Ausser Betrieb muss angenommen werden: Bemessungswert ist der 2-fache Wert 

der grössten Seilauflagerkraft aus der Längenschnittsberechnung. 
 

36.19 Einwirkungen auf Stützen infolge eines vollständigen Seilabwurfes eines bewegten 
Seiles auf einer Seite: 
 
Bei allen Anlagen wird nur ein bewegtes Seil auf einer Fahrbahnseite als abgeworfen 
angenommen. Dies gilt für Lastfälle „In Betrieb“ und „Ausser Betrieb“. 
 
Bei Anlagen mit einem bewegten Seil je Fahrbahnseite muss der Bemessungswert des 
auf der betroffenen Stütze verbleibenden Seiles mit dem 1,1-fachen Wert der grössten 
Seilauflagerkraft aus der Längenschnittsberechnung angenommen werden 
 

36.20 Einwirkungen infolge Bruchs der an einem Bauwerk verankerten Leiterseile: 
 
Zur Berücksichtigung des Bruches eines Leiterseiles muss der Bemessungswert so 
ermittelt werden, dass die Seilspannkraft des gebrochenen Seiles vektoriell in entge-
gengesetzter Richtung angesetzt wird. 
 
Der gleichzeitige Bruch von zwei oder mehr als zwei solcher Seile muss nicht ange-
nommen werden. 

Kommentiert [IA71]: Da fehlt der Hinweis, dass mit Eis nur 
die halbe Kraft genommen werden muss – EN 12930 



 

- 26 - 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 B

e
s
ti
m

m
u
n
g
e
n
 f

ü
r 

L
u
ft

s
e
ilb

a
h
n
e
n
 b

is
 8

 P
e
rs

o
n
e
n
 

 

 

37 Seile  
 
37.1 Als Tragseile sind verschlossene Seile zu verwenden. Tragseile müssen aus einem 

Stück bestehen, Überlängen für ein sechsmaliges Nachlassen müssen vor-gesehen 
sein. Dabei beträgt die Verschiebelänge die des längsten Tragseilschuhes plus 3 m.  

 
37.2 Als Zugseile und Förderseile sind nur verzinkte Litzenseile mit Faserstoffeinlage oder 

Massiv-Polymereinlage in Gleichschlagmachart zu verwenden.  
 

37.3 Als Zugseile für Windenbetrieb dürfen auch Kreuzschlagseile verwenden werden. 
 

37.4 Als Telefon- und Signalseile sowie allfälliger Abspannseile sind in der Regel verzinkte 
Spiralseile oder verzinkte Litzenseile mit Stahleinlage zu verwenden. 
 

37.5 Als Spannseile sind einlagige Litzenseile oder drehungsarme Seile mit verzinkten 
Drähten zu verwenden.  

 
37.6 Der Durchmesser der Zugseile muss mindestens 14 mm betragen. Bei einspurigen 

Bahnen und bei blitzexponierten Anlagen muss der Zugseildurchmesser mindestens 
16 mm betragen. 

 
37.7 Der Nachweis der erforderlichen Eigenschaften ist für Trag-, Förder-, Zug- und Spann-

seile durch einen Attest der Lieferfirma oder einer anerkannten Prüfstelle zu erbringen. 
 

37.8 Der Sicherheitsfaktor als Verhältnis zwischen der Mindestbruchkraft und der grössten 
betriebsmässigen Seilspannkraft bei gleichförmiger Bewegung darf folgende Werte 
nicht unterschreiten: 

 
- Tragseile       3.15 (2.25)  
- Zugseile        4.5 (2.25) 
- Zugseile im Windenbetrieb     7.0 
- Förderseile       4.0 (2.25) 
- Spannseile       5.0 
- Steuer-, Halte- und Luftwarnseile    3.0 (2.0) 
- Zugseil- und Förderseilsicherheit bei Langspleiss  max. 20 

 
() Werte ausser Betrieb unter ungünstigen klimatischen Bedingungen mit Berücksich-
tigung von Wind und Eis gemäss Art. 34.4. 

 
37.9 Im Windenbetrieb kann der Sicherheitsfaktor für Zugseile mit Seildurchmessern von 

mehr als 15 mm um 0,1 je Millimeter Mehrdurchmesser vermindert werden; der Wert 
5.0 darf nicht unterschritten werden. 
 

37.10 Das Verhältnis der kleinsten Tragseilspannkraft zur grössten Rollenlast der Laufwerks-
rollen muss mindestens 60 betragen. In begründeten Fällen kann dieser Wert auf 40 
reduziert werden. Diese Beurteilung ist vom Hersteller zu begründen. 
 

37.11 Das Verhältnis der kleinsten Förderseilspannkraft zur grössten Klemmenlast muss 
mindestens 15 betragen. 
 

37.12 Seilendbefestigungen und Seilverbindungen müssen so ausgeführt sein, dass sie ge-
gen Korrosion geschützt sind und leicht überprüft werden können. 
 

37.13 Steuer-, Halte- und Luftwarnseile dürfen das Grenzprofil anderer Seile der Seilbahn in- 
und ausser Betrieb nicht durchdringen. Dabei sind seitlichen Verschiebungen infolge 

Kommentiert [IA72]: Definition «blitzexponiert»? 

Kommentiert [IA73]: Wieso wird bei einem Zugseil eine 
höhere Sicherheit gefordert als bei einem Förderseil? Ein 
Förderseil hat durch den kontinuierlichen Betrieb die grössere 
Anzahl Biegewechsel als ein Zugseil. Bemerkung: Zugseilsi-
cherheiten sind auf statische Seilkräfte und nicht auf dynami-
sche Seilkräfte wie bei CEN. 

Kommentiert [IA74]: Wieso wird die Seilsicherheit für 
Windenseile so hoch angesetzt? 15mm-Seil: Sicherheit 7, 
25mm-Seil: Sicherheit 6, 35mm-Seil: Sicherheit 5. Was wird 
als besonders kritisch bei Winden beurteilt? 
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Wind sowie die lotrechten Verschiebungen infolge Eis nach Art. 34 Punkt 34.4 zu be-
rücksichtigen. 
 

37.14 Eine gleichzeitige Einwirkung von Wind und Eis muss ausser Betrieb und, sofern das 
Eis nicht entfernt werden kann, auch in Betrieb berücksichtigt werden.  
 

37.15 Für Seilendbefestigungen bei Windenbetrieb gilt: 
 

Am Fahrzeug sind nur Anschlüsse zulässig, bei denen die Klemmkraft nicht von der 
Zugkraft abhängig ist und die sich nicht drehen können. An der Windentrommel müs-
sen mindestens fünf Restwindungen verbleiben. Das freie Seilende ist mit einer profi-
lierten Seilklemme zu sichern, der Reibwert zwischen Seil und Trommel ist mit 0.08 
anzunehmen. 

 
37.16 Als Förder- und Zugseilverbindung ist der Langspleiss auszuführen. Die Spleissgeo-

metrie muss abhängig der Zugsicherheit folgenden Werten entsprechen: 
 

Zugsicherheit  Gesamtlänge  Länge der Einsteckenden 

< 15  ≥ 1 200d  ≥ 60d 

15 bis zu 20 (beides be-
inhaltend) 

≥ 1 500d  ≥ 100d 

 
Der Abstand zwischen den Enden zweier Spleisse hat mindestens den 3000-fachen 
Seilnenndurchmesser zu betragen. Bei Windenbetrieb sind Spleissverbindungen nicht 
zulässig.  

 
37.17 Arbeiten an Seilen dürfen nur von erfahrenen Fachleuten ausgeführt werden. 

 
37.18 Zugseile von Zweiseilbahnen und Windenseile müssen isoliert geführt und auf Erd-

schluss und Unterbruch überwacht sein. 
 

38 Verankerung und Spannung der Seile 
 
38.1 Tragseile können entweder fest verankert oder durch eine selbsttätige Spanneinrich-

tung gespannt sein. Bei fest verankerten Tragseilen müssen die geforderten Seilsi-
cherheiten im gesamten Bereich bei einer Temperaturdifferenz von 60°Ceingehalten 
werden. Bei Spanneinrichtungen muss bei den Spannwegen zu der Temperaturdiffe-
renz noch eine bleibende Seildehnung von 0,5‰ berücksichtigt werden. 
 

38.2 Bei Verankerung der Tragseile an Trommeln müssen mindestens drei Windungen auf 
der Trommel liegen. Das freie Seilende ist mit einer profilierten Seilklemme zu sichern. 
In kurzem Abstand danach ist eine Sicherheitsklemme anzubringen. 
 

38.3 Klemmen an Seilenden sind auf mindestens dreifache Rutschsicherheit , Sicherheits-
klemmen auf mindestens einfache Rutschsicherheit zu bemessen. 

 
38.4 Die Verankerung der Tragseile ist mit Poller oder Vergusskopf auszuführen. Die Seil-

windungen auf dem Poller müssen vor Verschmutzung, Korrosion und Ölspritzern ge-
schützt werden  
 

38.5 Zug- und Förderseile sind auf der zur Übertragung der Umfangkraft erforderlichen 
Spannung zu halten. Wenn es die Seillinie oder äussere Einflüsse erfordern, so ist ei-
ne geeignete Nachspanneinrichtung oder eine selbsttätige Spanneinrichtung an-
zubringen. Wenn es die betrieblichen Verhältnisse erfordern, ist die Spannbewegung 
zu dämpfen. Es ist eine Temperaturdifferenz von 60°C und die bleibende Dehnung von 
1.5‰ zu berücksichtigen. 
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38.6 Die betrieblichen Grenzlagen aller Spannwege müssen überwacht werden. Das An-

sprechen der Grenzlagenschalter muss ein Stillsetzen auslösen. Die Rückstellung der 
Grenzlagenschalter darf nur an Ort und Stelle von Hand erfolgen können. Die Grenz-
lagenschalter müssen verstellbar angebracht werden; sie müssen entsprechend den 
äussersten Betriebsstellungen montiert werden, ohne Berücksichtigung der bleibenden 
Seillängung. 

 

39 Stationen 
 

39.1 Die maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen sind gegen Witterungseinflüs-
sen in Gebäuden zu schützen. Diese Einrichtungen müssen für Wartungszwecke zu-
gänglich sein und sind vor missbräuchlicher Betätigung zu sichern. 

 
39.2 Für den Betrieb der Seilbahn bei Dunkelheit müssen die Stationen ausreichend be-

leuchtet sein. 
 

39.3 In den Stationen und im Grenzprofil vor den Stationen dürfen keine Gegenstände auf-
bewahrt werden, die sich auf den Seilbahnbetrieb gefährdend auswirken können. Es 
sind Massnahmen zu treffen, dass das Grenzprofil vor den Stationen immer frei-
gehalten ist (Abzäunungen, Ampeln bei Kreuzung mit Strassen, Markierungen, Park-
verbotsschilder usw.). 

 
39.4 In jeder Station und im Maschinenraum sind Einrichtungen für die erste Brandbekämp-

fung bereitzuhalten. Es gilt Rauchverboten in den Stationen, Fahrzeugen und den Be-
reichen welche zum unmittelbaren Betrieb der Seilbahn benötigt werden. Es dürfen 
keine Brandlasten in den Stationen dauerhaft gelagert werden. Bei Bahnen mit unbe-
setzten Stationen und/oder mit Automatikbetrieb sind besondere Massnahmen erfor-
derlich. Es ist eine Bewertung der Brandgefahr unter Berücksichtigung der seilbahn-
spezifischen Gefahren vorzunehmen. Zumindest in der Antriebsstation sind Mittel für 
die Erste-Hilfe-Leistung bereitzuhalten. 

 
39.5 Die Spanngewichtsschächte müssen entwässert und bis zur Sohle zugänglich sein. 

Sie sind gegen Absturz von Personen zu sichern. 
 

39.6 Führungen müssen so angebracht sein, dass die Fahrzeuge bei einer Quer- und 
Längspendelung gemäss Art. 34.5 nicht aufsitzen und sich nicht verhängen können. 

 
39.7 Maschinenraum und Kommandostand sind bei Verwendung von Verbrennungsmoto-

ren für den Hauptantrieb brandschutztechnisch getrennt auszuführen. 
 

39.8 Durch die Fahrzeuge dürfen in den Ein- und Ausfahrbereichen der Stationen Personen 
nicht gefährdet werden. Fahrzeugstandorte sind zu markieren. 

 
39.9 Zum Ausbau von schweren Anlageteilen, Abspannen von Seilen und Abheben von 

Fahrzeugen sind Befestigungsmöglichkeiten für Hebezeuge vorzusehen. Die Tragfä-
higkeit muss als zulässige Belastung dauerhaft gekennzeichnet werden.  

 
39.10 Zur sicheren Durchführung von Instandhaltungsarbeiten insbesondere für die visuellen 

und magnetinduktiven Seilprüfungen müssen ortsfeste Arbeitspodeste an Trag-werken 
für Seile und Stationen vorhanden sein. (siehe Art. 28 Vorschriften und Richtlinien der 
SUVA über Arbeitssicherheit)  
 

39.11 Unbesetzte Gegenstationen von Seilbahnen auf welchen gewerbsmässig Personen 
befördert werden, sind während des Betriebes mit Videokameras zu überwachen und 
mit einer Kommunikationseinrichtung auszurüsten (siehe Art. 47 und Art. 23).  
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40 Streckenbauwerke, Zwischenstationen 
 

40.1 Stützen sind mit Betonfundamenten zu verankern; Felsverankerungen sind zulässig, 
auf SIA 267.105 (SN EN 1537) wird verwiesen 

 
40.2 Das Abspannen der Stützen mit Seilen ist nur in begründeten Fällen zulässig. 

 
40.3 Das Tragseil darf an Unterstützungen nicht abheben wenn, an Tragseilstützen die 

grösste Seilspannkraft ohne Einwirkung von Wind und Eis um 40% erhöht wird oder 
an Niederhaltestützen (z.B. in Stationen) die kleinste Seilspannkraft um 40% vermin-
dert wird. 
 
Der Ablenkwinkel des leeren Tragseiles in der vertikalen Ebene muss mindestens 0.02 
rad betragen. 
 
Die kleinste Auflagerkraft an Unterstützungen muss mindestens jener Windkraft ent-
sprechen, die bei einem vertikalem Aufwind mit einem Staudruck q=0.5kN/m2 entsteht, 
der auf die halbe schräge Spannfeldlänge, gegebenenfalls die halbe fiktive schräge 
Spannfeldlänge, der angrenzenden Seilfelder wirkt. Bei der Berechnung der kleinsten 
Auflagerkraft darf die Wirkung von Briden nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Auflagesicherheit des Tragseiles auf Seilschuhen muss durch Bestimmung des kri-
tischen Staudruckes qkrit für jede Seite des Tragseilschuhes nachgewiesen wer-den, 
wobei für den Lastfall im Betrieb qkrit ≥ 250 N/m2 und für den Lastfall ausser Betrieb qkrit 
≥ 1000 N/m2 beträgt. Der kritische Staudruck ausser Betrieb kann zwischen 250 N/m2 
und 1000 N/m2 liegen, wenn weitere Massnahmen gegen Entgleisung gesetzt werden. 
(z.B. Anbringen eines Entgleisungsschutzes). 
 

qkrit=(d/R) x (1-sinα) x (ΣT/Σ(cfAref) [N/m2] 
 
Dabei ist d der Nenndurchmesser des Tragseiles in m, R die Krümmungshalbmesser 
des Tragseilschuhes in m, α 90° minus halber Umfassungswinkel des Seilschuhes, ΣT 
die Summe aus kleinster Tragseilspannkraft und allenfalls kleinster Zugseilspannkraft 
in N, cf der jeweilige Kraftbeiwert der Seile und des Fahrzeuges und Aref die vom 
Wind jeweils beaufschlagte Flächen in m2. 
Im Ausdruck ΣT muss die Zugseilspannkraft dann berücksichtigt werden, wenn die 
Einwirkungen aus den Zug- und Gegenseilen und aus dem Fahrzeug auf das Tragseil 
übertragen werden (z.B. das Fahrzeug). Dabei muss in Betrieb ein Fahrzeug unmittel-
bar vor der Stütze angenommen werden; ausser Betrieb müssen die leeren Seile be-
rücksichtigt werden. 
 
Im Ausdruck Σ(cfAref) müssen die Einwirkungen aus den bewegten Seilen und/oder 
dem Fahrzeug analog den Anforderungen des vorstehenden Absatzes berücksichtigt 
werden. 
 
Als Seillänge muss die halbe schräge Spannfeldlänge, gegebenenfalls die halbe fiktive 
schräge Feldlänge des vor der Stütze liegenden Seilfeldes berücksichtig werden.  

 
40.4 Die horizontale Ablenkkraft des Tragseiles bei Spurveränderung darf nicht mehr als 

10% der kleinsten Auflagekraft betragen. Der seitliche Auflaufwinkel von Trag- und 
Förderseilen auf den Seilschuh/Rollenbatterie darf 0,005 rad nicht überschreiten. 

  
40.5 Das Durchmesserverhältnis der Tragseilschuhe muss mindestens sein: 

- 500-facher Seildurchmesser bei Seilschuhen über die ein Seil bewegt wird 
- Bei ruhendem und nicht befahrenem Seil muss das Durchmesserverhältnis min-

desten 65 sein.  
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- Die Fahrgeschwindigkeit muss so gewählt werden, dass bei Stützenüberfahrten 
die Zentripetalbeschleunigung höchstens 2.5 m/s2 beträgt  
 

40.6 Ein tangentiales Aufliegen auf dem Seilschuhradius nach Absatz 5 muss auch bei 
110 % der Nutzmasse gewährleistet sein.  

 
40.7 Die Seilrille für das Tragseil muss dem Seilnenndurchmesser angepasst und so be-

schaffen sein, dass diese das Tragseil mindestens 180° umfasst. Die Tragseil-
schuhrillen müssen glatt bearbeitet sein und eine Schmiermöglichkeit besitzen.  

 
40.8 Tragseilschuhrillen, auf denen sich das Seil bewegt, sind aus Gleitwerkstoffen her-

zustellen. Die Enden der Tragseilschuhe mit einem Radius, der mindestens dem 5-
fachen Tragseildurchmesser entspricht, abgerundet sein; die Länge der Abrundungen 
muss mindestens dem 3-fachen Tragseildurchmesser entsprechen. 

 
40.9 Rollenbatterien von Förderseilen sind so anzuordnen, dass alle Rollen gleichmässig 

belastet werden. 
 
40.10 Die kleinste Auflagerkraft von Förderseilen auf Tragstützen muss: 

 
a) in Betrieb bei gleichförmiger Bewegung mindestens der 1,5-fachen Windkraft ent-

sprechen, die entsteht, wenn ein Staudruck q von 0.25 kN/m2 auf die Länge des 
angrenzenden grösseren Spannfeldes auf das leere Seil bzw. auf das Leerseil 
wirkt 
 

b) ausser Betrieb mindestens der Windkraft entsprechen, die entsteht, wenn ein 
Staudruck q von 0.80 kN/m2 auf die Hälfte der Summe der Sehnenlängen der an-
grenzenden Spannfelder auf das leere Seil oder, wenn die Fahrzeuge ausser Be-
trieb am Seil verbleiben, auf das Leerseil wirkt. 
 

Die kleinste Auflagerkraft bei Niederhaltestützen bei gleichförmiger Bewegung muss 
mindestens der 1.5-fachen Windkraft entsprechen; die Windkraft muss nach a) und b) 
ermittelt werden, wobei jedoch anstelle des leeren Seiles oder des Leerseiles das Voll-
seil berücksichtigt werden muss. 
 
An Tragstützen darf das Förderseil bei einer Erhöhung der grössten Seilspannkraft um 
40 % in den der untersuchten Stütze angrenzenden Seilfeldern nicht von den Rollen 
abheben. 
 
An Niederhaltestützen darf das Förderseil bei einer Verminderung der kleinsten Seil-
spannkraft um 20 % und einer gleichzeitigen Erhöhung der Nutzlast um 25 % in den 
der untersuchten Stütze angrenzenden Seilfeldern nicht von den Rollen abheben. 
 
Der kleinste Rollendruck muss bei gleichförmiger Bewegung des Förderseiles mindes-

tens 500 N betragen und A ≥ 500 + 50[ d – (D1-D2)] entsprechen, wobei A der kleins-
ter Rollendruck [N], d der Seilnenndurchmesser [mm], D1 der Durchmesser des 
äusseren Rollenbordes [mm] und D2 der Durchmesser des neuen Einlageringes im 
Rillengrund [mm] ist. 
 
In Fällen, bei denen keine Personen befördert werden (z.B. Füllen der Anlage, leeres 
Seil) kann der Wert nach obiger Bedingung halbiert werden. Hinsichtlich der konstruk-
tiven Ausführung der Rollen wird auf Art.36 hingewiesen. 

 
40.11 Werden die Mindestrollenlasten gemäss Art. 40.10 nicht eingehalten, sind zur Siche-

rung der Seilführung Wechsellastrollenbatterien anzuordnen. 
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40.12 Bei Rollenbatterien von Förderseilen sind an der ersten und letzten Rolle innere Seil-
abweiser anzubringen. Seileinweiser müssen so ausgeführt werden, dass weder das 
Förderseil beim Anlaufen an den Seileinweiser beschädigt wird, noch Klemmen sich 
daran verhängen können.  

 
Nach aussen sind Fangeinrichtungen anzubringen, die ein sicheres Überfahren der 
Klemmen ermöglichen. Die Beweglichkeit der Rollenbatterie darf die sichere Funktion 
der Seilfänger und die Durchfahrt der Klemme durch die Seilfänger nicht beeinträchti-
gen.  
 
Seilfänger müssen so angeordnet werden, dass ihre Aussenkante die Ebene er-reicht, 
die unter mindestens 0,785 rad gegenüber der Lotrechten durch das Zentrum des in 
der Rollenrille liegenden Seiles und die unter mindestens 0,524 rad durch das Zentrum 
des auf der Rollenbordscheibe aufgekletterten Seiles gelegt wird.  
 
Seilfänger müssen so ausgebildet werden, dass: 

 
- die Durchfahrt von Klemmen durch gutes Einführen und günstige Lage des Seiles 

im Fänger möglich ist; dies darf auch nicht durch die Beweglichkeit der Rollenbat-
terie beeinträchtigt werden; 

- die Rillentiefe mindestens gleich dem halben Seildurchmesser ist; 
- sie den Einwirkungen infolge Seilentgleisung gemäss Art. 36.16 und 

36.17standhalten  
 
40.13 Rollenbatterien von Förderseilen dürfen nur in Längsrichtung drehbar gelagert werden. 

Sie müssen zum Einfluchten einstellbar sein. 
 

40.14 Rollenbatterien müssen an der Einlaufseite des Seiles mit Sicherheitseinrichtungen 
ausgerüstet werden, die ein automatisches Stillsetzen der Anlage bewirken, wenn das 
Seil entgleist.  

 
40.15 Rollenbatterien mit mehr als 4 Rollen je Lastrichtung müssen auch auf der Auslaufsei-

te des Seiles mit diesen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet werden. Diese Einrich-
tungen müssen auch dann funktionieren, wenn das Seil über den Seilfänger hinaus 
entgleist  
 
Der Verlust einer Rolle oder die abnormale Abnützung des Rollenfutters infolge Blo-
ckierens der Rolle darf nicht zu einem Hängenbleiben einer Klemme führen. 

 
40.16 Zur sicheren Rückführung des Zugseiles in die Rollen sind innere und äussere Sei-

leinweiser anzubringen. Die Zugseileinweiser müssen geerdet sein.  
 
Wenn eine Tragseilentgleisung nicht ausgeschlossen werden kann, müssen an der In-
nen- und Aussenseite der Spur an den Tragseilschuhen mindestens je zwei Seil-
fangvorrichtungen vorgesehen werden. Jede Entgleisung in eine Seilfangvorrichtung 
muss erkannt werden können und die Seilbahn stillsetzen.  

 
40.17 Stützen müssen mit Aufstiegsleitern und Arbeitspodesten versehen sein. Ein ge-

fahrloses Übersteigen von der Leiter zu den Wartungspodesten muss gewährleistet 
sein. (siehe Art. 28 : Vorschriften und Richtlinien der SUVA über Arbeitssicherheit) 
 
Das Besteigen der Stützen durch Unbefugte ist durch Anschlag zu verbieten. Die Stüt-
zen sind zu nummerieren.  

 
40.18 Führungen müssen so angebracht sein, dass die Fahrzeuge bei einer Quer- und 

Längspendelung gemäss Art. 34.2 nicht aufsitzen und sich nicht verhängen können.  
 



 

- 32 - 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 B

e
s
ti
m

m
u
n
g
e
n
 f

ü
r 

L
u
ft

s
e
ilb

a
h
n
e
n
 b

is
 8

 P
e
rs

o
n
e
n
 

 

40.19 Stützen sind so auszurüsten, dass die Seile vollständig von ihren Auflagen abgehoben 
werden können. Die Tragfähigkeit muss als zulässige Belastung dauerhaft gekenn-
zeichnet werden.  

 
Tragstützen müssen mit festmontierten Einrichtungen zum Einhängen des Hebe-
zeuges ausgerüstet werden.  
 
Bei Niederhaltestützen und bei Wechsellaststützen müssen in der senkrechten Seil-
ebene am Boden oder am Fundament Verankerungen für das Hebezeug vorgesehen 
werden 

 
40.20 Niederhaltestützen von Einseilbahnen sind, mit Ausnahme von Portalstützen, mit Seil-

fangarmen auszurüsten, die von den Rollenbatterien und deren Hauptachsen unab-
hängig sind. Sie sollen Klemmen nicht zurückhalten. 

 
40.21 Zwischenstationen können entweder mit festen oder beweglichen Zusteigerampen 

versehen werden.  
 

- Es muss eine Sprechverbindung zur Antriebsstation und eine Abschalteinrichtung 
vorhanden sein. 

- Unbesetzte Zwischenstationen von Seilbahnen mit gewerbsmässiger Personenbe-
förderung, sind während des Betriebes mit Videokameras zu überwachen und mit 
einer Kommunikationseinrichtung auszurüsten (siehe Art. 47.13). 

- Die Stellung von klappbaren, verschiebbaren oder ähnlichen mechanischen Ein-
richtungen (z. B. Podeste), die ins Grenzprofil der Fahrzeuge hineinragen können, 
müssen überwacht werden. Ein Zugangs-Podest oder eine Türe darf erst entrie-
gelt werden, wenn das Fahrzeug in der entsprechenden Position steht. Diese Ent-
riegelung hat elektrisch zu erfolgen.  

- Bei festangebrachten Rampen muss sichergestellt werden, dass es bei der Fahr-
zeugdurchfahrt zu keiner Kollision mit einer vorhandenen Schneedecke gemäss 
Nutzungsvereinbarung kommt.  

- Bei festangebrachten Rampen sind zum Schutze von Personen bei der Fahrzeug-
durchfahrt Massnahmen gegen Einklemmen und Abstürzen zu treffen. 

- Das Grenzprofil gemäss Art. 34 muss eingehalten werden.  
- Ohne Anbringung von Führungen kann der Sicherheitsabstand auf 0,30 m redu-

ziert werden, wenn durch Berücksichtigung von Einflüssen (z.B. Fahrzeugspiel, 
Einfederung bei Annäherung an die Stütze, Abmessungstoleranzen) das so ermit-
telte Grenzprofil der Kabine zu Bauteilen der Stationen oder Streckenbauwerke 
hin berücksichtigt wird.  

- Der Regelhaltepunkt des Fahrzeuges ist im Kommandostand anzuzeigen. 
- Werden Zwischenstationen bei Dunkelheit benützt, muss eine Beleuchtung vor-

handen sein. 
   

40.22 Seilsättel dürfen höchstens um die Achse quer zur Seilbahntrassee beschränkt dreh-
bar sein. Kardanische Aufhängungen, Aufhängungen mit Seilstruppen, Ketten und 
dergleichen sind nicht zulässig. 
 

40.23 Zugseilzwischenaufhängungen sind für Luftseilbahnen mit einem Tragseil nicht zuge-
lassen. 

 

41 Fahrzeuge 
 

41.1 Im Fahrzeug sind die zulässige Lademasse, die erforderlichen Ladehinweise, die zu-
lässige Personenanzahl, das Rauchverbot sowie Verhaltensregeln deutlich und dauer-
haft anzuschlagen 

 

Kommentiert [IA75]: Seile müssen bei den Stützen voll-
ständig abgehoben werden können. Dies kann bei grossen 
Sehnennkicken kritisch werden. Muss wirklich der ganze 
Seilschuh entlastet werden oder dürfen auch z.B. halbseitig 
die Seile abgehoben werden? 

Kommentiert [IA76]: Es gibt Zwischenaufhängungen für 1-
TS Bahnen mit tiefer Zugseilablage (Materialbahnen).oder 
speziellen Vorrichtungen. Sind diese auch nicht mehr zuläs-
sig? 
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41.2 Wenn Personen in offenen Fahrzeugen sitzend befördert werden, sind die Fahrzeuge 
bis zu einer Höhe von mindestens 0.40m über dem Sitz, wenn sie stehend befördert 
werden, bis zu einer Höhe von mindestens 1.10m über dem Fahrzeugboden zu ver-
kleiden.  

 
41.3 Wenn Personen stehend befördert werden, ist eine Bodenfläche von mindestens 0.174 

m2  je Person, wenn sie sitzend befördert werden, eine Sitzbreite von mindestens 0.45 
m je Person anzunehmen.  
 

41.4 Fahrzeuge in offener Bauweise sind in der Regel nur für nicht gewerbsmässige Seil-
bahnen zugelassen und mit einem Schutzdach zu versehen. 

 
41.5 Geschlossene Fahrzeuge sind mit einer ausreichenden Belüftung zu versehen. 

 
41.6 Die tragenden Teile von Fahrzeugen sowie deren Anschlüsse und Verbindungen sind 

so auszubilden, dass ihr Zustand geprüft werden kann.  
 

41.7 Fahrzeuge müssen so ausgeführt sein, dass sie eine Bergung ermöglichen . Eine Be-
festigungsstelle für das Bergegerät ist anzubringen. Fenster müssen aus splitter-
freiem Material hergestellt sein . Sie dürfen nur so weit geöffnet werden können, dass 
im Bereich der Stützen und Stationen keine Gefährdung für Personen besteht. 

 
41.8 Die Fahrzeuge müssen dem Bergeplan entsprechend ausgerüstet sein. Gegeben falls 

ist  jedes Fahrzeug mit einer Leine auszurüsten, mit welcher Material hochgezogen 
werden kann (siehe Art. 24). 

 
41.9 Wenn gemäss Sicherheitsanalyse eine Abschalteinrichtung in den Fahrzeugen erfor-

derlich ist, sind diese damit auszurüsten. 
 
41.10 Die Kabinen müssen mit Türen ausgerüstet sein. Die Türen müssen geschlossen und 

verriegelt werden können. Die Türen sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern. 
 
Bei geschlossenen Fahrzeugen muss der geschlossene Zustand der Fahrzeugtüren 
im Kommandoraum ersichtlich und die Abfahrt aus den Stationen mit offenen , nicht 
verriegelten Türen gesperrt sein. 
 
Die Kabinentüren sind während der ganzen Fahrt selbsttätig verriegelt zu halten.  

 
41.11 Die Fahrzeuge sind mit einer  Kommunikationseinrichtung zur Antriebsstation auszu-

statten.  
 

41.12 Die Masse des Fahrzeuges ist möglichst gleichmässig auf die Laufwerkrollen zu vertei-
len.  

 
41.13 Am Laufwerk ist ein Entgleisungsschutz anzubringen oder die Rollenborde müssen 

mindestens bis zu Tragseilunterkante reichen. Die Laufwerke sind mit Schneeabstrei-
fern zu versehen. 

 
41.14 Die Verbindung des Zugseiles mit dem Laufwerk ist seilschonend, d.h. keine Seilbie-

gung an der Endbefestigung, auszuführen. Die Zugseilbefestigung an den Laufwerken 
muss prüfbar sein.  

 
Das System des Zugseiles soll vorzugsweise in einer endlosen Seilschleife ausgeführt 
werden. In begründeten Ausnahmefällen sind getrennte Seilschlaufen zulässig, wenn 
mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft: 

 

- die Stützenüberfahrtsgeschwindigkeit max. 1.5m/s beträgt 

Kommentiert [IA77]: Welche Art der Kommunikation ist 
gemeint? Sprechverbindung? Datenkommunikation? Sicher-
heitsanforderung? 
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- keine Streckenbauwerke vorhanden sind 
- die Stützen vom Kommandoraum aus gut einsehbar bzw. videoüberwacht sind 

(gilt auch für Nachtfahrten) 
- eine Querpendelüberwachung am Fahrzeug vorhanden ist  

 

Auf jeden Fall muss gemäss Art. 35.1 das Lichtraumprofil zwingend eingehalten wer-
den. 

 
Dabei müssen bei Vorhandensein von Streckenbauwerken die Querpendelfreiheit von 
den Fahrzeugen gegenüber Streckenbauwerken von 0.34rad oder 0.2rad gemäss Art.  
34.2 mit Führungen eingehalten werden. 
 
Zusätzlich muss das Zugseil bei ausgependeltem Fahrzeug von 0.34rad bei Stützen-
überfahrt aufgefangen werden können.  
 
Bei getrennten Zugseilschlaufen sind Klemmkopf, Vergusskopf und Zugseiltrommel als 
Zugseilbefestigung zugelassen. Diese müssen über ein Dämpfungssystem verfügen. 
Kontrolle und Erneuerung der Zugseilbefestigung richten sich nach der Seilverordnung 
SR 743.011.11.  
 
Für die Luftseilbahnen mit eingeschränktem Personenkreis sind auch asymmetrische 
Keilendklemmen gemäss SN EN 13411-6 mit Inspektion gemäss Art. 21 zugelassen.  
 
Bei Verwendung von Klemmen bei durchgehenden Zugseilen und Förderseilen muss 
im ungünstigsten Lastfall sowie bei einer betrieblich möglichen Verminderung des 
Seildurchmessers eine mindestens 3-fache Sicherheit gegen Rutschen vorhanden 
sein. Bei durchgehendem Zugseil müssen die Ein- und Auslaufradien der Klemmen 
mindestens dem 5-fachen Seilnenndurchmesser entsprechen 
 

41.15 Das Gehänge ist starr auszuführen. Seilstruppen sind nur für Materialtransporte  oder 
in begründeten Fällen für die Luftseilbahnen mit eingeschränktem Personenkreis und 
einer maximalen Geschwindigkeit von 2.5 m/s zulässig. 

 
41.16 Soll in besonderen Fällen eine Tragseilbremse vorgesehen werden, sind hierfür die 

geltenden Vorschriften (harmonisierte EN-Normen der Sicherheitsanforderungen an 
Seilbahnen für den Personenverkehr) zu befolgen. 

 
41.17 Ist zur Gewährleistung der Betriebssicherheit die Anwesenheit eines Fahrzeugbeglei-

ters erforderlich, so muss das Fahrzeug so ausgerüstet sein, dass dieser seine Aufga-
ben erfüllen kann. 

 
41.18 Die Fahrzeuge und insbesondere ihre Aufhängungen müssen so entworfen und aus-

geführt sein, dass die Sicherheit von Beschäftigten, die daran arbeiten, gewährleistet 
ist. 

 
41.19 Das Fahrzeug muss für die Tragseilprüfungen mit einem Arbeitspodest ausgerüstet 

sein. 
 

41.20 Sollte eine Querpendelüberwachung (gemäss Art. 41.14 und Art. 23.10) erforderlich 
sein gelten die folgenden Bestimmungen: 
 
- Bei Erreichen eines Grenzwertes der Querpendelung, der 50 % der erforderlichen 

Querpendelmöglichkeit entspricht, muss durch Neigungsmesser zur Erfassung der 
Querpendelung im Führerstand ein optisches und akustisches Signal erscheinen, 
damit der Maschinist die entsprechenden Massnahmen ergreift. Bei Erreichen des 
angeführten Grenzwertes muss zusätzlich die Fahrgeschwindigkeit automatisch 
vermindert werden. 



 

- 35 - 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 B

e
s
ti
m

m
u
n
g
e
n
 f

ü
r 

L
u
ft

s
e
ilb

a
h
n
e
n
 b

is
 8

 P
e
rs

o
n
e
n
 

 

- Bei Erreichen eines Grenzwertes der Querpendelung, der 75 % der erforderlichen 
Querpendelmöglichkeit entspricht, muss die Anlage automatisch stillgesetzt wer-
den. Nach der automatischen Stillsetzung darf die Fahrt nur mit besetztem Kom-
mandostand beendet werden. 

 

42 Stationsausrüstungen, Antrieb, Bremsen 
 

42.1 Seilbahnen sind mit einem motorischen Antrieb auszustatten und mit den entspre-
chenden Schutzeinrichtungen auszurüsten. 

 
42.2 Vom Kommandostand aus müssen die Ein- und Ausfahrt, die Anzeige und Messein-

richtungen sowie ein möglichst grosser Teil der Strecke eingesehen werden können. 
 
42.3 Bewegte Teile der Seilbahn im Bedienungs- und Verkehrsbereich müssen gegen un-

beabsichtigtes Berühren gesichert sein. 
 
42.4 Der Antrieb ist mit einer Betriebs- und einer Sicherheitsbremse auszustatten. Die 

Bremskraft muss durch Gewichte oder Druckfedern erzeugt werden. Die Kraftübertra-
gung muss mechanisch erfolgen. Die Bremskraft muss einstellbar sein. 

 
42.5 Die Betriebs- oder Sicherheitsbremse muss selbsttätig zur Wirkung kommen, wenn 

der Antriebsmotor ausfällt oder stillgesetzt wird oder wenn eine Sicherheits-einrichtung 
anspricht. 

 
42.6 Die zulässige Fahrgeschwindigkeit muss unabhängig von der Fahrtrichtung überwacht 

werden. Hierzu sind zwei voneinander unabhängige Geschwindigkeitsüberwachungen 
vorzusehen, wobei bei einer Überschreitung von mehr als 10% die erste Schwelle und 
bei mehr als 20% die zweite ansprechen muss. Die Rückstellung darf nicht automa-
tisch erfolgen. Die Schaltgenauigkeit darf maximal 5% sein 
 

42.7 Die Übergeschwindigkeitsauslösung 10% muss bei Überschreitung der für die betref-
fende Betriebsart maximal zulässigen Fahrgeschwindigkeit auslösen und ein Nothalt-
Betriebsbremse bewirken. 
 

42.8 Die Sicherheitsbremse muss unmittelbar auf die Antriebsscheibe oder eine Seilscheibe 
mit ausreichender Haftreibung oder Windentrommel wirken und selbsttätig zur Wir-
kung kommen, wenn die maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit um 20 % überschrit-
ten wird. (Übergeschwindigkeitsauslösung 20%) 
 

42.9 Die Sicherheitsbremse muss entweder nach jeder Fahrt, mindestens aber bei Auffahrt 
auf einen Not-Endschalter des Puffers zur Wirkung kommen. 
 

42.10 Die Öffnung des Hydraulikkreises der Sicherheitsbremse durch Elektroventile muss 
redundant ausgeführt sein. Die Funktion dieser Ventile muss überwacht bzw. kontrol-
liert werden. 
 

42.11 Bei hydraulischen Übergeschwindigkeits-Einrichtungen muss die Stellung von Absperr- 
und Umschaltvorrichtungen überwacht werden, wenn eine Gefährdung durch Fehlstel-
lung nicht ausgeschlossen werden kann. 

 
42.12 Die Bremsverzögerung jeder Bremse muss mindestens 0.5 m/s2 betragen. Verzöge-

rungen von mindestens 0.3 m/s2 sind zulässig, wenn laut Schutzfunktionen zulässige 
Anhaltewege eingehalten werden können und bei der Auslegung der Bremse die Ab-
nahme der Bremskraft durch Abnutzung des Bremsbelags und Bruch von Federele-
menten berücksichtigt wird. Die reduzierte Verzögerung muss bei der Verzögerung im 
Einfahrbereich berücksichtigt werden. 
 

Kommentiert [IA78]: Bei automatik Betrieb? 
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Bei normalen Bremsbedingungen darf die rechnerische, auf den Anhalteweg bezoge-
ne, mittlere Verzögerungen höchstens 2m/s2 betragen.  In folgenden Fällen sind Ver-
zögerungen bis zu 2.5m/s2 zulässig, wenn durch Versuche nachgewiesen wird, dass 
die Seile nicht von den Stützen abgehoben werden und die Fahrzeuge weder an den 
Stützen noch an den Seilen anschlagen: 

 

- Bei Ausfall der Regelung oder Steuerung der Bremse im ungünstigsten Lastfall 
- Im Falle einer ungeregelten Sicherheitsbremse im ungünstigsten Lastfall 
- Bei gleichzeitigem Einfallen beider Bremsen, falls dies nicht zuverlässig verhindert 

wird. 
     

Jeder Nothalt in der Einfahrtszone hat ein sofortiges Einfallen der Betriebsbremse zu 
bewirken. 
   

42.13 Wenn während der Fahrt eine Bremse, auch nur teilweise, zum Wirken kommt oder 
falls der Druck bei hydraulisch oder pneumatisch offen gehaltenen Bremsen unter den 
Sollwert absinkt, muss die betreffende Bremse durch Unterbrechung des entspre-
chenden Sicherheitsstromkreises vollständig zum Wirken gebracht werden. 
 

42.14 Die Abnutzung der Bremsbeläge muss durch Nachstellen ausgeglichen werden kön-
nen. Bei der Betriebsbremse ist die Abnutzung zu überwachen oder regelmässig zu 
messen. 
 

42.15 Eine Verzögerungsüberwachung muss den Verlauf des Stillsetzungsvorganges über-
wachen und verhindern, dass der maximale zulässige Stillsetzweg überschritten wird.  

 
Die Verzögerungsüberwachung muss bei allen gewählten und tatsächlichen Fahrtrich-
tungen sowie auch bei Netzausfall oder Asymmetrie im Netz funktionsfähig sein. 
 
Die durch den elektrischen Halt und die Betriebsbremse bewirkte Verzögerung muss 
durch eine Verzögerungsüberwachung überwacht werden.  
 
Die durch die Sicherheitsbremse mit Bremskraftregelung oder -staffelung bewirkte 
Verzögerung muss durch eine Verzögerungsüberwachung überwacht werden.  

  
42.16 Für die Bremsproben sind zweckmässige Belastungsmassen bereitzuhalten. 

 
42.17 Die Kraftübertragung zwischen Antriebsmotor und Antriebsscheibe muss überwacht 

werden. Die durch diese Überwachung ausgelöste Bremse muss auf die Antriebs-
scheibe oder auf eine andere Seilscheibe mit ausreichender Haftreibung wirken.  
 

42.18 Eine Drehmomentüberwachung muss ansprechen, wenn das für den Fahrbetrieb mit 
ungünstigster Belastung erforderliche Drehmoment um mehr als 20% überschritten 
wird; dies gilt sowohl für das Anfahren als auch für den Dauerbetrieb. 
 

42.19 Gefährdungen infolge Netzausfalls oder Asymmetrie im Netz müssen verhindert wer-
den. 
 

42.20 Der minimal erforderliche Feldstrom von Gleichstrommotoren ist zu überwachen, wenn 
dies für die Sicherheit der Anlage notwendig ist 

 
42.21 Die Fahrstrecken sind mit Endschaltern zu begrenzen. Diese sind direkt vom Fahrzeug 

zu betätigen.  
 
42.22 Wird der Regelhaltepunkt in den Endstationen überfahren, muss durch eine zusätzli-

che unabhängige Einrichtung ein Nothalt-Sicherheitsbremse ausgelöst werden. 
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Bei einspurigen Pendelbahnen mit gewerbsmässiger Personenbeförderung muss bei 
Ausfall der Signalübertragung zwischen den Stationen beim Überfahren des Regelhal-
tepunktes in der Gegenstation eine weitere Einrichtung die Anlage rechtzeitig stillset-
zen. 

 
42.23 Zur Abstützung des Fahrzeuges beim Überfahren der Endstellungen sind Puffer anzu-

ordnen. Die Puffer müssen so geführt sein, dass das Fahrzeug beim Auffahren mit der 
grössten überwachten Einfahrgeschwindigkeit keinen Schaden nimmt. 

 
42.24 In den Stationen sind nur für das Personal zugängliche Nothaltvorrichtungen anzubrin-

gen, deren Abschaltbefehl bis zur Entriegelung erhalten bleibt. 
 
42.25 In den Stationen sind Nothaltvorrichtungen an gut sichtbaren und leicht erreichbaren 

Stellen anzubringen und zu bezeichnen.  
 
42.26 Bei Pendelbahnen muss die Lage der  Fahrzeuge am Kommandostand angezeigt wer-

den. Dabei gilt: 
 

a) der Fahrzeugstandanzeiger muss die Fahrtrichtung erkennen, auch bei einem 
Fahrtrichtungswechsel auf der Strecke; 

 
b) beim Erreichen des Regelhaltepunktes in mindestens einer Station muss der 

Fahrzeugstandanzeiger selbsttätig so korrigiert werden, dass er sich vor Beginn 
der nächsten Fahrt in der entsprechenden Anfangsposition befindet; 

 
c) es muss eine Skala mit geeigneter Teilung angebracht sein, ausser wenn die Dis-

tanz eines Fahrzeuges zur Antriebsstation in Metern angegeben wird; 
 
d) die Lage der Stützen, sowie weiterer wichtiger Stellen auf der Strecke ist anzuge-

ben; 
 
e) der Fahrzeugstandanzeiger muss auch bei Ausfall der Kopierwerke funktionsfähig 

sein. 
 
42.27 Fahrzeugstandanzeiger, Kopierwerke sowie Einrichtungen zur Überwachung der 

Fahrgeschwindigkeit sind, ausser in begründeten Fällen, von nicht treibenden Seil-
scheiben abzunehmen. Ein begründeter Fall ist z.B. eine Bahn, die in der Antriebssta-
tion nur eine Scheibe, die Antriebsscheibe, verfügt.  

 
42.28 Ein Betriebsstundenzähler ist anzubringen. 
 
42.29 Bei Windenbetrieb darf die seitliche Ablenkung bis zur ersten festen Rolle nicht grös-

ser sein als 1.5° und nicht kleiner als 0.25°, ansonsten muss eine Wickelvorrichtung 
vorgesehen werden.  

 
42.30 Auf eine Windentrommel sollen in der Regel nicht mehr als fünf Seillagen aufgewickelt 

werden, es sei denn, dass durch besondere Massnahmen das Eindringen des Seiles 
in untere Wickellagen verhindert wird. Windentrommeln müssen gerillt sein und ein 
fehlerhaftes Aufwickeln des Seils auf der Windentrommel, das ausnahmsweise mit 
mehreren Lagen zugelassen wurde, ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern 
oder elektrisch zu überwachen und muss ein Stillsetzen des Antriebes bewirken. 

 
42.31 Bei Windenbetrieb ist der Kommandostand möglichst so anzuordnen, dass der Wi-

ckelvorgang durch den Maschinisten beobachtet werden kann. Der grösste zulässige 
Wickeldurchmesser ist zu überwachen. 

 

Kommentiert [IA79]: Besser: 
Sind, ausser in begründeten Fällen, nicht auf nicht-treibenden 
Seilscheiben zu installieren 
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42.32 Bei Windenbetrieb ist eine Einrichtung anzubringen, welche bei entlastetem Zugseil 
den Antrieb stillsetzt. 

 
42.33 Die Endlagen von Schaltkupplungen für die mechanische Kraftübertragung müssen 

mechanisch verriegelbar sein und elektrisch überwacht werden 
 
42.34 Bei Verbrennungsmotoren oder bei hydraulischer Kraftübertragung muss zumindest 

der Öldruck und die Öltemperatur überwacht werden. 
 
42.35 Das Umschalten auf einen anderen Antrieb muss ein Nothalt-Sicherheitsbremse aus-

lösen. 

 
42.36 Allgemeine Anforderungen an hydraulische Einrichtungen 
 

Hydraulische Einrichtungen müssen durch mindestens ein ausreichend bemessenes, 
einstellbares Druckbegrenzungsventil geschützt werden. 
 
Dieses muss gegen unbefugtes Verstellen gesichert und mit einem unabhängigen Ab-
fluss ausgestattet werden. Die Einstellung des Überdruckventils muss so gewählt wer-
den, dass ein Sicherheitskoeffizient von mindestens 3 gegenüber dem Berstdruck bei 
Leitungen und Anschlüssen und von mindestens 1,8 bei Druckbegrenzungsventilen 
und ähnlichen Bauteilen gegenüber dem vom Hersteller der Bauteile gewährleisteten 
Betriebsdruck eingehalten wird. 
 
Hydraulische Systeme müssen auf einfache Art entlüftet werden können. 
Die Stellung von Absperr- und Umschaltvorrichtungen muss überwacht werden, wenn 
eine Gefährdung durch Fehlstellung nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Hydraulische Einrichtungen müssen so angeordnet werden, dass Wasseransammlun-
gen bzw. Eisbildung die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen können. 
Der Druckabbau darf durch Einbauten in der Rückflussleitung oder durch ein ungüns-
tiges Verhältnis des Leitungsquerschnittes zur Leitungslänge nicht unzulässig behin-
dert werden. Für sicherheitstechnische Hydraulikkreise müssen separate Rückflusslei-
tungen vorgesehen werden. 
 
Wenn Druckmessglieder für Regelungen oder Messungen verwendet werden, darf 
diese Druckmessung durch Ölfluss nicht beeinträchtigt werden (z. B. Anschluss an Zy-
lindern). Für Prüfungen müssen entsprechende Anschlüsse für Druckmessglieder vor-
gesehen werden. 
 
Leitungen und Wirkungsglieder von Hydraulikkreisen müssen in Übereinstimmung mit 
dem Hydraulikschema dauerhaft gekennzeichnet werden. 
 
Bedienungs- und Anzeigeinstrumente müssen entsprechend ihrer Wirkung dauerhaft 
und verständlich bezeichnet werden. 
 
Das System muss durch ein von Hand zu betätigendes und leicht erreichbares Ventil 
drucklos gemacht werden können. 
 
Die Filter müssen ausreichend bemessen und mit Verschmutzungsanzeige versehen 
sein. In Rückflussleitungen eingebaute Filter müssen mit einer Umgehungsleitung und 
mit einem Druckbegrenzungsventil versehen werden. 
 
Es muss eine Ölstandsanzeige vorgesehen werden. 
 
Eine einfache Prüfmöglichkeit für alle eingestellten Drücke muss vorgesehen werden. 
 



 

- 39 - 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 B

e
s
ti
m

m
u
n
g
e
n
 f

ü
r 

L
u
ft

s
e
ilb

a
h
n
e
n
 b

is
 8

 P
e
rs

o
n
e
n
 

 

43 Seilscheiben, Seilrollen und Seiltrommeln 
 

43.1 Für die Durchmesser von Seilscheiben, Seilrollen und Seiltrommel gelten im Neu-
zustand folgende Mindestwerte: 

 
Verwendungszweck Seilmachart Verwendungsstelle x-facher Seil- am 

Rillengrund 

Tragseil 

 
 

verschlossenes Seil 

 
 

Verankerungstrommel 

 

65 (60) 

 

Zug-, Förderseil Litzenseil 
 

Litzenseil 6x7 
Litzenseil 6x19 

 
 

Litzenseil 6x7 
Litzenseil 6 x 19  
und mehrdrähtig 

Antriebs-, Ablenk- und 
Umlenkscheibe 

Rollen 
Rollen 

Verankerungstrommel 
für das Zugseil 
Windentrommel 
Windentrommel 

gefüttert  80 (60) 
 

10 (min. 150 mm) 

 8 (min. 150 mm) 
 

22 (15) 
80 (60) 
80 (40) 

 

Spannseil Litzenseil Spannseilscheibe gefüttert 40 
 

 
In begründeten Fällen können diese Faktoren auf die Werte in Klammern reduziert 
werden. Vom Hersteller ist dazu eine Risikoanalyse durchzuführen. 

 
43.2 Die Antriebs-, Ablenk- und Umlenkscheiben sowie Seilrollen für das Zug- und Förder-

seile sind mit Vorrichtungen zur Freihaltung der Seilrillen von Schnee- und Eis zu ver-
sehen. 

 
43.3 Rollen müssen weich gefüttert und mit metallischen Bordscheiben versehen sein. 

 
43.4 Die Bordscheiben von Förderseilrollen müssen die Fütterung mindestens um 1/6 des 

Seilnenndurchmessers, mindestens jedoch um 5 mm überragen. 
 

Die Gesamtrillentiefe (D1-D2)/2 von Förderseilrollen muss mindestens gleich einem 
Drittel des Seildurchmessers und mindestens 10mm sein. Die Rillentiefe im Seilrollen-
futter muss mindestens 1/10 des Seildurchmessers sein, wobei D1 der Durchmesser 
des äusseren Rollenflansches [mm] und D2 der Durch-messer des neuen Einlagerin-
ges im Rillengrund [mm] ist. Im Stationsbereich sind Ausnahmen zulässig. 
 
Die Gesamtrillentiefe (D1-D2)/2 von Zugseilrollen muss mindestens 1.5-mal Seil-
durchmesser und mindestens 50 mm betragen. Im Stationsbereich sind Ausnahmen 
zulässig. 

 

43.5 Die Fütterungen von Förderseilrollen sind mit ausgeprägten Seilrillen auszubilden. 
 

43.6 Der Ablenkwinkel je Rolle hat sich nach der zulässigen Last auf die Rolle oder Rollen-
fütterung und das Seil zu richten. Das Querlastverhältnis für das Zugseil- und Förder-
seil von 15 ist einzuhalten.  

 
43.7 Bei Seilscheiben muss die Differenz zwischen dem Durchmesser des äusseren Ran-

des des Scheibenbordes und dem Durchmesser am Rillengrund mindestens dem dop-
pelten Seildurchmesser entsprechen. 

 
43.8 korrekte Position der Zugseil-Scheiben muss elektrisch überwacht werden. 
 

Kommentiert [IA80]: Analog zur CEN nicht das Durchmes-
serverhältnis am Rillengrund, sondern Mitte Seil, was auch 
mehr Sinn macht. 
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44 Notantrieb 
 

44.1 Ein Notantrieb mit eigener Energiequelle ist erforderlich, wenn eine Bergung mit 
Schwerkraftbetrieb nicht sichergestellt ist. 

 
44.2 Bei Schwerkraftbetrieb müssen die Bremsen dafür beschaffen sein. 
 
44.3 Bei Seilbahnen kann auf eine motorische Notantriebseinrichtung verzichtet werden, 

wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.  
 

- Die Räumung der Anlage durch Schwerkraft ist möglich und die schräge Länge 
der Anlage beträgt nicht mehr als 500m, oder 

- Die Bergung der Fahrgäste mit entsprechenden Zusatzeinrichtungen ist möglich. 
 
44.4 Der Notantrieb muss für die dreifache Dauer der maximal nötigen Räumungszeit und  

für eine Fahrgeschwindigkeit von mindestens 0.5m/s ausgelegt werden.  
 

44.5 Ein Einschalten des Hauptantriebes muss bei eingerichtetem Notantrieb ausge-
schlossen sein. 

 
44.6 Der Notantrieb muss  vom Kommandostand oder einen externen direkten Bedien-stelle 

aus bedient werden können. 
 
44.7 Die Energiequelle des Notantriebes muss unabhängig von jener des Hauptantriebes 

sein.  
 
44.8 Der Notantrieb muss unabhängig vom Hauptantrieb sein. 

 

45 Einfahrtsüberwachung 
 

45.1 Grundsätzlich muss im Stationseinfahrtsbereich der Geschwindigkeitsverlauf über-
wacht werden (Einfahrtsüberwachung). Die Einfahrtsüberwachung muss die entspre-
chenden Sicherheitsstromkreise unterbrechen, wenn die Fahrgeschwindigkeit vor den 
Stationen nicht genügend vermindert worden ist.  

 
45.2 Unter der Voraussetzung, dass die Anwesenheit des Maschinisten während der Sta-

tionseinfahrt sichergestellt ist, gilt: 
  

a) Bei Seilbahnen mit zulässiger Fahrgeschwindigkeit bis zu 1.5 m/s und nicht ge-
werbsmässiger Personenbeförderung ist eine Überwachung des Geschwindig-
keitsverlaufs im Stationseinfahrtbereich nicht erforderlich. In diesem Fall muss ein 
entsprechender Auslaufweg zwischen Abschaltpunkt und Puffer vorhanden sein. 
Der gedämpfte Puffer muss die kinetische Energie aufnehmen können und eine 
Abschaltung des Antriebes bewirken. 

b) Bei Seilbahnen mit zulässiger Fahrgeschwindigkeit bis zu 2.5 m/s und nicht ge-
werbsmässiger Personenbeförderung muss die Geschwindigkeit an einem Punkt 
der Einfahrt überwacht werden. Diese Überwachung muss sicherstellen, dass die 
für das Anfahren an die Puffer zulässige Geschwindigkeit nicht überschritten wird. 

 
45.3 Bei allen anderen Seilbahnen, die nicht unter 45.2 a) oder b) fallen:  

 
Die Fahrzeuge müssen nach dem Ansprechen der Einfahrtüberwachung so stillgesetzt 
werden, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Fahrbahnende bestehen 
bleibt. Dabei muss das Auspendeln der Fahrzeuge berücksichtigt werden. Die Weg-
verlängerung, die entsteht, wenn eine Verzögerungsüberwachung anspricht, muss be-
rücksichtigt werden. Für die Einfahrtsüberwachung sind Kopierwerke zu verwenden, 

Kommentiert [IA81]: Korrespondiert nicht mit Kapitel 22 in 
Bezug auf Verzicht des Notantriebs 
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die Informationen über den jeweiligen Fahrzeugstand, bezogen auf die Gesamtstrecke 
liefern.  
 
Für die Einfahrtsüberwachung - ausser 45.2 a) . muss mindestens ein Geschwindig-
keitsmessglied für die Einfahrtüberwachung, ausser in begründeten Fällen, direkt von 
einer Umlenk- oder einer Ablenkscheibe aus angetrieben oder beeinflusst werden. Die 
Erfassung darf nur über formschlüssige Getriebe oder mindestens gleichwertig sichere 
elektrische oder elektronische Einrichtungen erfolgen. 
 
Wenn die normale Einfahrtüberwachung aufgehoben ist, muss trotzdem die Ge-
schwindigkeit an einem Punkt der Einfahrt überwacht werden. Diese Überwachung 
muss sicherstellen, dass die für das Anfahren an die Puffer zulässige Geschwindigkeit 
nicht überschritten wird. 

 
45.4 Der Abbildung der Strecke durch das Kopierwerk muss, ausser in begründeten Fällen, 

die Zahl der Umdrehungen einer Seilumlenk- oder einer Seilablenkscheibe in der An-
triebsstation oder eine absolute Wegerfassung zugrunde gelegt werden. Diese Erfas-
sung darf nur über formschlüssige Getriebe oder mindestens gleichwertig sichere 
elektrische oder elektronische Einrichtungen erfolgen. Abweichungen vom wirklichen 
Kabinenstand müssen in den Endstellungen selbsttätig berichtigt werden. 
 
Die Wegerfassung für Kopierwerke muss, ausser in begründeten Fällen, von zwei un-
abhängigen Seilscheiben aus erfolgen 
 
Anmerkung: ein begründeter Fall ist z.B. eine Bahn, die in der Antriebsstation nur über 
eine Scheibe, die Antriebsscheibe, verfügt. 

 
45.5 Für Kopierwerke müssen folgende Kopierwerkkontrollen vorhanden und funktionsfähig 

sein, um die Sicherheitsfunktion sicherzustellen: 
 

a) Festpunktkontrolle; 
b) Gleichlaufüberwachung; 
c) Nullstellungskontrolle.  

 
45.6 Bei Netzausfall muss die Funktionsfähigkeit des Kopierwerkes erhalten bleiben.  

 
45.7 Wenn die maximale Fahrgeschwindigkeit grösser ist als die zulässige Fahrgeschwin-

digkeit über die Stützen, muss, je nach Steuerungsart, steuerungstechnisch sicherge-
stellt sein, dass die Fahrgeschwindigkeit rechtzeitig vermindert wird.  

 

46 Elektrotechnische Einrichtungen  
  

46.1 Elektrische Einrichtungen sind in eigenen geschlossenen Schränken zusammenzufas-
sen. 

 
46.2 In der Antriebsstation sind Schaltpläne aufzubewahren. Die elektrischen Betriebsmittel 

sind übereinstimmend mit den Schaltplänen dauerhaft zu kennzeichnen. 
 

46.3 Sicherheits-, Steuer- und Meldestromkreise ausserhalb der Antriebsstation sind mit 
Kleinspannung zu betreiben. 

 
46.4 Wenn eine Sicherheitsfunktion anspricht oder eine Nothaltvorrichtung betätigt wird, 

muss die Seilbahn selbsttätig sicher stillgesetzt (Elektrischer Halt, Nothalt-
Betriebsbremse oder Nothalt-Sicherheitsbremse) und die Anfahrt selbsttätig gesperrt 
werden, indem der entsprechende Sicherheitsstromkreis unterbrochen wird. 

 

Kommentiert [IA82]: Im alten Reglement im Artikel 24 
Punkt 15 wurde die Verwendung von Programmierbaren Steu-
erungen spezifiziert. 
 
Hier wäre ein Verweis auf die Norm im Anhang 2 im Allgemei-
nen  und auf Kapitel 4.2.3.5 im Speziellen sinnvoll. 
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46.5 Sicherheitsstromkreise müssen Ruhestromkreise sein, oder mindestens das gleiche 
Sicherheitsniveau aufweisen. 

 
46.6 Die elektrischen Antriebseinrichtungen sind für Dauerbetrieb mit maximaler Last und 

der grössten zulässigen Fahrgeschwindigkeit zu bemessen. 
 

46.7 Die elektrischen Anlagen müssen durch abschliessbare Hauptschalter vollständig 
spannungslos gemacht werden können. Diese müssen für das Betriebspersonal leicht 
zugänglich sein. 

 
Jene Teile, die nach der Trennung spannungsführend bleiben, sind mit einem Schutz 
gegen direktes Berühren zu versehen und als spannungsführend zu kenn-zeichnen. 

 
46.8 Die Werte wichtiger Grössen wie Fahrgeschwindigkeit, Netzspannung, Stromaufnah-

me des Antriebsmotors und Drücke in Hydrauliksystemen sind mit Messgeräten anzu-
zeigen. Die Betriebswerte sind zu markieren. 

 
46.9 Ein Fahrbefehl darf nur wirksam sein, wenn alle erforderlichen Bedingungen für eine 

Anfahrt erfüllt sind. Insbesondere darf die Betriebsbremse nicht geöffnet sein 
 

46.10 Die Fahrgeschwindigkeit muss über den ganzen Geschwindigkeitsbereich zwischen 
der Minimalgeschwindigkeit und der maximal zulässigen Fahrgeschwindigkeit stufen-
los einstellbar sein. Für Prüffahrten ohne nennenswerte Last, so für die visuelle Seil-
prüfungen, muss die Fahrgeschwindigkeit von etwa 0,3 m/s auch während der für das 
Durchfahren der Seilbahnlänge erforderlichen Zeit eingehalten werden können 

 
46.11 Es muss überwacht werden, ob die Minimalgeschwindigkeit (je nach Bahnart 0,1 m/s – 

0,5 m/s) innerhalb einer eingestellten Zeit (etwa 5 s) nach dem Erteilen des Fahrbe-
fehls erreicht wird und ob sie während der Fahrt nicht unterschritten wird; ausser bei 
Prüffahrten 
 

46.12 Anfahren mit dem Hauptantrieb muss im ungünstigsten Lastfall mit einer mittleren Be-
schleunigung von mindestens 0,15 m/s2 möglich sein. Eine mittlere Beschleunigung 
von 0,5 m/s2 und eine Momentanbeschleunigung (mittlere Beschleunigung in 0,5 s) 
von 1,5 m/s2 darf nicht überschritten werden 
 

46.13 Wenn sich die Seilbahn bei eingeschalteter Steuerung und nur einer geschlossenen 
Bremse ohne Fahrbefehl aus dem Stillstand bewegt, muss – ausser in begründeten 
Fällen – zusätzlich die andere Bremse mit grösster betrieblich vorgesehener Brems-
kraft zum Wirken gebracht werden 
 

46.14 Alle für Sicherheitsfunktionen verwendeten Geschwindigkeits-Istwerte müssen je durch 
mindestens einen gegenseitigen, ständigen Vergleich überwacht werden (Istwertüber-
wachung); ebenso der Geschwindigkeits-Sollwert mit einem überwachten Geschwin-
digkeits-Istwert.  
 

46.15 Die Übereinstimmung zwischen der effektiven Fahrtrichtung und dem erteilten Fahrt-
richtungsbefehl  muss überwacht werden. 
 

46.16 Es muss steuerungsmässig sichergestellt sein, dass die für die jeweilige Betriebsart 
maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit nicht überschritten wird (z. B. bei Normalbe-
trieb, bei Rückführung). 

 
46.17 Schalteinrichtungen, die auf Sicherheitsstromkreise einwirken, müssen in ihrer Betäti-

gung und Wirkungsweise zwangsläufig oder als Sicherheitsschaltung ausgeführt sein. 
 

46.18 Eine Windmessanlage muss vorhanden sein ausser in begründeten Fällen. 

Kommentiert [IA83]: Wieso wird eine minimale mittlere 
Beschleunigung gefordert? CEN fordert für den Nachweis der 
Treibfähigkeit und der Seilsicherheiten eine minimale Be-
schleunigung. Aber rein für den Antrieb ist dies nicht Sicher-
heitsrelevant. Und mit den kleinen erlaubten Fahrgeschwindig-
keiten sollten aus meiner Sicht auch kleinere Beschleuni-
gungswerte erlaubt sein. 
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46.19 Die Gehäuse von Schaltgeräten, Schalter und Klemmkästen, die unmittelbar der Witte-

rung ausgesetzt sind, müssen an der tiefsten Stelle mit Kondenswasseröffnungen ver-
sehen sein. 

 
46.20 Stromkreise von Nebenanlagen wie Beleuchtung, Steckdosen usw. müssen vom 

Stromkreis der bahntechnischen elektrischen Anlagen vollständig getrennt und durch 
eigene FI-Schalter geschützt sein. 
 

46.21 Instandhaltungsschalter (Sicherheitsschalter) müssen nach dem Betätigen verrasten 
und in der betätigten Stellung abschliessbar sein. 

 
46.22 Die Betätigung eines Instandhaltungsschalters (Sicherheitsschalter) muss: 

 
a) das Stillsetzen der Seilbahn durch das Einwirken einer Bremse auf die Antriebs-

scheibe oder auf eine Seilscheibe mit ausreichender Haftreibung auslösen, d.h. 
der entsprechende Sicherheitsstromkreis muss unterbrochen werden; 

b) das Wiederanfahren durch das Einwirken einer Bremse auf die Antriebsscheibe 
verhindern. 

 
46.23 Dem Betriebspersonal müssen mindestens an nachstehenden Stellen Instandhal-

tungsschalter (Sicherheitsschalter) zur Verfügung stehen: 
 

c) im Maschinenraum 
d) bei Instandhaltungsplätzen und bei Podesten in der Nähe von durch den Antrieb 

bewegten maschinellen Einrichtungen in allen Stationen und Zwischenhaltestellen; 
e) im Kommandostand. 

 
46.24 Nothalttaster müssen mindestens an nachstehenden Stellen zur Verfügung stehen: 

 
a) im Kommandostand; 
b) auf den Bahnsteigen; 
c) bei Zwischenhaltestellen; 
d) in den Stationen; 
e) in den Fahrzeugen bei Selbstbedienungsbetrieb oder wenn gemäss Sicherheits-

analyse erforderlich; 
 
46.25 Die Anforderungsklassen für die einzelnen Komponenten und Funktionen sind mittels 

einer Sicherheitsanalyse festzulegen. (Vorgehen siehe Anhang 2 und Anhang 2a) 
 

Die Tabelle im Anhang 3 zeigt den enthaltenen Standardwerte der Anforderungsklas-
sen. Sie ersetzt nicht die anlagenspezifische Sicherheitsanalyse, aus der die Anforde-
rungsklassen hervorgehen  
 
Die anlagenspezifische Sicherheitsanalyse muss von einem Sachverständigen geprüft 
werden 
 
Ergibt die anlagenspezifische Sicherheitsanalyse tiefere Anforderungsklassen als an-
gegeben, sind sie entweder an den Standardwerten anzupassen oder ein Sachver-
ständiger muss die tieferen Werte explizit für geeignet beurteilen 
 
Die Standardwerte der Anforderungsklassen gelten nicht für Bahnen mit: 

 
- Automatikbetrieb, Selbstbedienungsbetrieb, Betrieb ohne Stationsbedienstete o-

der ähnlich benannte Betriebsarten 
- Zwischenstationen, Zwischenausstiege 

Kommentiert [IA84]: Wieso muss dann die anlagenspezifi-
sche Sicherheitsanalyse von einem Sachverständigen geprüft 
werden, wenn man offenbar an dessen Beurteilung zweifelt 

Kommentiert [IA85]: Widerspruch zur Sicherheitsanlyse  
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- Perrontüren, Verschiebeperron, Klapppodeste oder ähnliche Vorrichtungen die im 
Grenzprofil der Seilbahn reichen 

- nur einer Seilscheibe in der Antriebsstation für das Kopierwerk  
- integrierter Räumung 
- Spezialbahnen  

    

47 Fernüberwachung, Fernmeldeeinrichtung, Fernsteuerung 
 

47.1 Sicherheitsfunktionen und Nothaltvorrichtungen auf der Strecke müssen direkt auf die 
Strecken-Sicherheitskreise einwirken durch Unterbrechung oder durch Herbeiführen 
einer erfassbaren Änderung des Signals. Sicherheitsfunktionen und Nothaltvorrichtun-
gen in den Fahrzeugen, in der Gegenstation sowie in Zwischenhaltestellen müssen di-
rekt oder über Sicherheitsstromkreise auf Strecken-Sicherheitskreise einwirken.  

 
47.2 Unterbrechung, Kurzschluss und Erdschluss der Leiter von Strecken-

Sicherheitskreisen, Berührung mit anderen überwachten Leitern, sowie andere parallel 
verlegte oder im gleichen Kabel befindliche Leiter, dürfen die Funktionsfähigkeit der 
Strecken-Sicherheitskreise nicht beeinträchtigen oder die Seilbahn muss in einen si-
cheren Zustand überführt werden. 
 

47.3 Die Seile, deren Lage überwacht werden muss, müssen durch Strecken-
Sicherheitskreise überwacht werden, ausgenommen diejenigen, die ausschliesslich 
nach Art. 47.8 (Seillage-Überwachung) überwacht werden.  
 

47.4 Andere Seile (z.B. Luftwarnseile, Telefonseile), die bei Riss zu einer Gefährdung der 
Seilbahn führen können, müssen durch Strecken-Sicherheitskreise auf Riss überwacht 
werden. 
 

47.5 Durch Strecken-Sicherheitskreise muss eine Nothalt-Auslösung spätestens erfolgen, 
wenn:  
 

- der Widerstand der überwachten Seile gegen Erde unter 500 Ohm – in der 
Zugseilschleife unter 200 Ohm – sinkt; 

- der Widerstand zwischen überwachten Seilen unter 500 Ohm sinkt; 
- bei Gleichstrom-Strecken-Sicherheitskreisen der Widerstand in Serie (Längs-

widerstand) über 10 000 Ohm steigt; 
- bei Gleichstrom-Strecken-Sicherheitskreisen der Längswiderstand den gleichen 

Wert erreicht, bei dem der Widerstand gegen Erde eine Nothalt-Auslösung be-
wirkt.  

 
47.6 In Strecken-Sicherheitskreisen, deren Leiter normalerweise der direkten Berührung 

entzogen sind und für die Instandhaltung der direkten Berührung nicht entzogen sind, 
dürfen Spannungen von höchstens AC = 25 V, DC = 60 V verwendet werden. Zur Er-
zeugung dieser Spannung dürfen nur Transformatoren mit sicherer Trennung oder 
gleichwertige Anlagen verwendet werden.  
 

 Der Schutz gegen direkte Berührung kann durch Hindernisse sichergestellt werden. 
 

47.7 Die Nothalt-Auslösung darf, um Fehlabschaltungen zu vermeiden, bis zu 500 ms ver-
zögert werden, sofern die Sicherheit nicht in unzulässiger Weise beeinträchtigt wird. 
 

47.8 Wenn die Lage eines Seils überwacht werden muss (Seillage-Überwachungen) und 
wenn die Überwachung nicht durch Strecken-Sicherheitskreise sichergestellt wird, 
muss die Lage durch geeignete Einrichtungen (z.B. Stützenschalter, Kontaktplatten für 
Tragseile) überwacht werden Die Stützenschalter müssen auf einen Strecken-
Sicherheitskreis nach einwirken durch: 

Kommentiert [IA86]: CEN Verweis wurde gestrichen ohne 
zu ergänzen:  muss mit EN:12929-1:12.4.1 ergänzt werden, 
weitere? 
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- Zerstörung eines besonders hierfür vorgesehenen Elementes an mindestens 2 

Bruchstellen (z.B. ein Bruchstabschalter) oder; 
- mindestens zwangsläufige Öffnung eines Kontaktes (z.B. ein Unterbrechungs-

Stützenschalter mit Öffnungskontakt) oder; 
- andere Einrichtungen, die ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sicherstellen; 
 

Das richtige Einwirken der Seillage-Überwachung auf Strecken-Sicherheitskreise 
muss, ausser in begründeten Fällen, im eingebauten Zustand auf einfache Art geprüft 
werden können. 

 
47.9 Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen darf durch Telefon- und Signaleinrichtungen 

nicht beeinträchtigt werden. 
 

47.10 Die Werte wichtiger Überwachungssignale sind mit Messinstrumenten anzuzeigen. Im 
Störungsfall müssen mindestens die Auslösekriterien, wie Unterbruch, Kurzschluss 
(Erdschluss) bis zur Rückstellung erhalten bleiben. 

 
47.11 Die Stützenschalter bei Einseilbahnen müssen den Strecken-Sicherheitskreis der 

Schalterleitung unterbrechen (Unterbruch-Stützenschalter) oder unterbrechen und an-
schliessend mit dem Strecken-Sicherheitskreis einer anderen Leitung kurzschliessen 
(Unterbruch-Kurzschluss-Stützenschalter). 

 
47.12 Feste Abschalteinrichtungen in den Stationen haben in der Regel den Überwachungs-

kreis zu unterbrechen und gegen Erde oder gegen den zweiten Leiter kurzzuschlies-
sen. Diese Vorrichtungen müssen auch bei überbrücktem Zugseil bzw. überbrückter 
Schalterleitung funktionsfähig bleiben. 

 
47.13 Die Stationen sind mit einer Betriebstelefon- oder Gegensprechanlage zu verbinden, 

die auch bei Netzausfall und angesprochener Fernüberwachungsanlage sowie bei 
Überbrückung derselben funktionsfähig bleiben muss. 

 
47.14 Überbrückungen von Sicherheitseinrichtungen für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur 

mit Schlüsselschaltern bewerkstelligt werden können; sie sind mit rot-blinkenden Sig-
nallampen anzuzeigen. In überbrücktem Zustand darf der Schlüssel nicht abgezogen 
werden können. 

 
47.15 Bei Überbrückung von Sicherheitseinrichtungen darf nur ab Kommandostand gefahren 

werden können. Die Fahrgeschwindigkeit darf 2.0 m/s nicht überschreiten und die au-
tomatische Beschleunigung muss verhindert sein. 

 
47.16 Funkfernsteuerungen aus Fahrzeugen von Einseilbahnen können unter folgenden Be-

dingungen zugelassen werden: 
 

- Die Anforderungsklasse einer Funkfernsteuerung ergibt sich aus der Sicherheits-
analyse 

- Die Funkfernsteuerung darf nur solange wirksam sein, als die Hauptsteuerung 
eingeschaltet ist. Diese ist unmittelbar vor Abfahrt mittels Schlüsselschalter am 
Steuerkasten einzuschalten und muss nach beendeter Fahrt selbsttätig wieder 
ausschalten. 

- Die Steuerung des Geschwindigkeitsverlaufes im Stationsbereich darf nicht über 
die Funksteuerung erfolgen. Dasselbe gilt für allfällige Zwischenstationen. 

 

48 Erdungs- und Blitzschutzeinrichtungen 
 

48.1 Die Stationen und Zwischenhaltestellen müssen durch Blitzschutzanlagen nach EN 
62305 (alle Teile) geschützt werden. Alle grösseren metallischen Konstruktionsteile 
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müssen mit der Erdungsanlage der Station verbunden werden. Entsprechende natio-
nale Richtlinien und Normen müssen dabei beachtet werden.  

 
48.2 Durch geeignete Erdungseinrichtungen und Potentialausgleichsmassnahmen muss 

dafür gesorgt werden, dass keine unzulässigen Schritt- und Berührungsspannungen 
auftreten (z.B. verursacht durch Hochspannungsanlagen). 

 
48.3 Nicht isolierte Seile müssen mindestens in den Stationen geerdet werden. 
 
48.4 Vergussmuffen zwischen Tragseilen und Spannseilen müssen elektrisch kurzge-

schlossen werden. 
 
48.5 Die Stützen müssen, ausser in begründeten Fällen (z.B. Standort auf Fels), geerdet 

werden.  
 
48.6 Durch geeignete Blitzschutzeinrichtungen müssen geschützt werden: 

 
a) die Fernüberwachungsanlage, die Fernübertragungs- und die Fernmeldeanlagen; 
b) wenn nötig auch andere elektrische Betriebsmittel.  
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Teil III.2 Ergänzende und abweichende Bestimmungen für Skilifte 
 

49 Teilsystem 1 : Seile  

 
Wenn die normgerechte visuelle Seilinspektion für die Förderseilprüfung für Skilifte mit 
kuppelbaren Klemmeinrichtungen nicht umgesetzt werden kann, sind Ersatzmass-
nahmen zu ergreifen. Das können sein: 

- Abheben des Seiles und am Boden im Stillstand prüfen 
- oder Durchführung einer magnetinduktiven Seilprüfung 
- oder Prüfung mit einer optischen Seilprüfeinrichtung  

 

50 Teilsystem 5 : Elektrotechnische Einrichtungen 
 
Stromkreise von Nebenanlagen wie Beleuchtung, Steckdosen usw. müssen vom 
Stromkreis der bahntechnischen elektrischen Anlagen vollständig getrennt und durch 
eigene FI-Schalter geschützt sein. 

 

51 Betrieb in Dunkelheit 
 
Bei Nachtbetrieb muss die Sicht auf der Schleppspur und bei den Stationen ausrei-
chend sein. Der Nachtbetrieb muss im Betriebs- und Rettungskonzept erwähnt wer-
den. 
 

52 Trendsportgeräte 
 
Die Anlagen müssen für die zu transportierenden Sportgeräten geeignet und das Be-
triebspersonal entsprechend instruiert sein. Die speziellen Anforderungen sind im Be-
triebskonzept zu erwähnen. 
 

53 Indirekte Überwachung 
 
Das Betriebspersonal muss in der Lage sein, die unbediente Station schnell zu errei-
chen.  
 
Es muss ein normgerechter Aussteigebereich vorliegen. 
 
Die Fernüberwachung darf nur bei einfachen Betriebsbedingungen erfolgen. Bei er-
schwerten Bedingungen wie ungünstige Witterungsbedingungen, schlechte Sicht, 
Sturmgefahr oder überwiegende Benutzung durch Anfänger, ist rechtzeitig ein Be-
triebsbediensteter an der unbedienten Station einzusetzen. 
 
Die unbediente Station ist mit einer Video- und Audioüberwachung auszurüsten. Wenn 
die Bergstation unbedient ist, ist der Blick der Überwachungskamera auf die Ausstieg-
stelle und Umlenkstation zu richten. 
 
Die Audioüberwachung soll sich pegelabhängig einschalten. Die Audioanlage muss 
über eine Lautsprechverbindung zur Information der Nutzer ab der Leitstelle und eine 
Sprechverbindung verfügen. 
 
Bei Überwachung ab der bedienten Station muss der Monitor (Bildschirm > 12“) in der 
Station so positioniert sein, damit der Beobachter die Ein- und Ausstiegstelle immer 
gemeinsam betrachten kann. 
 
Die Umstellung von direkter auf indirekte Überwachung bedarf einer Bewilligung der 
Aufsichtsbehörde. Es ist ein entsprechendes Gesuch gemäss Richtlinie 4 „ Umbau und 
Instandhaltung“ einzureichen. 
 

Kommentiert [IA87]: Bergungskonzept statt Rettungskon-
zept 
(Rettungskonzept gilt wohl eher für Pisten- und Rettungs-
dienst) 

Kommentiert [IA88]: Audioüberwachung soll Pegelabhän-
gig einschalten. Woher kommt diese Anforderung? Wird das 
bereits irgendwo so umgesetzt? 
 
Bitte die Anforderungen an die Leitstelle genauer ausführen. 
 
Keine Grössenangabe für Bildschirm. Qualität des Bildes 
muss stimmen und Bediener muss überwachen können. 

Kommentiert [IA89]: D.h. nicht gemäss Teil III Art. 18 ? 
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Für Stangenschlepplifte mit kuppelbaren Stangen wird eine Audio-Videoüberwachung 
nicht vorgeschrieben. 
 

54 Bügelüberschlagsüberwachung 
 
Bei Neuanlagen und bei Erneuerungen muss die Ausstiegstelle mit einer – nicht 
selbstrückstellenden - Bügelüberschlagsüberwachung ausgerüstet werden, die eine 
Seilentgleisung infolge Bügelüberschlags verhindert.  
 
Ist die Installation einer Bügelüberschlagsüberwachung nicht möglich, sind an-
gepasste Massnahmen vorzusehen, die einen Bügelüberschlag verhindern. 
 

55 Instandhaltungsfahrzeuge 
 
Für Fahrten mit einem Instandhaltungsfahrzeug zur Ausführung von Instandhaltungs-
arbeiten an Skiliften gelten folgende Anforderungen: 
- Wartungsfahrzeuge werden nur an Skiliften mit einem Förderseilnenndurchmesser 

von mindestens 18 mm zugelassen. 
- Die Benützungsvorschriften sind am Instandhaltungsfahrzeug anzubringen und 

einzuhalten. 
- Der Skilift muss ein beschränktes Rückwärtsfahren erlauben und mit einer Be-

triebsbremse ausgerüstet sein. 
- Der Skilift muss einen drehzahlgeregelten Antrieb aufweisen; andernfalls muss ein 

Revisionsgang oder ein Revisionsantrieb vorhanden sein. 
- Das Instandhaltungsfahrzeug muss mit einer Federspeicherklemme ausgerüstet 

sein. 
 
Für solche Fahrten ist eine Funkverbindung erforderlich und die Fahrgeschwindigkeit 
sollte 1.5 m/s nicht überschreiten. 
 
Wegen Entgleisungsgefahr infolge Seildrall ist vor und nach dem Instandhaltungsfahr-
zeug je mindestens eine Schleppvorrichtung zu montieren. Bei Anlage mit einem För-
derseildurchmesser von 25 mm und mehr sind alle Schleppvorrichtungen zu montie-
ren. 
 

56 Besondere mehrjährige Arbeiten 
 
Es gilt die Betriebsanleitung des Herstellers 

 
Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, ist folgendes zu beachten: 
 

- Revision und Kontrolle der Rollenbatterien in zerlegtem Zustand nach jeweils 
18000 Betriebsstunden oder mindestens alle 12 Jahren. 

 

Präzisierungen allgemein: 
 
Es ist den Betreibern jedoch freigestellt, durch einen Skilifthersteller, resp. qualifi-
zierte Fachfirma eine auf die konkreten Anlagenverhältnisse zugeschnittene In-
standhaltungsvorschrift nachträglich erstellen zu lassen 
 

Präzisierungen zu den Rollenbatterien: 
 
Die tragenden Teile sind mindestens visuell auf deren Rissfreiheit zu überprüfen. 
 
Das Instandhaltungs- und Kontrollintervall sowie der Prüfungsumfang kann erhöht 
oder reduziert werden, wenn der Zustand, der Abnützungsgrad oder der Ver-
schleiss dies begründen. Eine Verlängerung bedingt die Einwilligung des Herstel-
lers respektive der qualifizierten Fachfirma, welche die Arbeiten ausgeführt hat. 

Kommentiert [IA90]: Diese Forderung ist auf unbesetzte 
Stationen bei der Ausstiegsstelle zu beschränken. 

Kommentiert [IA91]: Wieso nicht selbstrückstellend? 
Ungünstige Stationsstandorte erfordern so oft Aufstiegsbau-
werke welche viel Kosten und für Betreiber umständlich nutz-
bar sind. 
 
Alternative:  
Reset-/Bestätigungstaste im Bereich der Bergstation anbrin-
gen. 
Vorteile:  

•Bedienstete muss immer noch «vor Ort» gehen und die 
Situation visuell überprüfen 
 

•Mühsame Rückstellmanipulationen entfallen ->  Arbeitsschutz 
wird erhöht 
 

•Kosteneinsparung für Betreiber da keine zusätzlichen Auf-
stiegsleitern/Teleskopstangen benötigt werden 
 

•Schnellere Wiederinbetriebnahme da keine aufwändigen 
manipulationen benötigt werden. 
 
 
Lösung Tscharner: https://tsct.ch/produkte/abbuegelplatz/ 
 
Schalterrückstellung per Seilzug 

 
 

Kommentiert [IA92]: Im Gegensatz zu Luftseilbahn wird 
nicht auf das Betriebsbuch verwiesen 
 

Kommentiert [IA93]: Betriebsbuch 
5. Mehrjährliche Arbeiten 
Gemäss Betriebsanleitung des Herstellers. 
Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, ist 
folgendes zu beachten: 
– Revision und Kontrolle in zerlegtem Zustand 
der Rollenbatterien nach jeweils spätestens 
8 Jahren oder 8000 Betriebsstunden. 
 

Kommentiert [IA94]: Verwirrend, altrechtliche und neu-
rechtliche Anlagen 
 

https://tsct.ch/produkte/abbuegelplatz/
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Voraussetzung ist, dass die Nutzung, inkl. Betriebsdauer im gleichen Rahmen wie 
bis anhin erfolgen wird.  
 
Die Revisionsarbeiten sind in einem Bericht zu belegen. Der Bericht ist mit aussa-
gekräftigen Fotos zu komplettieren. 
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Teil III.3 Technische Bestimmungen für Kleinskilifte und Förderbänder 
  

57 Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Kleinskilifte und Förderbänder 
 
Die Anlage muss von der Überwachungsstelle in maximal 2 Minuten erreichbar sein. 

 
Werden mehrere Anlagen von einer Stelle direkt überwacht, so sind die Anlagen mit 
Drehleuchte oder akustischem Signal auszurüsten, welche sich beim Ansprechen ei-
ner Sicherheitseinrichtung selbsttätig einschalten. 
 
Für eine indirekte Beaufsichtigung des Betriebes mit Video- und Audioüberwachung 
gilt zudem: 
 
- Die Fernüberwachung darf nur bei einfachen Betriebsbedingungen erfolgen. Bei 

erschwerten Bedingungen wie ungünstige Witterungsbedingungen, schlechte 
Sicht, Sturmgefahr oder überwiegende Benutzung durch Anfänger, ist rechtzeitig 
ein Betriebsbediensteter an der Anlage einzusetzen. 

- Die Audioüberwachung soll sich pegelabhängig einschalten. 
- Die Audioanlage muss über eine Lautsprechverbindung zur Information der Nutzer 

ab der Leitstelle und eine Sprechverbindung verfügen. 
- Bei der Überwachungsstelle muss ein Monitor (Bildschirm > 12“) vorhanden sein. 
- Die Videoüberwachung muss einen vollständigen Überblick über die Anlage si-

cherstellen. Bei Kleinskiliften auch auf die Schleppspur.  
- Bei Bandförderer muss die Videoüberwachung ermöglichen, eine Kugel von 10 cm 

Durchmesser an der Sicherheitsklappe zu erkennen. 
Dies gilt auch für überdachte Bandförderer. 

 

58 Zusätzlich bei Kleinskiliften 
 
- Führungsrollen in beiden Stationen zur Vermeidung von Drall im Seil bei Anlagen 

ohne Halte- oder Schubbügel sind zwingend. 
- Vollständiges Abdecken oder Umzäunen von Seilscheiben, Seilrollen usw. 
- Anbringen von Abstelleinrichtungen soweit vom Seileinlauf in Tal- und Bergstation 

entfernt, wie der Anhalteweg des unbesetzten Förderseils beträgt. 
- Bodenkontakt für den Benützer bis zum Stillstand der Anlage nach dem An-

sprechen der Überfahrsicherung.  
- Anlagen ohne Halte- und Schubbügel sollen anstelle der Überfahrsicherung mit 

einer Faltenbalg-Abschalteinrichtung ausgestattet sein. 
 

Kommentiert [IA95]: Terminologie: SN EN 12929-1:2015 
Schlepplifte mit niederer Seilführung sieh auch Art. 3 

Kommentiert [IA96]: Woher kommen diese Anforderun-
gen? 
 
Audioüberwachung soll Pegelabhängig einschalten. Bitte 
genauer ausführen. Wurde das bereits so umgesetzt? 
 
Bitte die Anforderungen an die Leitstelle genauer ausführen. 
 
Keine Grössenangabe für Bildschirm. Qualität des Bildes 
muss stimmen und Bediener muss überwachen können. 
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Teil III.4  Technische Bestimmungen für Seilbahnen (Seilwinden) in 

Rohrleitungen und Schächten 
 

59 Allgemeine Bestimmungen 
 
Seilbahnen (Seilwinden) in Rohrleitungen und Schächten werden unter dem Begriff 
«Schachtbefahrungsanlagen» zusammengefasst. 
 
Schachtbefahrungsanlagen sind Seilbahnen in schrägen Stollen, Schächten und Rohr-
leitungen zur Erstellung, Kontrolle und Sanierung von Rohrleitungen und Schächten. 

 
Die Begriffe Schachttransportanlage, Schachtförderanlage, Schachtstandseilbahn, 
Rohrbefahrungsanlage, Schachtbahn sind Synonyme zur Bezeichnung «Schachtbe-
fahrungsanlage». 
 
Bahnen für die Erstellung dieser schrägen Schächte wie beispielsweise Versorgungs-
fahrzeuge für Tunnelbohrmaschinen, Schweissplattformen, Rohrinstallationsfahrzeuge 
oder Fahrzeuge zur Einbetonierung der Röhren sind ebenfalls «Schachtbefahrungsan-
lagen», vorausgesetzt es werden dabei Personen mittransportiert.  Sie fallen nicht un-
ter den Ausschluss aus dem SebG von «Seilbahnen, die im Bergbau eingesetzt wer-
den». 
 
Schachtbefahrungsanlagen bedürfen in der Regel keiner baurechtlichen Baubewilli-
gung. Sie gelten dennoch als ortsfest im Sinne des SebG. Sie gelten auch als ortsfest, 
wenn die Winde «mobil» ist und an verschiedenen Orten zum Einsatz kommt. «Mobil» 
bedeutet in diesem Zusammenhang «versetzbar». 
 
Das SUVA-Dokument «Schachttransportanlagen» gilt für Anlagen in schrägen 
Schachten ergänzend mit. 
 

60 Technische Bestimmungen 
 
Die abweichenden und ergänzenden technischen Bestimmungen sind in einem IKSS-
Merkblatt zusammengestellt.  
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Teil IV Ausbildungsanforderungen an technische Leiter und Leiterin-

nen 
 

61 Anforderungen an technische Leiter und Leiterinnen 
 
Technische Leiter und Leiterinnen von kantonal bewilligten Seilbahnen müssen seil-
bahnspezifische Betriebserfahrung aufweisen und 

 
a) eine Berufslehre als Seilbahn-Mechatroniker oder Seilbahn-Mechatronikerin, o-

der eine Berufslehre im elektromechanischen Bereich erfolgreich abgeschlossen 
haben; oder 

b) über eine anlagentypspezifische Ausbildung verfügen. 
 
Bei bestimmten Seilbahnen, wie zum Beispiel Seilbahnen zu Landwirtschaftszwecken, 
kann die Aufsichtsbehörde technische Leiter und Leiterinnen, welche die Anforderun-
gen an die Ausbildung gemäss Bst. a) und b) nicht erfüllen, aber über eine vierjährige 
seilbahnspezifische Betriebserfahrung verfügen, zulassen. 

 

62 Anforderungen an stellvertretende technische Leiter und Leiterinnen 
 
Stellvertretende technische Leiter und Leiterinnen von kantonal bewilligten Seilbahnen 
müssen: 
 
c) eine Berufslehre als Seilbahn-Mechatroniker oder Seilbahn-Mechatronikerin oder 

eine Berufslehre im elektromechanischen Bereich erfolgreich abgeschlossen ha-
ben; oder 

a) über eine vierjährige seilbahnspezifische Betriebserfahrung aufweisen. 
 
Bei bestimmten Seilbahnen, wie Seilbahnen zu Landwirtschaftszwecken, kann die 
Aufsichtsbehörde stellvertretende technische Leiter und Leiterinnen zulassen, die le-
diglich über eine zweijährige seilbahnspezifische Betriebserfahrung verfügen. 

 

63 Anlagentypspezifische Ausbildung 
 

Über die anlagentypspezifische Ausbildung verfügt, wer mindestens die Prüfung des 
vom Verband Seilbahnen Schweiz (SBS)  angebotenen Fachkurses bestanden hat: 
 
a) für Seilbahnen die Prüfung des Fachkurses „Technische Leiter/in von Klein- und 

Werkseilbahnen“; 
b) für Skilifte die Prüfung des Skiliftfachkurses; 
c) für Kleinskilifte und Förderbänder die Absolvierung des Fachkurses „Kleinskilifte 

und Förderbänder“. 
 
Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall eine im Ausland erworbene oder eine andere 
geeignete seilbahnspezifische Ausbildung nach Anhörung der Kontrollstelle als gleich-
wertig anerkennen. 

 

64 Seilbahnspezifische Betriebserfahrung 
 

Seilbahnspezifische Betriebserfahrung hat, wer über eine mindestens einjährige be-
ziehungsweise bei Anlagen mit Saisonbetrieb zwei Saisons dauernde Berufspraxis im 
Betrieb und in der Instandhaltung einer kantonal bewilligten Seilbahn oder eines Un-
ternehmens mit vergleichbaren Anlagen verfügt. Die Lehrzeit als Seilbahn-
Mechatroniker oder Seilbahn-Mechatronikerin EFZ wird als Berufspraxis anerkannt. 

 

Kommentiert [IA97]: Gilt nicht für Skilift, obwohl diese auch 
der Klasse A angehören? 
Anforderungen für Skilift fehlen gemäss art. 63 gibt es auch 
eine Ausbildung zu Skiliften. 

Kommentiert [IA98]: Hohe Anforderung! 

Kommentiert [IA99]: Hohe Anforderung! 
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65 Inkrafttreten 
 
Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Konferenz am xxxxx in Kraft und 
ersetzt das bisherige Reglement über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch kon-
zessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge von 1954 (mit Anpassungen 
1970, 1972, 1991, 1995, 1999, 2006). 
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Anhang 1: Gefährdungsbilder   

Folgende Gefährdungsbilder werden durch den Nutzungsbereich bzw. durch die Detailanalyse 
reduziert oder vermieden: 

 

Erprobung und Anleitungen für die Instandhaltung und die Betriebskontrollen  

a) fehlende Übereinstimmung der Ausführung der Anlagen mit den vorgelegten Unterlagen 

b) fehlerhaftes Zusammenwirken der einzelnen Bauteile untereinander und mit dem örtlichen 

Umfeld 

c) Mängel infolge von langer Betriebsdauer, längeren Stillständen oder wiederholten und län-

ger andauernder ungünstiger Betriebszustände 

d) Einsatz von ungenügend geeignetem Betriebspersonal 

e) Betrieb bei fehlerhaftem Zustand der Anlage und ihrer Bauteile 

f) fehlende Massnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der Anlage 

und ihrer Bauteile 

g) Gefahren aus dem Umfeld 

h) Fehlen, mangelnde Eignung oder Nichtbeachtung eines Verfahrens 

 

Spanneinrichtungen  

a) Abweichungen von den zulässigen Seilspannkräften und Seillängen 

b) Beeinträchtigung der freien Beweglichkeit von Seilen 

c) Blockieren, Verklemmen oder Fehllage von beweglichen Teilen der Spanneinrichtung 

d) Beschädigung oder Versagen von Teilen der Spanneinrichtung infolge Verschleiss, Korrosi-

on oder Ermüdung 

e) Versagen von Teilen der Spanneinrichtung infolge mangelhafter Bemessung 

f) Gefährdung von Personen auf Verkehrswegen und im Arbeitsbereich durch die Spannein-

richtung 

g) Vorhersehbares Fehlverhalten von Personen (Fahrgäste, Betriebsbedienstete, Dritte) 

 

Räumung und Bergung  

a) Witterungseinfluss z.B. Wind, Kälte, usw.  denen die beförderten Personen längere Zeit 

ausgesetzt sind 

b) längerer Stillstand 

c) menschliches Versagen 

d) fehlende oder unzulängliche Organisation 

e) nicht geeignete, unzulängliche oder falsch benutzte Einrichtungen 

f) vernunftwidriges Verhalten der beförderten Personen 

g) Mangel an Selbständigkeit der beförderten Personen 

 

Betrieb  

a) Fehlverhalten von Fahrgästen, Betriebsbediensteten und Dritten 

b) mangelnde Eignung von Fahrgästen 

c) mangelnde Fähigkeit oder Kompetenz der Betriebsbediensteten 

d) fehlende oder unzureichende Betriebsvorschriften 

e) unzureichende oder ungeeignete Beschilderungen, Anordnungen, Informationen oder 

Kommunikationsmittel 

f) Nichtbeachtung von Beschilderungen, von Anordnungen oder Betriebsvorschriften 

g) Einfluss von Witterungsbedingungen (Eis, Nebel, Wind, Gewitter usw.) 

h) unzureichende oder unangemessene Ergänzungsmassnahmen, falls von den Überwa-

chungs- oder Kommunikationseinrichtungen Fehler angezeigt werden 
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Seile  

Hinsichtlich der Auswahlkriterien für Seile und ihre Seilendbefestigungen: 

a) ein Seilbruch oder ein Versagen einer Seilendbefestigung kann zu folgenden gefährlichen 

Situationen führen: 

1) Herunterfallen des Seils mit dem Risiko des Absturzes eines Fahrzeugs und dem Risiko 

der Verletzung von Personen; 

2) Freisetzen der elastischen potenziellen Energie eines gespannten oder gedehnten Seils. 

b) eine Verschlechterung des Zustands bzw. Beschädigungen der Seilstruktur können zu fol-

genden gefährlichen Situationen führen: 

1) Seilentgleisung; 

2) Laufwerkentgleisung 

d) Vibrationen können zu frühzeitigem Versagen von Anlagenteilen führen. 

 

Hinsichtlich der Sicherheitsfaktoren: 

e)  zu starke Betriebsbeanspruchungen in den Drähten können zu frühzeitigen Ermüdungsbrü-

chen und Seilversagen innerhalb der festgelegten Inspektionsintervalle führen. 

 

Hinsichtlich der Ablegekriterien: 

f)  ein übermässiger metallischer Querschnittsverlust kann zu einem Seilbruch führen; 

g)  Ermüdungsbrüche, lockere Drähte, Korrosion und Verschleiss können zu einem Versagen 

von Seilendbefestigungen und Seilen führen; 

h)  eine Verschlechterung des Zustands bzw. Beschädigungen der Seilstruktur können zu Ent-

gleisung des Seils oder zu einem unzureichenden Halt der Klemme führen. 

 

Hinsichtlich Lagerung, Handhabung, Transport und Installation (einschliesslich Spannen, Ver-

binden und/oder Spleissen): 

i) erhöhte Temperaturen und ein unzureichender Schutz des Seils während der Lagerung kön-

nen Korrosion verursachen, die innerhalb eines Inspektionszeitraums zu einem Versagen 

des Seils führen kann; 

j) eine unzureichende Abstützung der Transporttrommeln kann ein Abwickeln ermöglichen; 

k) ein Versagen der Seilendbefestigung mit einem Vorseil oder mit der gebremsten Transport-

trommel kann zum Kontrollverlust während des Seilabrollprozesses führen. 

 

Hinsichtlich des Langspleissens von 6-litzigen Zugseilen, Förderseilen 

l) ein Auseinanderrutschen der beiden durch einen Langspleiss verbundenen Seilenden kann 

zu einem Versagen des Langspleisses führen; 

m) Abweichungen des Durchmessers im Spleissbereich können zum Verrutschen oder zu einer 

Fehlfunktion der Klemmen führen; 

n) eine Verringerung des Durchmessers im Spleissbereich kann zu einer Erhöhung der Span-

nungen im Seil führen. 

 

Hinsichtlich der Seilendbefestigungen: 

o) ein Versagen der Seilendbefestigung kann zum Herauslösen des Seilendes aus der Sei-

lendbefestigung oder aus der Verankerung der Anlage führen; 

p) ein Rutschen des Seilendes in der Seilendbefestigung kann zu gefährlichen Beeinträchti-

gungen der Interaktion mit anderen Bauteilen führen; 

q) das Risiko der unzureichenden Sauberkeit des Seilbesens aufgrund von Umgebungs- und 

Arbeitsbedingungen während des Vergiessens kann das Sicherheitsniveau der Seilendbe-

festigung verringern. 
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Hinsichtlich der Instandhaltung: 

r) eine verschmutzte Seiloberfläche kann zu einer Fehlfunktion von Bauteilen führen, die mit 

dem Seil interagieren (Klemmen usw.). 

 

Hinsichtlich der magnetischen Seilprüfung: 

s) eine schlechte Konstruktion der MRT-Geräte kann die Ausführungen der Prüfungen beein-

trächtigen; 

t) eine mangelhafte Empfindlichkeit der MRT-Geräte verhindert eine korrekte Schadensbeurtei-

lung; 

u) eine nicht feststellbare Fehlfunktion des MRT-Geräts während der Prüfung verhindert eine 

korrekte Schadensbeurteilung; 

v) das Unvermögen des Personals, die Prüfung richtig durchzuführen, verhindert eine korrekte 

Schadensbeurteilung; 

w) das Fehlen oder die Ungenauigkeit des Prüfberichts beeinträchtigt die Aufstellung der Seil-

historie. 

 

Allgemeine Bestimmungen – Anforderungen an alle Anlagen 

a) Versagen eines Bauteiles einer Anlage (Bruch, Funktionsstörung oder Ausfall) 

b) Störungen im Zusammenwirken der Bauteile einer Anlage untereinander oder mit der Um-

gebung 

c) Vorhersehbares Fehlverhalten von Personen (beförderte Personen, Betriebspersonal oder 

Dritten) sowie vorhersehbarer Missbrauch durch diese 

d) vorhersehbare Einwirkungen von aussen, zum Beispiel verursacht durch Lawinen, Berg-

rutsch, Steinschlag, Blitzschlag, Pistengeräte, Luftfahrzeuge 

 

Folgende Ereignisse müssen insbesondere untersucht werden: 

e) Versagen oder Fehlzustände an den Tragwerken der Bauwerke 

f) Fehlzustände an den Ein- und Aussteigebereichen 

g) Versagen von Seilspannsystemen und Seilendbefestigungen 

h) Versagen von Trag- und Führungselementen der Seile 

i) Versagen von Bauteilen der Fahrzeuge 

j) Fehlzustände oder Versagen von Antriebs- und Bremseinrichtungen 

k) Fehlzustände oder Versagen von Steuer- und Regeleinrichtungen sowie von Sicherheits- 

und Signaleinrichtungen 

l) Fehlverhalten von beförderten Personen, Betriebspersonal oder Dritten 

 

Kettenreaktionen als Folge des Eintretens eines Ereignisses müssen berücksichtigt werden. 

Dagegen darf das gleichzeitige Auftreten von zwei voneinander unabhängigen Gefahrensituati-

onen vernachlässigt werden. 

 

Allgemeine Bestimmungen – Ergänzende Anforderungen für Zweiseil-Pendelbahnen  

a) Ereignisse, die den Bestand der Zugseilschleife gefährden 

i. Riss des Zugseiles 

ii. Zugseilentgleisung 

iii. unzulässiges Absinken der Seilspannkraft 

iv. unzulässige Erhöhung der Seilspannkraft 

v. Zugseilüberschlag 

vi. Berührung mit anderen Seilen ausser dem Tragseil 

vii. Versagen des Tragsystems für die Zugseilschleife 
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viii. Einwirkung durch Luftfahrzeuge 

ix. Seildrall des Zugseiles 

x. Schädigung des Zugseiles durch atmosphärische Einwirkungen (z.B. Blitzschlag, Korro-

sion) 

 

b) Ereignisse im Betrieb, die bei intakter Zugseilschleife eine Gefährdung darstellen 

i. Versagen der Befestigung des Fahrzeuges am Zugseil 

ii. Versagen der Einfahrüberwachung 

iii. Verlust der Treibfähigkeit an der Antriebsscheibe 

iv. Entgleisung des Fahrzeuges im Stillstand in extremen Situationen 

v. Hindernis auf der Strecke 

vi. Hindernis im Stationsbereich 

vii. Bewegung des Fahrzeuges während eines Bergevorganges 

viii. Seildrall des Zugseiles 

ix. Schwierigkeit bei der Beseitigung eines Zugseilüberschlages 

 

Berechnungen  

a) fehlende oder falsche Ermittlung der Einwirkungen auf die einzelnen Bauteile der Anlage 

b) Anwendung ungeeigneter Berechnungsmethoden oder Formeln 

c) fehlende oder unzureichende Berücksichtigung der dynamischen Wirkungen und Ermü-

dungsauswirkungen auf einzelne Bauteile 

d) fehlende oder falsche Ermittlung der ungünstigsten untereinander verträglichen Kombinatio-

nen der Einwirkungen bei der Bemessung und Berechnung 

e) fehlerhafte Annahmen in der Berechnung 

 

Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen 

a) Entgleisung von Seilen 

b) Verhinderung der betrieblichen Bewegung der Seile durch Blockieren von mechanischen 

Einrichtungen oder Verhängen an Anlageteilen 

c) Beschädigung oder Versagen der Antriebs- und Bremseinrichtungen sowie der Trag- und 

Führungselemente der Seile durch Verschleiss, Erwärmung, Korrosion oder Ermüdung 

d) Versagen der Antriebs- und Bremseinrichtungen, der Trag- und Führungselemente der Seile 

sowie weiterer mechanischer Einrichtungen in den Stationen und auf der Strecke durch un-

genügende Bemessung 

e) Verminderung der Kraftübertragung von der Antriebsscheibe auf das Zug- oder Förderseil 

f) Nachlassen der Reibkraft der Bremseinrichtung 

g) Verhängen oder Absturz der Fahrzeuge bei Stützen und in Stationen 

h) Anprall und Zusammenprall von Fahrzeugen bei der Stationsein-, Stationsaus- und -

durchfahrt 

i) zu hohe Verzögerung oder Beschleunigung der Zug- und Förderseile sowie der Fahrzeuge 

j) Überschreiten der höchstzulässigen Fahrgeschwindigkeit 

k) ungewolltes Anfahren der Bahn 

l) Gefährdung durch mechanische Einrichtungen für Personen, die sich im Verkehrs- und Ar-

beitsbereich befinden 

m) unzulässiger Fahrzeugabstand 

n) Betrieb bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Wind, Rauhreif, Vereisung, Regen) 

o) vorhersehbares Fehlverhalten von Personen (Fahrgäste, Betriebspersonal, Dritte) 

 

Elektrische Einrichtungen, ohne Antriebe  

a) zufälliger Kontakt einer Person mit einem unter Spannung stehenden Metallteil 
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b) Versagen von elektrischen Sicherheitsfunktionen 

c) Spannungsabsenkung oder Spannungsausfall 

d) Auftreten von Kurzschluss, Erdschluss oder Unterbrechung 

e) Versagen von elektrischen oder elektronischen Bauelementen 

f) vorhersehbare Einwirkung von aussen, insbesondere Umgebungsbedingungen und elekt-

romagnetische Felder 

 

Fahrzeuge – Befestigung am Seil, Laufwerke, Kabinen, Instandhaltungsfahrzeuge  

a) Überlastung der Fahrzeuge 

b) Überschreiten der vom Hersteller zugelassenen Nutzungsgrenzen 

c) Schädigungen durch Alterung, Korrosion, Verschleiss, Ermüdung und Verformung 

d) Auffahren und Zusammenstoss (Fahrzeuge untereinander, Fahrzeuge mit Personen, Fahr-

zeuge mit Seilen, Stationen, Streckenbauwerken und äusseren Hindernissen) 

e) Entgleisen und Herabfallen des Seiles bei der Durchfahrt eines Fahrzeugs 

f) Entgleisen oder unzureichende Stabilität des Fahrzeugs 

g) Riss des Zug- oder Förderseils bei einer Befestigung am Seil 

h) unzureichende Abziehkraft oder Ausreisskraft einer Befestigung am Seil 

i) Fehlfunktion der Tür (ungewolltes Öffnen, zu hohe Schliesskräfte) 

j) unzureichender Schutz gegen das Abstürzen von Personen oder Fahrzeugteilen 

k) unzureichende und schwer zugängliche Standflächen für Instandhaltungs- und Bergeperso-

nal 

l) Brand
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Anhang 2 (Art. 46.25) 

Prozess zur Feststellung der Anforderungen an die elektrischen Ein-

richtungen 

 

4.1.3 Prozess zur Feststellung der Anforderungen an die elektrischen Einrichtungen: 
 
4.1.3.1 Allgemeines: 
Aus der Anlagensicherheitsanalyse ergeben sich Forderungen zur Beseitigung der Gefähr-
dung oder zur Verminderung des mit der Gefährdung verbundenen Risikos durch Sicher-
heitsfunktionen. 
Die Festlegung des erforderlichen Sicherheitsniveaus der Sicherheitsfunktion und deren 
Spezifizierung hat durch den Hersteller im jeweiligen Teilsystem zu erfolgen, aus dem sich 
die Gefährdung für das Gesamtsystem herleitet. 
 
ANMERKUNG Das geforderte Sicherheitsniveau wird in Anforderungsklassen 1 bis 4, nach 
Anhang 2a) festgelegt. 
 
4.1.3.2 Beitrag der Risikominderung durch die Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen 
(z.B. elektrisches Teilsystem): 
 
Der Verifikationsprozess zum Nachweis des Erreichens des geforderten Sicherheitsni-
veaus hinsichtlich Hardware und Software ist in den Unterabschnitten 4.2 und 4.3 be-
schrieben. 
 
4.1.3.3 Validierung: 
Die Validierung der Sicherheitsfunktion muss erstmalig an einer ausgeführten Anlage 
durch den Hersteller, welcher die Sicherheitsfunktion spezifiziert hat, durchgeführt werden. 
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4.1.3.4 Schematische Darstellung des Prozesses zur Risikominderung (Beispiel elektrisches Teilsys-
tem): 

 
 

Bild 2 — Übersicht über den Prozess der Risikominderung 
 

4.2 Sicherheitsgrundsätze 

 
Die folgenden Sicherheitsgrundsätze müssen befolgt werden. Ausserdem müssen für den 
Anwendungsbereich dieses Reglements die nachfolgenden Gefährdungsbilder und Sicher-
heitsmassnahmen berücksichtigt werden. 
 
4.2.2 Festlegung der Anforderungsklassen 
 
4.2.2.1 Für die einzelnen Sicherheitsfunktionen muss anhand einer Risikoanalyse die je-
weilige Gefährdung für Personen bestimmt werden (siehe auch Anhang 2a). Es muss in 
folgende 3 Gefährdungskategorien eingeteilt werden: 
 
a) Gefährdungskategorie 1: Gefährdungssituation, die zu keiner Personengefährdung füh-

ren kann; 
b) Gefährdungskategorie 2: Gefährdungssituation, die zu leichten (üblicherweise reversib-

len) Verletzungen von Personen führen kann; 
c) Gefährdungskategorie 3: Gefährdungssituation, die zu schweren (üblicherweise irrever-

siblen) Verletzungen oder Tod von Personen führen kann. 
 

4.2.2.2 Den Sicherheitsfunktionen müssen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gefähr-
dungskategorie und der Möglichkeit zur Vermeidung dieser Gefährdung, 
4 Anforderungsklassen mit abgestuften Anforderungen (nach 4.2.3.4) zugeordnet werden. 
Die Ermittlung der Anforderungsklasse einer Sicherheitsfunktion muss entsprechend dem 
Schema im Anhang 2 a) erfolgen. 
4.2.3 Sicherheitsmassnahmen 
4.2.3.1 Einteilung der verwendeten Bauteile 
4.2.3.1.1 Eine elektrische Sicherheitseinrichtung ist vom Typ A, wenn: 
a) das Ausfallverhalten aller Bauteile ausreichend definiert ist; und wenn 
b) das Verhalten der Baugruppe unter Fehlerbedingungen vollständig bestimmt werden 

kann; und wenn 
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c) zuverlässige Ausfalldaten durch Felderfahrung für Bauteile oder die Baugruppe existie-
ren (bewährte Bauteile). Komplexe elektronische Bauteile und Baugruppen vom Typ B 
können nicht als gleichwertig zu „bewährt" betrachtet werden. 
 

4.2.3.1.2 Eine elektrische Sicherheitseinrichtung ist vom Typ B, wenn sie nicht dem Typ A 
zugeordnet werden kann. 
4.2.3.2 Es muss sichergestellt sein, dass bei jeder Gefahr für Personen die Seilbahn der 
Gefährdungssituation angemessen selbsttätig in einen sicheren Zustand überführt wird. 
4.2.3.3 Um zufällige oder systematische Fehler zu vermeiden, müssen Massnahmen be-
züglich Hardware und Software entsprechend der zutreffenden Anforderungsklasse ausge-
führt werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Instandhaltung 
vorschriftsgemäss ausgeführt wird. 
4.2.3.4 Sicherheitseinrichtungen vom Typ A müssen je nach der zutreffenden Anforde-
rungsklasse folgende Forderungen erfüllen: 
 
a) Anforderungsklasse 1: Elektrische Einrichtungen müssen entsprechend dem Stand der 

Technik mindestens so entworfen, ausgewählt, erstellt und montiert werden, dass sie 
den zu erwartenden Betriebsbeanspruchungen sowie äusseren Einflüssen ausreichend 
standhalten können; 
 
Empfehlung: Es sollte mindestens ein niedriger MTTFd Wert erzielt werden (nach Tabel-
le 2). 

 
b) Anforderungsklasse 2: Die Anforderungen der Anforderungsklasse 1 sowie die Verwen-

dung bewährter Bauteile und bewährter Sicherheitsprinzipien müssen erfüllt sein. Die Si-
cherheitsfunktionen der elektrischen Sicherheitseinrichtungen der Anforderungsklasse 2 
müssen in geeigneten Zeitabständen geprüft werden (automatische oder manuelle 
Tests). Das Auftreten eines Fehlers kann zum Verlust der Sicherheitsfunktion zwischen 
den Prüfungsabständen führen; 
 
Es muss mindestens ein niedriger Fehleraufdeckungsgrad erreicht werden (siehe Tabel-
le 1). 
 
Empfehlung: Es sollte mindestens ein mittlerer MTTFd Wert für jeden Kanal erzielt wer-
den (nach Tabelle 2). 
 

c) Anforderungsklasse 3: Die Anforderungen der Anforderungsklasse 2 müssen erfüllt sein. 
Elektrische Sicherheitseinrichtungen der Anforderungsklasse 3 müssen so gestaltet 
werden, dass ein einzelner Fehler in einer dieser Einrichtungen nicht zum Verlust der Si-
cherheitsfunktionen führt. Das Auftreten eines zweiten Fehlers kann zum Verlust der Si-
cherheitsfunktion zwischen den Prüfungsabständen (automatische oder manuelle Tests) 
führen; 
 
Es muss mindestens ein mittlerer Fehleraufdeckungsgrad erreicht werden (nach Tabelle 
1) 
 
Empfehlung: Es sollte mindestens ein mittlerer MTTFd Wert für jeden Kanal erzielt wer-
den (nach Tabelle 2) 
 
Es müssen Massnahmen gegen Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache angewendet 
werden. Für eine Sicherheitsfunktion der Anforderungsklasse 3 müssen nicht notwendi-
gerweise alle Teile physikalisch redundant vorhanden sein, falls redundante Mittel bereit-
stehen, um sicher zu stellen, dass ein Fehler nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion 
führt. In diesem Fall ist ein hoher Fehleraufdeckungsgrad zu erreichen. 
 

d) Anforderungsklasse 4: Die Anforderungen der Anforderungsklasse 3 müssen erfüllt sein. 
Elektrische Sicherheitseinrichtungen der Anforderungsklasse 4 müssen so gestaltet 
werden, dass ein einzelner Fehler in einer dieser Einrichtungen nicht zum Verlust der Si-
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cherheitsfunktionen führt und: 
 
1) der einzelne Fehler, wann immer möglich, bei oder vor der nächsten Anforderung der 

Sicherheitsfunktion erkannt wird oder das Überführen der Seilbahn in einen sicheren 
Zustand zur Folge hat; oder 
 

2) falls dies nicht möglich ist, dann ein zweiter Fehler nicht zum Verlust der Sicherheits-
funktionen führt und das Überführen der Seilbahn in einen sicheren Zustand zur Fol-
ge hat. Wenn automatische oder manuelle Tests in periodischen Zeitabständen nach 
4.2.3.10 c) mit einem hohen Fehleraufdeckungsgrad ablaufen, sodass der erste Feh-
ler vor dem Auftreten eines weiteren Fehlers erkannt wird, muss ein zweiter Fehler 
nicht betrachtet werden. 
 

Es muss ein hoher Fehleraufdeckungsgrad erreicht werden (nach Tabelle 1). 
 
Empfehlung: Es sollte ein hoher MTTFd Wert für jeden Kanal erzielt werden (nach Tabelle 
2). Es müssen Massnahmen gegen Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache angewendet 
werden. 
 
4.2.3.5 Sicherheitseinrichtungen vom Typ B müssen zusätzlich zu den Anforderungen an 
diejenigen vom Typ A folgende Forderungen erfüllen: 
 
a) 

1) die Struktur der Sicherheitseinrichtung, das Zusammenwirken von Baugruppen, so-
wie die Verschaltung der Bauteile muss eindeutig nachvollziehbar den grundsätzli-
chen Sicherheitszielen der jeweiligen Anforderungsklasse entsprechen oder; 
 

2) es müssen, für die jeweilige Anforderungsklasse zugelassene Sicherheitsbauteile, 
einschliesslich einer eventuell eingesetzten Betriebssoftware, unter Einhaltung der im 
Prüfzeugnis einer benannten Stelle angeführten Auflagen bestimmungsgemäss ein-
gesetzt werden. 
 

b) Wenn Anwendersoftware (nach 4.3) eingesetzt wird, muss diese nachweislich die grund-
sätzlichen Sicherheitsziele der jeweiligen Anforderungsklasse erfüllen. 
 

4.2.3.6 Der Begriff Fehler umfasst den ursprünglichen Fehler sowie alle durch diesen Feh-
ler entstandenen 
 
Folgefehler. Dabei werden der erste Fehler und alle Folgefehler als ein Fehler betrachtet. 
4.2.3.7 Mit dem gleichzeitigen Auftreten von zwei unabhängigen zufälligen Fehlern in der 
gleichen Sicherheitsfunktion muss nicht gerechnet werden. 
 
4.2.3.8 Vorgenommene Fehlerausschlüsse dürfen nur zugelassen werden, wenn diese 
entsprechend begründet werden, der allgemein akzeptierten technischen Erfahrung ent-
sprechen und die Eintrittswahrscheinlichkeit des Fehlers bekannt und ausreichend klein ist 
(Nachweise analog EN SO 13849-2). 
 
4.2.3.9 Sicherheitsstromkreise müssen Ruhestromkreise sein, oder mindestens das glei-
che Sicherheitsniveau aufweisen. Bei Strecken-Sicherheitskreisen dürfen Unterbrechung, 
Kurzschluss, Impedanz Änderung und Erdschluss nicht zum Verlust der Sicherheitsfunkti-
on führen oder sie müssen das Überführen der Seilbahn in einen sicheren Zustand zur 
Folge haben. 
 
4.2.3.10 Für Tests bei elektrischen Sicherheitseinrichtungen gilt Folgendes: 
 
a) alle Fehler, die die Funktion der Sicherheitseinrichtungen beeinträchtigen können, müs-

sen entsprechend dem, in der jeweiligen Anforderungsklasse erforderlichen Fehlerauf-
deckungsgrad erkannt werden. Tests können entweder automatisch oder von Hand oder 
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auch als Kombination der beiden Methoden ausgeführt werden; 
 

b) finden Tests vor der täglichen Betriebsaufnahme oder vor jedem Start statt, darf der 
Start nur dann erfolgen, wenn beim Test kein Fehler erkannt wurde. Finden sie während 
der Fahrt statt und wird dabei ein Fehler festgestellt, so muss die Seilbahn stillgesetzt 
werden. 
 

ANMERKUNG Bei einem von Hand ausgelösten und ausgeführten Test kann dies auch ei-
ne betriebliche Forderung sein, da ein Verhindern des Starts nicht immer möglich ist. 
 
c) die Häufigkeit der Tests hängt neben der festgelegten Anforderungsklasse von der Feh-

lertoleranzzeit, den Ausfalldaten und der Ausführung (Struktur) der sicherheitsbezoge-
nen elektrischen Einrichtung ab. 
 

4.2.3.11 Die elektrischen Anlagen müssen so geplant, hergestellt, eingebaut und instand-
gehalten werden, dass: 
 
a) sie den bestimmungsgemässen, sicheren Gebrauch anderer elektrischer Anlagen nicht 

in gefährdender bzw. unzumutbarer Weise stören; 
 

b) ihr bestimmungsgemässer, sicherer Gebrauch nicht durch andere elektrische Anlagen in 
gefährdender bzw. unzumutbarer Weise gestört wird. 
 

4.2.3.12 Nicht sicherheitsbezogene elektrischen Einrichtungen müssen grundsätzlich min-
destens der Anforderungsklasse 1 entsprechen. 
 
4.2.3.13 Abweichungen von der in der Risikoanalyse ermittelten Anforderungsklasse dür-
fen bei Rückführungsfahrt und bei Bergung zugelassen werden 
 

4.2.3.14 Fehleraufdeckungsgrad (FG): 

 
Der Fehleraufdeckungsgrad FG ist ein Mass für die Wirksamkeit der Diagnose, die be-
stimmt werden kann als Verhältnis der Ausfallrate der bemerkten gefährlichen Ausfälle und 
Ausfallrate der gesamten gefährlichen Ausfälle. 
 
Der Wert für den FG wird in vier Stufen angegeben (nach Tabelle 1). 
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4.2.3.15 Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall (MTTFd) 

 
Der MTTFd stellt den Erwartungswert der mittleren Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall 
dar (nach Tabelle 2). 
 

 
 

4.3 Anforderungen für sicherheitsbezogene Anwendersoftware 

 

4.3.1 Entwicklungsprozess der Software 

 
Alle Tätigkeiten im Lebenszyklus von sicherheitsbezogener Anwendersoftware müssen 
hauptsächlich die Vermeidung von Fehlern berücksichtigen, die während des Softwarele-
benszyklus (nach Bild 3) eingebracht werden. Das Hauptziel der folgenden Anforderungen 
muss es sein, lesbare, verständliche, testbare und wartbare Software zu erhalten. 
 

 
 
Bei sicherheitsbezogener Anwendersoftware (SRASW) für Sicherheitsfunktionen mit einer 
AK 1 bis 4 müssen die folgenden Basismassnahmen angewendet werden: 
− Entwicklungslebenszyklus mit Verifikation und Validierung, nach Bild 3; 
− Dokumentation der Spezifikation und Entwurf; 
− modulare und strukturierte Programmierung; 
− funktionale Tests; 
− geeignete Entwicklungsaktivitäten nach Änderungen. 
 
Für SRASW in Sicherheitsfunktionen mit AK 3-4 werden die folgenden zusätzlichen Mass-
nahmen erforderlich. 
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a) Die Spezifikation der sicherheitsbezogenen Software muss überprüft werden und jeder 
Person, die am Lebenszyklus beteiligt ist, verfügbar sein und muss die Beschreibung 
enthalten von: 
1) Sicherheitsfunktionen mit erforderlicher AK 
2) Leistungskriterien, z. B. Reaktionszeiten, 
3) Hardwarearchitektur mit externen Signalschnittstellen und 
4) Erkennung und Beherrschung externer Ausfälle. 
 

b) Auswahl der Werkzeuge, Bibliotheken, Sprachen: 
 
Für die Erstellung der sicherheitsbezogenen Anwendersoftware müssen die vom Hard-
ware-Hersteller vorgesehenen Programmierwerkzeuge verwendet werden. Vorzugswei-
se müssen die vom Werkzeughersteller gelieferten sicherheitsbezogenen FB-
Bibliotheken oder validierte spezifische FB-Bibliotheken benutzt werden. 
 

c) Der Softwareentwurf muss folgende Merkmale haben: 
1) Semiformale Verfahren, um den Daten- und Kontrollfluss zu beschreiben, z. B. Zu-

standsdiagramm oder Programmflussdiagramm. 
2) Modulare und strukturierte Programmierung, überwiegend realisiert durch die Bereit-

stellung validierter sicherheitsbezogener Funktionsblock-Bibliotheken. 
3) Funktionsblöcke mit minimierter Codelänge. 
4) Innerhalb des Funktionsblocks sollte die Ausführung des Codes mit einem Eingangs-

sprung und einem Ausgangssprung erfolgen. 

5) Architektur des Modells in drei Stufen: Eingänge ⇨ ⇒ Verarbeitung ⇨ ⇒ Ausgänge 
(nach Bild 4). 

6) Zuordnung des Sicherheitsausgangs zu nur einem Programmteil. 
7) Verwendung von Methoden zur Detektion externer Ausfälle und zur defensiven Pro-

grammierung innerhalb von Eingangs-, Verarbeitungs- und Ausgangsblöcken, die 
zum sicheren Zustand führen. 
 

 
d) Wo SRASW und nicht sicherheitsrelevante Software in einer Sicherheitsfunktion kombi-

niert werden: 
 
1) SRASW und nicht sicherheitsrelevante Software müssen in unterschiedlichen Funkti-

onsblöcken codiert werden, mit sorgfältig definierten Datenschnittstellen. 
 

2) Es darf keine logische Verknüpfung von nicht sicherheitsbezogenen und sicherheits-
bezogenen Daten geben, die zur Herabstufung der Integrität der sicherheitsbezoge-
nen Signale führen könnten, z.B. Verknüpfen eines sicherheitsbezogenen und eines 
nichtsicherheitsbezogenen Signals durch ein logisches „ODER“, dessen Ausgang si-
cherheitsbezogene Signale steuert. 

 
e) Softwareimplementierung/Codierung: 

 
1) Der Code muss lesbar, verständlich und testbar sein, und aufgrund dessen sollten 

symbolische Variablen (anstelle expliziter Hardwareadressen) angewendet werden. 
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2) Begründete oder akzeptierte Programmierrichtlinien müssen verwendet werden 
 

3) Datenintegritäts- und Plausibilitätsprüfungen (z. B. Bereichsüberprüfungen) auf An-
wenderebene, sollten verwendet werden. 
 

4) Der Code sollte durch Simulation getestet werden. 
 

5) Die Verifikation sollte durch Kontroll- und Datenflussanalyse bei AK = 3 und 4 erfol-
gen. 
 

f) Testen: 
 
1) Das angemessene Validierungsverfahren ist der Black-Box-Test des funktionellen 

Verhaltens und der Leistungskriterien (z. B. zeitliches Leistungsverhalten). 
 

2) Es wird eine Testfallausführung auf der Basis von Grenzwertanalysen empfohlen. 
 

3) Eine Testplanung wird empfohlen und sollte Testfälle mit Abschlussbedingungen und 
erforderliche Werkzeuge enthalten. 
 

4) I/O-Tests müssen sicherstellen, dass die sicherheitsbezogenen Signale in der 
SRASW korrekt verwendet werden. 
 

g) Dokumentation: 
 
1) Alle Lebenszyklus- und Änderungsaktivitäten müssen dokumentiert werden. 

 
2) Die Dokumentation muss vollständig, verfügbar, lesbar und verständlich sein. 

 
3) Die Codedokumentation innerhalb des Quelltextes muss Modulköpfe enthalten mit 

einer juristischen Person, Funktions- und I/O-Beschreibung Version der SRASW und 
Version der verwendeten Funktionsblock-Bibliothek und ausreichende Kommentie-
rung der Netzwerke / Anweisungen und Deklarationszeilen. 
 

h) Verifikation: 
 
Eine Verifikation muss nur für einen anwendungsspezifischen Code erfolgen und nicht 
für validierte Bibliotheksfunktionen. 
 
BEISPIEL Überprüfung, Inspektion, Walk-Through oder andere geeignete Aktivitäten. 
 

i) Konfigurationsmanagement: 
 
Die Einführung von Verfahren und Datensicherung wird besonders empfohlen, um alle 
Dokumente, Softwaremodule, Ergebnisse der Verifikation/Validierung und Werkzeug-
konfiguration, die im Bezug zu einer bestimmten SRASW stehen, zu identifizieren und zu 
archivieren. 
 

j) Änderungen: 
 
Nach Änderungen einer SRASW muss eine Einflussanalyse zur Sicherstellung der Spe-
zifikation durchgeführt werden. Nach Änderungen müssen angemessene Lebenszyklus-
aktivitäten stattfinden. Zugriffsrechte auf die Änderungen müssen geprüft und die Ände-
rungshistorie muss dokumentiert werden. 
 

4.3.2 Softwarebasierende Parametrisierung 
Softwarebasierende Parametrisierung sicherheitsbezogener Parameter muss als ein si-
cherheitsbezogener Aspekt des Entwurfs betrachtet werden, der in der Spezifikation der 
Software-Sicherheitsanforderungen beschrieben wird. Die Parametrisierung muss unter 
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Verwendung eines geeigneten Softwarewerkzeugs ausgeführt werden. Dieses Werkzeug 
muss eine eigene Kennzeichnung besitzen (Name, Version usw.) und muss unbefugte 
Modifikation verhindern, z. B. durch Verwendung eines Passwortes. 
 
Die Integrität aller für die Parametrisierung verwendeten Daten muss aufrechterhalten blei-
ben. Dies muss durch Anwendung folgender Massnahmen erreicht werden: 
− Kontrolle des Bereiches gültiger Eingaben; 
− Beherrschung von Datenverfälschungen vor der Datenübertragung; 
− Beherrschung der Auswirkungen von Abweichungen beim Prozess der Parameterüber-
tragung; 
− Beherrschung der Auswirkungen beim Übertragen unvollständiger Parameter; 
− Beherrschung der Auswirkungen von Fehlern und Ausfällen der Hardware und Software 
des für die Parametrisierung verwendeten Werkzeugs. 
 
Das für die Parametrisierung verwendete Werkzeug muss alle Anforderungen an das Si-
cherheitsbauteil erfüllen. Alternativ muss ein spezielles Verfahren für die Einstellung der si-
cherheitsbezogenen Parameter verwendet werden. Dieses Verfahren muss die Bestäti-
gung von Eingabeparametern für das Sicherheitsbauteil einschliessen, entweder durch 
− Rückübertragung der modifizierten Parameter zum Parametrisierungswerkzeug, oder 
− andere geeignete Mittel zur Bestätigung der Integrität der Parameter, 
 
als auch nachfolgende Bestätigung, z. B. durch eine ausreichend geschulte Person und ei-
ne automatische Überprüfung durch ein Parametrisierungswerkzeug. 
 
ANMERKUNG 1 Dies ist von besonderer Wichtigkeit, wenn die Parametrisierung unter 
Verwendung eines Gerätes ausgeführt wird, das nicht speziell für den Zweck vorgesehen 
ist (z. B. Personal-Computer oder Ähnliches). 
 
Die Softwaremodule, die für Codierung/Decodierung innerhalb des Übertragungs-
/Rückübertragungsprozesses verwendet werden, und die Softwaremodule, die für die An-
zeige von sicherheitsbezogenen Parametern für den Anwender verwendet werden, müssen 
mindestens Diversität für die Funktion(en) verwenden, um systematische Ausfälle zu ver-
hindern. 
 
Die Dokumentation einer softwarebasierenden Parametrisierung muss die verwendeten 
Daten (z. B. vordefinierte Parametersätze) und notwendige Informationen zur Identifikation 
der dem Sicherheitsbauteil zugeordneten Parameter, der Person(en), die die Parametrisie-
rung ausgeführt hat (haben) zusammen mit anderen relevanten Informationen, wie Datum 
der Parametrisierung, aufzeigen. 
 
Die folgenden Verifikationsaktivitäten müssen für eine softwarebasierende Parametrisie-
rung angewendet werden: 
− Verifikation der korrekten Einstellung für jeden sicherheitsbezogenen Parameter (Mini-

mum-, Maximum und repräsentative Werte); 
− Verifikation, dass die sicherheitsbezogenen Parameter auf Plausibilität überprüft werden, 

z. B. durch Eingabe ungültiger Werte usw.; 
− Verifikation, dass unbefugte Modifikation von sicherheitsbezogenen Parametern ver-

hindert ist; 
− Verifikation, dass die Daten/Signale einer Parametrisierung so erzeugt und verarbeitet 

werden, dass Fehler nicht zu einem Verlust der Sicherheitsfunktion führen können. 
 

ANMERKUNG 2 Dies ist von besonderer Wichtigkeit, wenn die Parametrisierung unter 
Verwendung eines Geräts ausgeführt wird, das nicht speziell für diesen Zweck vorgesehen 
ist (z. B. Personal-Computer oder Ähnliches). 
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Anhang 2 a) Ermittlung der Anforderungsklasse   

 

 
 
 

 
Auswahl der Kategorie: 
N  = Normale Kategorie 
-  = Abweichung zu niedrigeren Kategorien (zusätzliche Massnahmen erforderlich) 
+  = Abweichung zu höheren Kategorien (zulässig) 

Parameter GK (Gefährdungskategorie): 
Beschreibung der Gefährdungskategorien  
GK1 = Keine Personengefährdung 
GK2 = leichte (üblicherweise reversible) Verletzungen von Personen 
GK3 = schwere (üblicherweise irreversible) Verletzungen, Tod von Personen 
 

Parameter P (Möglichkeit zur Vermeidung von Gefährdungen): 
P1 = Möglich unter bestimmten Bedingungen (P1 wird nur in Ausnahmefällen zutreffen) 
P2 = Kaum möglich 
 

Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdungssituation P1 und P2 
Es ist wichtig zu wissen, ob eine Gefährdungssituation erkannt oder vermieden werden 
kann, bevor sie zu einem Personenschaden führt. Eine wichtige Überlegung ist z.B., ob die 
Gefährdungssituation direkt durch ihre physikalischen Eigenschaften identifiziert werden 
kann, oder nur durch technische Mittel erkannt werden kann, z.B. durch Anzeigen. Andere 
wichtige Aspekte, die die Auswahl des Parameters P beeinflussen, sind z. B.: 
• Betrieb mit oder ohne Beaufsichtigung durch Betriebspersonal mit spezifischer Ausbil-
dung; 
• Geschwindigkeit, mit der die Gefährdungssituation auftritt (z.B. schnell oder langsam); 
• Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefährdungssituation, (z.B. durch Flucht); 
• praktische Erfahrungen mit der Sicherheit in Bezug zum Prozess. 
Wenn eine Gefährdungssituation auftritt, sollte P1 nur dann gewählt werden, wenn eine re-
alistische Möglichkeit besteht, den Personenschaden zu vermeiden oder dessen Auswir-
kung massgeblich zu reduzieren; P2 sollte gewählt werden, wenn fast keine Möglichkeit 
besteht, die Gefährdungssituation zu vermeiden. 
Es gilt dabei: AK = Anforderungsklasse  
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Anhang 2 b) Zuordnung von Performance Level   
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Anhang 3 (Art. 46.25)  

Anforderungsklassen  

 
      AZ = Anzeige, Signalisierung 

AG = Abfahrt gesperrt 

EH = Elektrischer Halt 

NH-BB = Nothalt – Betriebsbremse 

NH-SB = Nothalt – Sicherheitsbremse 

x = je nach technischer Ausführung erforderliche Wirkung  

 
  Wirkung Anforde-

rungsklasse Nr. Text AZ AG EH NH-BB NH-SB 

1 Antrieb       

1.1 lstwertüberwachungen   X X X 3-4 

1.2 Soll-lstwertüberwachung    X X 2-3 

1.3 Überwachung der Minimalgeschwindigkeit    X X 1-2 

1.4 Fahrtrichtungsüberwachung     X X 2-3 
 1.5 Stillstandsüberwachung    X X 3 

1.6 Übergeschwindigkeitsauslösung 10%    X  1-2 

1.7 Übergeschwindigkeitsauslösung 20%     X 3-4 

1.8 Überwachung der Ketten- oder Zahnriemen    X  2 

1.9 Einfahrtüberwachung    X X 4* 

1.10 Einfahrtüberwachung an einem Punkt der Einfahrt, wenn die normale 
Einfahrtüberwachung aufgehoben ist 

   X X 2 

1.10a Einfahrtüberwachung an einem Punkt der Einfahrt, wenn die  Ein-
fahrtüberwachung ausgeführt ist 

   X X 4* 

1.11 Festpunktkontrolle   X X  4* 

1.12 Gleichlaufkontrolle   X X  4* 

1.13 Nullstellungskontrolle  X  X  4* 

1.14 Geschwindigkeitsüberwachung bei Stützen und Ausweichen    X  4 

1.15 Verzögerungsüberwachung EH    X X 1-2 
 1.16 Verzögerungsüberwachung NH-BB     X 3-4 

1.17 Verzögerungsüberwachung NH-SB    X X 4 

1.18 Überwachung der Endlagen von Schaltkupplungen (Wirkung je nach 
Lage der Schaltkupplung) 

   X X 1 

1.19 Überwachung der Umschaltung verschiedener Antriebe      X 1  

1.21 Überwachung der offenen Stellung der Betriebsbremse    X  1 

1.22 Überwachung der offenen Stellung der Sicherheitsbremse     X 1-2 

1.23 Überwachung der geschlossenen Stellung der Betriebsbremse  X  X  1 

1.24 Wirken der Betriebsbremse während der Fahrt    X  1 

1.25 Wirken der Sicherheitsbremse während der Fahrt     X 1-2 

1.26 Überwachung der Abnutzung der Bremsbeläge der Betriebsbremse X X X X  1 

1.28 Drehmomentüberwachung    X X 1 

1.29 Überwachung der Kraftübertragung (Hauptantriebsmotor - Antriebs-
seilscheibe) 

   X X 4 

1.30 Netzausfall oder Asymmetrie im Netz    X  1 

1.32 Beschleunigungsüberwachung    X  2 

1.33 Überfahren des Regelhaltepunktes     X 2 

1.34 Überfahren des Regelhaltepunktes in der Gegenstation bei Seilbah-
nen mit Pendelbetrieb (einspurige Bahnen) 

   X X 2 

1.37 Hydraulische Kraftübertragung: Überwachung des Öldruckes     X 1 

1.38 Hydraulische Kraftübertragung: Überwachung der Temperatur X     1 

1.39 Überwachung der redundanten Ventile der Sicherheitsbremse  X X  X 3 

1.41 Überwachung der Position der Antriebs- Umlenk- und Ablenkschei-
ben bei Zweiseil-Pendelbahnen ohne Tragseilbremse 

    X 2  

2 Weitere mechanische Einrichtungen       

2.6 Überwachung der Fahrzeugtüren bei Pendelbahnen   X X X  3 

2.8 Überwachung der klapp- oder verschiebbaren Einrichtungen   X X  ** 
 

2.9 Überwachung der maschinell betätigten Bahnsteigtüren   X X  ** 
 

2.11 Überwachung von hydraulischen Umschalthähnen   X X X 1-2 

2.12 Überwachung des Spannweges   X X  1-2 

2.15 Lastmessung bei Pendelbahnen ***  X    2 

2.16 Überwachung der Querpendelung *** X  X X  1-2 

3 Weitere elektrische Einrichtungen       

3.1 lnstandhaltungsschalter (Sicherheitsschalter)    X X 3 

3.2 Nothalltaster   X X X 3 

Kommentiert [IA100]: Widerspruch zu Vorgehen nach SN 
EN 13243 
Siehe Kommentar Art. 46.25 
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3.3 Unterbrechung, Kurzschluss, Erdschluss überwachter Seile   X X X 3 

3.6 Seillage-Überwachung (Tragseilüberwachung, Zugseilüberwachung 
u.a.) 

  X X  3 

3.8 Überwachung weiterer Seile (z.B. Hilfsseile) hinsichtlich einer Fehl-
lage gegenüber dem Zugseil - siehe 3.6 

  X X  3 

3.9 Funkfernsteuerung    X  3 - 4 
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Botschaft zum Reglement IKSS 

 

 

Präambel 

 

 

Seilbahnen müssen sicher sein. An diesem Grundsatz hat sich nichts geändert, seit am 21. 

Juli 1879 die Standseilbahn vom Brienzersee zum Hotel Giessbach als erste touristische 

Seilbahn der Welt ihren Betrieb aufgenommen hat.  

 

Um den Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Luftseilbahnen und Skilifte sicher 

zu gestalten, wurde 1951 das Interkantonale Konkordat für Seilbahnen und Skilifte IKSS ge-

gründet und ein erstes Reglement verabschiedet.  

 

Seit dieser Zeit ist im Seilbahnbau viel geschehen. Neue technische Möglichkeiten wurden 

entwickelt, während die Anforderungen an Komfort und Sicherheit gestiegen sind. Um der 

heutigen Situation gerecht zu werden, alte Schwachstellen zu eliminieren und dennoch Be-

währtes weitestmöglich zu erhalten, haben Vertreter der Seilbahnbranche und des IKSS mit 

externer Begleitung das bestehende fast siebzigjährige Reglement umfassend überarbeitet.  

 

Das nun vorliegende neue Reglement entspricht dem heutigen Erkenntnisstand und ist den 

aktuellen Erfordernissen angepasst. Insbesondere ist es offen gegenüber neuen technischen 

Entwicklungen. Mit einem sogenannten «dualen Weg» ermöglicht das Reglement Lösungen, 

welche die Sicherheit gewährleisten, ohne bestehenden Kleinseilbahnen zusätzlich zu belas-

ten und damit in ihrem Bestehen gar zu gefährden. Das neue Reglement besticht durch sei-

ne klaren Strukturen und eindeutigen Formulierungen und ermöglicht, innerhalb der Grenzen 

der eidgenössischen Seilbahngesetzgebung individuelle und situationsbezogene Lösungen 

für die kantonalen Anlagen zu finden.  

 

Für die ausgezeichnete Arbeit der Verfasser und das kritische und konstruktive Engagement 

von Branchenverbänden und Kantonen entbiete ich allen, die an diesem Prozess beteiligt 

waren, meinen besten Dank. 

 

RR Joe Christen 

Präsident IKSS 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Das wichtigste in Kürze: 

 

Mit dem vorliegenden Reglement werden Verfahren und technische Aspekte zur Bewilligung von 

Seilbahnen, Schrägaufzügen und Skiliften geregelt. Dies erfolgt unter Nutzung des Spielraumes 

der eidgenössischen Seilbahngesetzgebung sowie den speziellen Anforderungen an Kleinseil-

bahnen. In Anlehnung an die Normen und technischen Standards wird ein eigenständiger Weg 

geöffnet, welcher für bestehende und neue Kleinseilbahnen gewählt werden kann. 

Das Reglement gliedert sich in allgemeine Bestimmungen und Festlegungen zu den Verfahren 

sowie in einen ausführlichen technischen Teil. In einem vierten Teil sind zudem die Ausbil-

dungsanforderungen an technische Leiterinnen und Leiter formuliert. 

Der technische Teil wird ergänzt durch Anhänge (Normauszüge) sowie technische Erläuterun-

gen in der Botschaft.  
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Einleitung 

 

Mit der Einführung des Seilbahngesetzes per 1. Januar 2007 haben die technischen Best-

immungen des ehemaligen Reglements grösstenteils ihre Gültigkeit verloren. Das Regle-

ment IKSS, welche in der Urfassung aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, 

soll durch eine zeitgemässe Fassung abgelöst werden. 

 

Das Reglement IKSS enthält die konkreten Bestimmungen zur Umsetzung der kantonalen 

Aufgaben, welche sich aus dem Konkordatsvertrag ergeben. Die wesentlichen nationalen 

Rechtsgrundlagen, welche den Handlungsrahmen des IKSS bestimmen, sind das Bundes-

gesetz über Seilbahnen zur Personenbeförderung (SebG; SR 743.01) sowie das Bundesge-

setz über die Personenbeförderung (PBG; SR 745.1). Die Kompetenzen, die das Seilbahn-

gesetz den Kantonen überlässt, werden mit dem neuen Reglement genutzt. Insbesondere 

wird der Handlungsspielraum der sich durch Art. 4 Abs. 4 der Verordnung über Seilbahnen 

zur Personenbeförderung (SebV; SR 745.011) öffnet, berücksichtigt. 

 

Im Reglement IKSS sind die Verfahren beschrieben, welche das Zusammenspiel zwischen 

den Anlagenbetreibern (Gesuchstellern), den kantonalen Aufsichts- und Bewilligungsbehör-

den und der Kontrollstelle IKSS regeln. Die Kontrollstelle IKSS hat in den Verfahren primär 

die Aufgabe, die Projekte in den technischen Fragen zuhanden der Kantone auf Basis des 

Reglements IKSS zu begutachten. 

 

Das Reglement ist so formuliert, dass die Verfahren in den unterschiedlichen kantonalen 

Prozessen geführt werden und die besonderen Anforderungen der Seilbahnen und Skilifte 

mit der Sicherheitsaufsicht durch die Kontrollstelle IKSS berücksichtigt werden können. 

 

Die Verfasser des Reglements haben sich zum Ziel gesetzt, mit einfachen Formulierungen 

und eindeutigen Begriffen möglichst klare Regelungen zu erlassen. Die technischen Rege-

lungen orientieren sich grundsätzlich an den übergeordneten Normen der Branche. Doppel-

spurigkeiten sowie widersprüchliche Regelungen sollen so vermieden werden.  

 

Eigene Bestimmungen wurden nur dort formuliert, wo in den EU-Normen sachgerechte Re-

gelungen fehlen. Dabei stützen sich die zusätzlichen Bestimmungen primär auf die bewähr-

ten Regelungen des ursprünglichen Reglements IKSS und auf die praktischen Erfahrungen 

der Kontrollstelle, der Aufsichtsbehörden, der Betreiber und der Hersteller.  

 

In den technischen Bestimmungen in Teil III des vorliegenden Reglements werden die Best-

immungen festgehalten, wie die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt werden 

können.  

 

Angestrebt wird, dass die zu den Normen abweichenden und ergänzenden Bestimmungen 

durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) als geeignet anerkannt werden, um die grundle-

genden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die Unterlagen sind dem BAV eingereicht 

worden. 

 

Die abschliessende Beurteilung erfolgt nach Anhörung des Staatssekretariates für Wirtschaft 

(SECO), der Konkordatskantone und der interessierten Kreise. 
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Die vorliegende Neufassung entspricht im Wesentlichen der bisherigen Praxis des Konkor-

dates und der Kontrollstelle IKSS. Als technische Bestimmungen sind in Zusammenarbeit mit 

Experten der Seilbahnbranche und den Herstellern spezifische Regeln aufgenommen wor-

den, welche im Einklang mit dem Seilbahngesetz beim Bau und dem Betrieb von Kleinluft-

seilbahnen zur Anwendung kommen können. Damit wird ein alternativer Weg beschrieben, 

mit welchem der Handlungsspielraum bei kantonal bewilligten Anlagen genutzt werden kann. 

Für Kleinseilbahnen bis acht Personen kann somit auf das Beibringen von Konformitätsbe-

scheinigungen verzichtet werden. Die Einreichung von unabhängigen Sachverständigenbe-

richten wird als ausreichend erachtet.  

 

Der Rahmen des Konkordats ist gegeben durch die nationale Gesetzgebung sowie die tech-

nischen Standards, welche durch die europaweit geltenden Normen und Richtlinien gegeben 

sind. In der folgenden Darstellung ist die Einordnung des Reglements in die rechtliche Hie-

rarchie dargestellt.  

 

 
 

 

Das Reglement gehört zu den verbindlichen Erlassen (wie Regelungen, Vorschriften, Nor-

men). Diese werden durch die dafür vorgesehenen Instanzen erlassen und sind rechtlich 

binden. 

 

Zusätzlich gibt es Arbeitshilfen, mit denen das IKSS praxisgerechte Zusatzinformationen 

bereitstellt. Beispielsweise sollen in Anlageblättern je Anlageart relevante Informationen zur 

Kommentiert [BM1]: Der Begriff Sachverständige ist auch 
hier zu prüfen (Anforderungen, Unabhängigkeit, etc.). Insbe-
sondere in Bezug auf Sachverständigenrichtlinie des BAV #5.3 
letzter Abschnitt. 
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Verfügung gestellt werden. In Themenblättern wird gezeigt, wie mit einzelnen Sachfragen 

umgegangen werden soll. Diese Arbeitshilfen zeigen zielgruppengerecht, wie die Regelun-

gen und Vorschriften der verbindlichen Erlasse in der Praxis umzusetzen sind. Sie enthalten 

keine eigenständigen Vorschriften.  

Arbeitshilfen werden durch die Kontrollstelle IKSS vorbereitet und durch die Geschäftsleitung 

genehmigt und herausgegeben. 

 

Hinweis: 

Auf der Homepage des IKSS wird ein Glossar mit Begriffsdefinitionen und Erklärungen ge-

führt. Das Glossar dient der Verständigung und ist - so weit möglich - mehrsprachig. Es wird 

periodisch aktualisiert. Ergänzungen und Korrekturen dürfen gerne via info@ikss.ch einge-

reicht werden. 

 

Das Reglement IKSS ist in vier Teile gegliedert: 

 

− Im Teil I werden allgemeine Bestimmungen erlassen sowie Begriffe geklärt. Mit der Eintei-

lung und Bezeichnung der Anlagen wird der Geltungsbereich des Reglements definiert.  

− Im Teil II werden die Verfahren geregelt, die Anlagekategorien definiert sowie die Häufig-

keiten der Inspektionen für die unterschiedlichen Anlagen beschrieben. 

− Im Teil III werden die technischen Bestimmungen angeführt, welche abweichend oder er-

gänzend zu den Normen zur Anwendung kommen können.  

− Im Teil IV sind die Anforderungen an die technischen Leiter- und Leiterinnen formuliert. 

 

Der folgende Text enthält Erläuterungen zu den Inhalten, so dass diese in einem Gesamtzu-

sammenhang erscheinen und besser eingeordnet werden können. Wo erforderlich, werden 

auch einzelne Artikel ausführlicher begründet und erläutert. 

mailto:info@ikss.ch
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Teil I  Allgemeine Bestimmungen 

 

In den allgemeinen Bestimmungen werden Zweck, Begriffe sowie der Geltungsbereich des 

Reglements bezeichnet.  

 

1 Zweck und Gegenstand 

 

Neu- oder Umbauten von Kleinluftseilbahnen ist neben dem primären Weg nach den vom 

BAV bezeichneten SN EN Normen und dem Nachweis mit Konformitätsbescheinigungen ein 

alternativer Weg nach den technischen Bestimmungen des Reglements IKSS (Teil III.1.1) 

und dem Nachweis mit Sachverständigenbericht anstelle von Konformitätsbescheinigungen 

möglich. Damit ergibt sich ein dualer Weg, bzw. eine Alternative welcher den Neu- oder Um-

bau von Kleinluftseilbahnen erleichtert.  

 

Nach welchem der beiden Wege eine kantonal zu bewilligende Seilbahn geplant, geprüft und 

gebaut werden soll, bestimmt die Bauherrschaft zusammen mit dem Seilbahnhersteller. 

 

2 Begriffe 

 

In Artikel 2 sind Begriffe umschrieben, welche für die Prozesse von zentraler Bedeutung 

sind. Die dafür zuständigen Behörden sind je nach kantonaler Organisation unterschiedlich 

bezeichnet. Im Reglement wird unterschieden zwischen Baubewilligungsbehörde (Leitbehör-

de für die Erteilung und den Vollzug der Baubewilligung) und Aufsichtsbehörde (Leitbehörde 

für die Erteilung und den Vollzug der Betriebsbewilligung). Die Kontrollstelle IKSS ist in der 

Regel im Auftrag der Aufsichtsbehörde tätig. Sie übernimmt keine eigenständigen Behör-

denaufgaben, sondern ist in der Rolle als Seilbahnfachinstanz des interkantonalen Konkor-

dats für die angeschlossenen kantonalen Behörden tätig. 

 

Die baurechtliche Beurteilung und die Beurteilung der Betriebssicherheit erfordern unter-

schiedlich detaillierte Grundlagen. Im Baubewilligungsverfahren liegt in der Regel das Seil-

bahndossier des Herstellers noch nicht vor. Daher erfolgt die Projektprüfung in zwei Stufen 

analog dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) des BAV. Die zweite Stufe ist die Grundlage 

für die Prüfung zur Betriebsbewilligung und wird durch die kantonale Aufsichtsbehörde in 

Zusammenarbeit mit der Kontrollstelle IKSS durchgeführt. Dieser Prozess führt zur techni-

schen Genehmigung durch die kantonale Behörde.  

 

Die Betriebsbewilligung ist das zentrale Instrument und steht in direktem Bezug zu jeder ein-

zelnen Anlage an ihrem definierten Standort. Der Begriff Anlage umfasst die gesamte Ein-

richtung, welche für die Funktion der Personentransporteinrichtung erforderlich ist. Das sind 

sämtliche elektromechanischen und baulichen Einrichtungen. Wird eine Anlage beispielswei-

se mit einer Antriebseinheit betrieben, welche auch an anderen Standorten eingesetzt wer-

den kann, ergibt sich daraus keine mobile Anlage im Sinne Art. 2 Absatz 2 Bst. c des Seil-

bahngesetzes (nicht ortsfeste Seilbahnen). 
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3 Geltungsbereich (Anlagesystematik) 

 

In Artikel 3 werden die Anlagen, welche unter das Konkordat fallen, bezeichnet. Dieser Arti-

kel nimmt die Regelung auf, welche in der Konkordatkonferenz 2016 als Anlagensystematik 

verabschiedet wurde.  

 

In den Klassen A und B sind die Anlagen aufgeführt, welche aufgrund des Seilbahngesetzes 

oder der Nennung im Konkordatsvertrag eine kantonale Betriebsbewilligung erfordern. 

 

Die Klasse C enthält Anlagen, welche durch eine Behörde aufgrund von speziellen Sicher-

heitsüberlegungen einer Betriebsaufsicht und damit einer kantonalen Betriebsbewilligung 

unterstellt werden können. Gegebenenfalls kann eine Unterstellung gestützt auf das Perso-

nenbeförderungsgesetz mit einer kantonalen Bewilligung oder einer anderen Rechtsgrundla-

ge erwirkt werden. 

 

Geräte und Anlagen, welche ausserhalb des Geltungsbereiches des Personenbeförderungs-

gesetzes und konform im Sinne des Produktesicherheitsgesetzes verwendet werden, unter-

stehen grundsätzlich keiner Betriebsbewilligungspflicht. Dies sind beispielsweise Treppenlif-

te, vertikale Aufzüge, Schrägaufzüge mit Konformitätserklärung gemäss Aufzugsverordnung, 

Jahrmarktgeräte bzw. "fliegende Bauten" oder Anlagen in Vergnügungsparks. 

 

Mit der Nennung der anwendbaren Bestimmungen wird klargestellt, dass für die bau- und 

planungsrechtlichen Aspekte primär die kantonale Baugesetzgebung massgebend ist. 

Selbstverständlich sind in diesem Verfahren die Aufsichtsbehörde sowie die Kontrollstelle 

gebührend einzubeziehen. Für die weiteren anlagespezifischen Bestimmungen sind die Seil-

bahngesetzgebung sowie die Bestimmungen des Konkordats relevant. Diese Bestimmungen 

kommen im Anlagebau, im Betrieb sowie im Unterhalt zur Anwendung. 

 

5 Bestehende Anlagen 

 

In Artikel 5 werden die Grundzüge im Umgang mit bestehenden Anlagen formuliert. Allein 

aufgrund des Inkrafttretens dieses Reglements müssen keine bestehenden Anlagen oder 

Anlagenteile umgebaut oder erneuert werden. Werden allerdings Sicherheitsdefizite erkannt, 

die nur mit technischen Massnahmen behoben werden können, müssen die betroffenen An-

lageteile erneuert werden. In der Folge kommen dieselben technischen Anforderungen zur 

Anwendung, wie sie auch für neue Anlagen gelten. Eine Abgrenzung, welche Anlageteile zu 

erneuern sind, muss fallweise, beispielsweise durch eine Zustandsanalyse oder durch Nut-

zung des IKSS-Arbeitshilfen, geklärt werden.  
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Teil II  Verfahren 

 

Der Teil II des Reglements beschreibt die erforderlichen Verfahren, welche im Lebenszyklus 

einer Seilbahn vorkommen. Hier werden zudem die administrativen Aspekte wie Anlagen-

nummerierung, Kategorieneinteilungen und Inspektionshäufigkeit geregelt.  

 

In der eidgenössischen Seilbahngesetzgebung kommt das Plangenehmigungsverfahren des 

Bundes zur Anwendung. Die einzureichenden Dokumente sind in zwei Teile gegliedert (Teil 

1: Grundlagen / Teil 2: Sicherheitstechnik). In diesem Verfahren werden die bau- und um-

weltrechtlichen Aspekte, die Aspekte des Personenbeförderungsgesetzes (Konzession), so-

wie die technischen Aspekte in Bezug auf die Seilbahnsicherheit von einer Behörde geprüft. 

 

Die Verfahren für die kantonal bewilligten Anlagen erfolgen im Prinzip nach derselben Auftei-

lung. Allerdings sind die Benennungen der Verfahren und Zuständigkeiten in den Kantonen 

unterschiedlich. Der Prozess zur Baubewilligung ist in der Regel durch die kantonale Bauge-

setzgebung bestimmt. Der Prozess zur Betriebsbewilligung ergibt sich durch das Konkordat 

bzw. wird mit diesem Reglement beschrieben. 

 

Die Gliederung des Dossiers für ein Bewilligungsverfahren einer Seilbahn erfolgt zweckmäs-

sigerweise nach derselben Aufteilung wie bei einem Plangenehmigungsverfahren nach Seil-

bahngesetz.  

− In Teil 1 sind die Grundlagen darzustellen, welche für bau- und umweltrechtliche Prüfung 

sowie zur Beurteilung der Aspekte des Personenbeförderungsrechtes erforderlich sind 

(öffentlich-rechtlicher Teil). 

Dies ist die Basis für die Baubewilligung.  

− In Teil 2 sind die ergänzenden und detaillierten Unterlagen zur Beurteilung der Anlagensi-

cherheit zusammenzustellen (Anhang 1 SebV, technischer Teil). 

Dies ist die Basis für die technische Genehmigung. 

 

Um den föderalen Umständen gerecht zu werden, werden in diesem Reglement folgende 

Bezeichnungen verwendet: 

 

Zuständige Bewilligungsbehörde Kantonale oder kommunale Behörde, welche für das Ver-

fahren zuständig ist, in welchem Bau- und Umweltrechtli-

che Aspekte eines Bauprojekts geprüft werden (Baubewil-

ligungsbehörde / Baupolizei / Bauinspektorat / Regie-

rungsstatthalteramt etc.). Diese Stelle erteilt schlussend-

lich die Baubewilligung oder die Plangenehmigung (je 

nach kantonaler Benennung). 

Aufsichtsbehörde Kantonale Stelle, welche für die Erteilung der Betriebsbe-

willigung zuständig ist. 

Diese Behörde ist auch für die Genehmigung des techni-

schen Dossier zuständig, basierend auf der Zustimmung 

der Kontrollstelle. Das heisst, sie genehmigt auch die 

technischen Aspekte bei Umbauten an Anlagen, welche 
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ohne bau- und umweltrechtliches Verfahren oder inner-

halb der bestehenden Baubewilligung erfolgen können.  

 

Die technische Genehmigung schliesst die Prüfung des technischen Dossiers ab. Beantragt 

die Kontrollstelle die technische Genehmigung, ist eine der Voraussetzungen zur Erteilung 

der Betriebsbewilligung durch die Aufsichtsbehörde gegeben. 

 

Der Entscheid zur Baubewilligung oder der Entscheid über eine Betriebsbewilligung erfolgt 

durch die kantonale Behörde mittels Verfügung. Die Kontrollstelle IKSS ist die Seilbahnfach-

kompetenz der Kantone, sie hat keine Behördenbefugnisse und kann daher Massnahmen 

oder Bewilligungen nicht eigenständig erlassen. 

 

Vor Inbetriebnahme einer Anlage bei Erstinbetriebnahmen oder nach Umbauten erfolgt eine 

Abnahme durch die Kontrollstelle und die Aufsichtsbehörde. Wenn die Voraussetzungen zur 

Erteilung der Betriebsbewilligung gegeben sind, kann die Aufsichtsbehörde der Kontrollstelle 

das Recht erteilen, mit der Abnahme eine provisorische Betriebsbewilligung zu erteilen. Da-

mit ist sichergestellt, dass die Inbetriebnahme einer Anlage auch bei engem Terminpro-

gramm kundengerecht möglich ist. 

 

Sind die Voraussetzungen zur Erteilung einer Betriebsbewilligung erfüllt, kann diese durch 

die Aufsichtsbehörde erteilt werden. Wie im Seilbahngesetz, wird auch bei der kantonalen 

Bewilligung vom Anlagebetreiber der Nachweis einer Haftpflichtversicherung verlangt. Mit 

der Betriebsbewilligung ist auch deren Gültigkeitsdauer zu nennen. Das Seilbahngesetz sieht 

vor, dass die Betriebsbewilligung in der Regel unbefristet erteilt wird. Eine Betriebsbewilli-

gung fällt jedoch dahin, wenn die Konzession erlischt. Da der Konkordatsvertrag die Be-

triebsbewilligungen auf 20 Jahre befristet, ist im vorliegenden Reglement keine Befristung 

vorgesehen. Die Aufsichtsbehörde kann die Betriebsbewilligung kürzer befristen, wenn dies 

aus sachlichen Gründen erforderlich ist. 

 

12 Umbauten 

 

In Artikel 12 wird festgehalten, dass für Umbauten an einer Anlage eine Zustimmung der 

Aufsichtsbehörde erforderlich ist. Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass die Anlage 

auch nach dem Umbau die Voraussetzungen zur Erteilung einer kantonalen Betriebsbewilli-

gung erfüllen. Die Abgrenzung zwischen Umbau und Unterhalt erfolgt nach den gleichen 

Kriterien wie sie das BAV anwendet (aktuell BAV Richtlinie 4).  

 

13 Betriebseinstellung 

 

Artikel 13 regelt das Vorgehen bei Betriebseinstellungen. Insbesondere soll sichergestellt 

werden, dass eine Anlage bei Reaktivierung der Betriebsbewilligung noch bzw. wieder be-

triebssicher ist. Wesentliche Arbeitsinstrumente sind hier die Dokumentation der Instandhal-

tungsarbeiten sowie ein aktueller Zustandsbericht. Dieser Zustandsbericht kann unter An-

wendung des IKSS- Hilfsmittels erstellt werden. 
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14 Anlagekategorien 

 

Artikel 14 definiert die Kategorien der Anlagen, wie sie im Geltungsbereich des Reglements 

beschrieben sind. Die Kategorieneinteilung ist die Grundlage für die Verrechnung der Ge-

bühren an die Betriebsinhaber. Die Anlagebezeichnungen korrespondieren mit dem Gel-

tungsbereich des Reglements (Art. 3). Die Zuordnungskriterien wurden teilweise überarbei-

tet, so dass die Kategorieneinteilung eindeutig und nachvollziehbar wird. 

Wie bereits im alten Reglement für Skilifte, wird neu auch für Seilbahnen (ohne Luftseilbah-

nen bis acht Personen) ein Einteilungskriterium nach der Motorenleistung des Antriebs ein-

geführt.  

 

Weiter entfällt bei den Luftseilbahnen (Kategorie 6) die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

5m/s. Die Sicherheit der Anlagen in diesem Geschwindigkeitsbereich ist streng nach den 

Vorgaben des Seilbahngesetzes nachzuweisen. 

 

Skilifte mit niederer Seilführung (Kleinskilifte), Förderbänder, Materialseilbahnen sowie 

Schachtseilbahnanlagen werden nicht in Kategorien unterteilt; für sie gilt je eine Einheitska-

tegorie. 

 

Die Anpassung der Kategorienkriterien kann in Einzelfällen zu einer neuen Kategorienzutei-

lung führen. 

 

Die Höhe der Gebühren wird in einem Gebührenreglement festgelegt, welches der Konfe-

renz der Konkordatskantone vorgelegt wird. 

 

15 Häufigkeit der Inspektionen  

 

In Artikel 15 wird die Häufigkeit der Inspektionen durch die Kontrollstelle IKSS geregelt. Neu 

kann von diesen periodischen Inspektionen abgewichen werden, wenn dies aus sachlichen 

Gründen gerechtfertigt ist, beispielsweise bei Luft- und Standseilbahnen mit sehr kleinen 

Einsatzzeiten (weniger als 40 Betriebsstunden pro Jahr). Es kann auch ein kürzeres Inspek-

tionsintervall verfügt werden, wenn dies im Interesse der Betriebssicherheit liegt. 

 

Bei Anlagen der Klasse C oder bei Materialseilbahnen, welche dem Konkordat unterstellt 

sind, werden die Inspektionsperioden mit der Betriebsbewilligung definiert. In der Regel wer-

den diese Anlagen mindestens alle vier Jahre vor Ort risikoorientiert geprüft.  

 

16 Anlagenummerierungen 

 

In Artikel 16 sind die Eckwerte definiert, welche eine systematische und eindeutige Anlagen-

nummerierung sicherstellt. 
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17 Bearbeitungsfristen 

 

In Artikel 17 werden Fristen genannt, wie sie zur ordentlichen Bearbeitung der Gesuche er-

forderlich sind. Unter Einhaltung dieser Vorgaben kann die erforderliche Planungssicherheit 

gewährleistet werden.  

 



 

12 

 

Teil III  Technische Bestimmungen 

 

Der Teil III des Reglements enthält die technischen Bestimmungen und Anforderungen.  

Einleitend zum Technischen Teil wird klargestellt, dass für Seilbahnen und Skilifte die in der 

Seilbahngesetzgebung festgelegten grundlegenden Sicherheitsanforderungen Gültigkeit 

haben und der Nachweis für deren Erfüllung grundsätzlich mit Konformitätsbescheinigungen 

zu erfolgen hat. 

 

Aufbauend auf Artikel 1 des Reglements wird Im Teil III.1.1 ein "dualer Weg" für Kleinseil-

bahnen (Luftseilbahnen mit Transportkapazität bis acht Personen bei einer Geschwindigkeit 

bis 6m/s) beschrieben, mit welchem der Nachweis der grundlegenden Anforderungen durch 

einen Sachverständigenbericht erbracht werden kann. Der duale Weg ist eine Alternative 

zum Vorgehen nach der Seilbahnverordnung. 

 

Weiter sind in Teil III abweichende und ergänzende Bestimmungen aufgeführt, welche bei 

Anlagen unter kantonaler Aufsicht zur Anwendung kommen:  

 

Teil III.1  Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Luftseilbahnen und Stand-

seilbahnen 

Teil III.2 Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Skilifte 

Teil III.3 Technische Bestimmungen für Kleinskilifte und Förderbänder 

Teil III.4 Technische Bestimmungen für Seilbahnen (Seilwinden) in Rohrleitungen und 

Schächten 

 

Für Förderbänder wird festgehalten, dass diese der Maschinenrichtlinie unterliegen. 

 

Teil III.1 Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Luftseilbahnen und 

Standseilbahnen 

 

21  Seil und Seilverbindungen 

 

Hier werden neu für das Verschiebeintervall von Tragseilen die - im Vergleich zu den Vorga-

ben in den SN EN-Normen - erleichternde, Bestimmung aufgenommen, dass das Verschie-

beintervall bei weniger als 100'000 Überrollungen pro Jahr verlängert werden kann. 

 

23  Selbstbedienungsbetrieb von gewerbsmässig betriebenen Luftseilbahnen 

 

Die hier erwähnten Bedingungen für den Selbstbedienungsbetrieb von Luftseilbahnen mit 

unbesetzten Stationen haben Gültigkeit sowohl für neue wie bestehende Luftseilbahnen, 

gebaut nach SN EN–Normen oder nach dem dualen Weg gemäss Teil III.1.1. 

 

Sie wurden, basierend auf den Erkenntnissen der vom Managementboard Seilbahnen gebil-

deten Arbeitsgruppe «Betrieb ohne Betriebspersonal», bezüglich Videoüberwachung und 

Brandschutz ergänzt. 
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25  Besondere mehrjährige Arbeiten 

 

Die Vorgaben für die überjährlichen Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten an Luftseilbahnen 

werden präzisiert. Sie kommen lediglich zur Anwendung, wenn bei altrechtlichen Anlagen 

vom Hersteller keine oder unvollständige Instandhaltungsvorschriften verfügbar sind. Diese 

Bestimmungen werden auch in das jährlich durch die Kontrollstelle IKSS herausgebrachte 

Betriebsbuch aufgenommen. 

 

Ausdrücklich hinzuweisen ist auf die Möglichkeit, dass die Fachfirmen aufgrund der Erkennt-

nisse über den Zustand der Komponenten nach Ausführung von Kontroll- und Instandhal-

tungsarbeiten, Intervall und Umfang auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassen können.  Kommentiert [BM2]: Hersteller haben mehr Kenntnisse 
betreffend den Anlagen. Daher sollten Fachfirmen nur Vorga-
ben machen können, wenn der Hersteller nicht mehr existiert. 
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Teil III.1.1 Technische Bestimmungen für Luftseilbahnen bis 8 Personen 

 

Mit eigenen technischen Bestimmungen für Luftseilbahnen mit einer Transportkapazität bis 8 

Personen soll einerseits die diesbezügliche Lücke in den Normen geschlossen werden und 

andererseits, wie in der Vernehmlassung von der Branche gefordert, der Spielraum der Kan-

tone genutzt werden.  

 

Basis für die neuen technischen Bestimmungen sind die Struktur des alten Reglements und 

die CEN-Normen. Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Hilfsmittels für altrechtliche 

Luftseilbahnen wurden die technischen Bestimmungen des alten Reglements IKSS mit den 

wesentlichen Anforderungen der EU-Seilbahnverordnung abgeglichen. An denjenigen Stel-

len, wo Lücken festgestellt worden sind, wurde das Reglement IKSS nun ergänzt. Diese Ar-

beit wurde von einer Expertengruppe durchgeführt, in der Vertreter aus dem mechanischen 

und dem elektrischen Bereich des Herstellerverbandes IARM1 teilgenommen haben.  

 

 In der Vernehmlassungsphase wird seitens IARM überprüft, ob neben dem technischen Teil 

III.1.1 auch die restlichen, im Zusammenhang stehenden Punkte des neuen Reglements die 

wesentlichen Anforderungen der EU-Seilbahnverordnung erfüllen. 

 

Stellungnahme/Grundsatzhaltung IARM 
 
Die IARM geht bei der Erarbeitung der technischen Bestimmungen von folgenden 
Grundsätzen aus:  
 
Der Stand der Technik (sprich CEN-Normen) bildet die Basis für das neue IKSS-
Reglement.  Die CEN-Normen sind jedoch auf grosse Seilbahnen ausgerichtet, 
Kleinseilbahnen sind bei der Entwicklung der Normen kaum berücksichtigt worden. 
Darum sind punktuelle Vereinfachungen möglich. 
 
Auch auf Grund der Erfahrungen des IKSS mit ca. 200 Bahnen, gebaut nach den 
technischen Bestimmungen im alten IKSS-Reglement und damit insgesamt rund 
8000 Betriebsjahren überwiegend positiver Betriebserfahrungen, sind aus Sicht der 
IARM Abweichungen gegenüber den CEN-Normen zulässig. IARM vertritt dabei aber 
die Position, dass das Sicherheitsniveau bei sicherheitstechnisch elementaren The-
men im Vergleich zum alten IKSS-Reglement höher anzusetzen ist. 
 

 

Im Auftrag des IKSS hat die Ingenieurgemeinschaft IGSMC (Schönholzer AG, Hili Manz, 
Cenix) unabhängig von der Arbeitsgruppe im Sinne des Vieraugenprinzips die erweiterten 
Technischen Bestimmungen ebenfalls überprüft. IGSMC kommt dabei - wie die Arbeitsgrup-
pe - zum Schluss, dass mit den vorgenommenen Nachbesserungen die wesentlichen Anfor-
derungen der EU-Seilbahnverordnung erfüllt sind. 
 
 

                                                           
1 1 International Association of Ropeway Manufacturers, Swiss Chapter (Garaventa AG, In-

auen-Schätti AG, Bartholet Maschinenbau AG, Leitner AG, Frey AG, SISAG AG) 
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Ein wesentliches Merkmal des dualen Weges ist, dass die Hersteller zur Feststellung der 

Konformität der sicherheitsrelevanten Bauteile und Teilsysteme der Seilbahn anstelle von 

Konformitätsbescheinigungen einen Sachverständigenbericht vorlegen können. Man muss 

sich bewusst sein, dass diese Bestätigung ausserhalb des Anwendungsbereichs des Kon-

kordats IKSS keine Bedeutung haben wird. 

 

Um den freien Warenverkehr nicht zu behindern, wird im Reglement explizit darauf hinge-

wiesen, dass der Bau nach den CEN-Normen offensichtlich weiterhin zulässig ist. Das 

heisst, dass nach wie vor Kleinseilbahnen bis 8 Personen auch nach CEN-Normen gebaut 

werden dürfen und sich der Sicherheitsnachweis auf Konformitätsbescheinigungen ausge-

stellt durch benannte Stellen abstützen kann. 

 

Würde, wie vom IKSS angestrebt das Bundesamt für Verkehr (BAV), im Einvernehmen mit 

dem SECO, die technischen Bestimmungen zum «Dualen Weg» im Sinne des Seilbahnge-

setzes Art. 4 als geeignet bezeichnet, die wesentlichen Anforderungen zu erfüllen, so könnte 

eine Abhandlung der Abweichungen nach Art. 6a SeBV «Normabweichungen» entfallen.  

 

Stellungnahme BAV 
  

 

Stellungnahme SECO 
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Die Branche verspricht sich von diesem «Dualen Weg» tiefere Kosten im Vergleich zu Bah-

nen gebaut nach den CEN-Normen. Insbesondere sieht sie ein Einsparungspotenzial bei 

den Sicherheitsnachweisen mit Sachverständigenberichten anstelle von Konformitätsbe-

scheinigungen.  

 

Der Nachweis der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen einer nach den technischen 

Bestimmungen des Teil III.1.1 gebauten Seilbahn mit einer Konformitätsbescheinigung einer 

benannten Stelle wird nicht ausgeschlossen.  

 

Anmerkungen zu den technischen Bestimmungen 

  

Mit dem Ziel im technischen Bereich angepasste Bestimmungen für Kleinseilbahnen zu er-

lassen hat die Expertengruppe wo immer möglich Vereinfachungen gegenüber den CEN-

Normen aufgenommen. Die Wesentlichen sind: 

 

- Ausführung ohne Fangbremse zugelassen (Art. 27) 

- Keine Klassifizierung von Sicherheitsbauteilen in S1 und S2-Bauteile (Art. 32) 

- Verzicht auf Forderung nach einer Querpendelüberwachung (Art. 34.2) 

- Beibehaltung der IKSS-Standardbeiwerte für die Berechnung der Windkräfte (Art. 

36.7) 

- Verzicht auf Auslegung dynamisch beanspruchter Bauteile gemäss SIA (Art. 36.15) 

- Ausdehnung Verschiebeintervall für Tragseile (Art. 37.1) 

- Minimaler Zugseildurchmesser von 14 mm (CEN 20 mm) (Art. 37.6) 

- Das Querlastverhältnis bei geringen Fahrtenzahlen reduziert werden (Art. 37.10) 

- Zum Brandschutz wurden nur relevante Punkte aus der CEN übernommen (Art. 39.4) 

- Genereller Verweis auf SUVA-Bestimmungen für Arbeitssicherheit (Art. 39.10 / Art. 

40.17) 

- Nur relevante Punkte für hydraulische Einrichtungen aus CEN übernommen (Art. 

42.36) 

- Durchmesserverhältnisse können reduziert werden (Art. 43,1) 

- Auflistung der relevanten Gefährdungsbilder (Anhang 1) 

- Den Sicherheitsfunktionen wurden Anforderungsklassen zugeordnet (Anhang 3) 

 

In einigen Bereichen wurden die technischen Bestimmungen aber an den CEN-Normen aus-

gerichtet und damit die Vorgaben des alten IKSS-Reglements verschärft, um die wesentli-

chen Sicherheitsanforderungen der EU-Seilbahnverordnung zu erfüllen. Die Expertengruppe 

sieht darin aber keinen Kostentreiber, weil diese Werte von den Seilbahnherstellern bei der 

Konstruktion ihrer Standardanlagen bereits berücksichtigt worden sind:  

 

- Werte zur Bestimmung des Grenzprofiles aus CEN übernommen (Art. 34.2) 

- Teilsicherheitsbeiwerte aus CEN übernommen (Art. 36.9) 

- Einführung von Sicherheitsfaktoren gegenüber Streckgrenze (Art. 36.14) 

- Die Seilsicherheiten wurden den CEN-Normen angepasst (Art. 37.8) 

- Die Tragseilabspannung mit Klemmplatten wird ausgeschlossen (Art. 38.4) 

- Die Vorgaben zur Spannwegüberwachung werden erweitert (Art. 38.6) 
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- Zugseilzwischenaufhängungen mit einem Tragseil werden ausgeschlossen (Art. 

40.23) 

- Kabinentüren während Fahrt verriegelt (mechanische Lösung möglich) (Art. 41.10) 

- Endlose Zugseilschlaufe, Ausnahmen möglich (Art. 41.14) 

- Gefütterte Seilscheiben (Art. 43) 

- Elektrische Überwachung der Position der Zugseilscheiben (Art. 43.8) 

- Übernahme des Systems der Anforderungsklassen (46.25)  

 

Die gegenüber dem alten IKSS-Reglement erhöhten Anforderungen bedeuten nicht, dass 

bestehende Bahnen umgebaut werden müssen.  
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Teil III.2 Abweichende und ergänzende Bestimmungen für Skilifte 

 

51  Betrieb in Dunkelheit 

 

Es muss eine Beleuchtung vorgesehen werden, die bei Dunkelheit einen sicheren Betrieb zu 

gewährleisten vermag. Die Eigenschaften der jeweiligen Anlage sind dabei zu berücksichti-

gen. Die Beleuchtung kann natürlich oder künstlich sein. Die Benutzer müssen von jeder 

Stelle der Schleppspur aus über eine ausreichende Sichtweite verfügen, um sich in Sicher-

heit bringen zu können.  

 

Wie der Betrieb bei Dunkelheit abzulaufen hat, ist im Betriebskonzept ausdrücklich festzuhal-

ten. Änderungen oder Anpassungen des Betriebskonzepts müssen der Aufsichtsbehörde 

vorgelegt werden, die dann entscheidet, ob ein Verfahren notwendig ist oder nicht. 

 

Beim Nachtbetrieb sind die Lärmemissionen besonders zu beachten. 

 

52  Trendsportgeräte 

 

Generell sind Skilifte dafür gemacht, Personen mit angeschnallten Skis, Snowboards Snow-

scootern oder ähnlichen Ausrüstungen zu befördern, d.h. der Bügel zieht den Körper einer 

Person hoch, nicht das Gerät. 

 

Wenn der Bügel hingegen am Gerät selber eingehängt wird (z. B. bei einem Schlitten, Snow-

tube, Skigeräten für Behinderte) oder wenn die Beförderung nicht auf Schnee erfolgt (z. B. 

bei Mountainbikes, Trottinettes) müssen entsprechende Betriebsvor-schriften dafür erlassen 

werden. 

 

Zur Handhabung anderer Geräte muss der Betreiber selber Tests mit den Bügel-

Anhängevorrichtungen der Geräte durchführen. Wenn diesbezügliche Bestimmungen nicht 

ausdrücklich enthalten sind, muss das Betriebskonzept angepasst werden. Die Behörde prüft 

die Handhabung im Einzelfall.  

 

Artikel. 4a Abs. 2 SebV besagt, dass eine Personentransportbewilligung nicht gegen Vor-

schriften der Raumplanung oder des Umweltschutzes verstossen darf. Generell gilt, dass es 

zur Beförderung von Dualski-Sitzen, Snowtubes, Skibobs oder Schlitten einer Anpassung 

des Betriebskonzepts bedarf. Eine Anpassung der Betriebsbewilligung, eventuell sogar mit 

öffentlicher Auflage, kann notwendig sein für einen alternativen Betrieb (z.B. Beförderung 

von Velos und Trottinettes im Sommer).  

 

53  Indirekte Überwachung 

 

Die Videoüberwachung dient der regelmässigen Überwachung der Aus- bzw. der Einstieg-

stelle durch die Bedienperson. Von ihr wird nicht erwartet, dass sie via Bildschirm plötzliche 

Gefahrensituationen erkennt und den Nothalt betätigt. Ein Anlagen-stopp im Notfall muss bei 

unbedienten Berg- oder Talstationen mechanisch erfolgen. Die Videoüberwachung soll dem 
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Betreiber der Anlage ermöglichen, die Lage zu überblicken und allenfalls Anweisungen zu 

geben, bevor er die Anlage wieder in Betrieb nimmt.  

 

Die indirekte Überwachung durch das Bedienpersonal muss im Betriebskonzept genau defi-

niert sein.  

 

Der Betriebsangestellte muss hören können, was passiert, um dann gegebenenfalls Anwei-

sungen aus der Ferne geben zu können.  

 

Wenn zwischen Berg- und Talstation Sichtkontakt besteht, kann auf eine Videoüberwachung 

verzichtet werden. 

 

Aufgrund langjähriger Erfahrung in Frankreich ist für Stangenschlepplifte (mit kuppelbaren 

Schleppvorrichtungen) eine Videoüberwachung nicht vorgeschrieben. 

 

Das Reglement verzichtet auf eine Zeitlimite, in der ein Bediensteter bei einem Vorfall an der 

Station diese erreichen muss. Es ist Sache des Betreibers, unter Berücksichtigung der örtli-

chen Gegebenheiten, einen raschen und effizienten Interventionsplan für Ereignisse an der 

Anlage zu erstellen. 

 

54 Bügelüberschlagsüberwachung 

 

Für Anlagen mit Totpunkrückgabe unter dem Umlenkrad kann der Bügelüberschlag nach 

dem Umlenkrad erfolgen. An der letzten Stütze muss auf Seite Talfahrt eine Kontrollvorrich-

tung angebracht werden, damit es beim Passieren der Stütze nicht zu einer Entgleisung 

kommen kann. 

 

Für Stangenschlepplifte ist eine solche Vorrichtung nicht unbedingt notwendig. Ein Bügel-

überschlag bei der Ausstiegstelle darf aber nicht möglich sein. 

 

56 Besondere mehrjährigen Arbeiten 

 

Grundlage hierfür bilden die Anweisungen des Herstellers. 

 

Viele Betreiber von alten Anlagen verfügen über keine vom ursprünglichen Lieferanten der 

Anlage erstellten Instandhaltungsvorschriften. Nur in diesen Fällen gilt die Regelung nach 

dem zweiten Abschnitt. Es ist den Betreibern jedoch freigestellt, durch einen Seilbahnherstel-

ler eine auf die konkreten Anlagenverhältnisse zugeschnittene Instandhaltungsvorschrift 

nachträglich erstellen zu lassen. 

 

Diese Regelung war bereits bis 2007 im Betriebsbuch enthalten und ist damit nicht neu. 
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Teil III.3 Technische Bestimmungen für Kleinskilifte und Förderbänder 

 

Die Bedingungen für den Betrieb von Kleinskiliften und Förderbänder mit indirekter Überwa-

chung wurden präzisiert. 

 

Gemäss dem Entscheid der Konkordatskonferenz vom 2. November 2006 und vom 11. Mai 

2016 (Analagensystematik) unterstehen die Förderbänder dem Konkordat analog Kleinskilif-

ten. 
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Teil IV  Anforderungen an technische Leiterinnen und Leiter 

 

Die Seilbahnverordnung umschreibt in Artikel 46 die generellen Aufgaben und die Funktion 

der technischen Leitung bei Seilbahnen. Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch für An-

lagen unter kantonaler Aufsicht. In Art. 46 a und b SebV sind für eidgenössisch konzessio-

nierte Anlagen die Anforderungen für technische Leiterinnen und Leiter bzw. deren Stellver-

tretungen definiert. Mit Art. 46c SebV werden die Kantone verpflichtet, entsprechende Vor-

schriften für kantonale Seilbahnen zu erlassen. Mit den Regelungen in Teil IV des Regle-

ments IKSS wird diese Verpflichtung umgesetzt. 

 

Die formulierten Anforderungen stützen sich auf die bestehenden branchenspezifischen Be-

rufsausbildungen, auf bestehende oder noch zu erarbeitende Fachkurse sowie auf seilbahn-

spezifische Betriebserfahrungen ab. 

 

Für Anlagen mit geringer Betriebsleistung (z. B. Anlagen zu Landwirtschaftszwecken, also 

Anlagen ohne touristische Nutzung oder Erschliessungsfunktion) werden erleichterte Anfor-

derungen formuliert. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass auf vielen Anlagen 

seit Jahrzehnten der Betrieb mit erfahrenem Personal verantwortungsvoll und sicher geführt 

wird. Diese Abstufung ermöglicht für die verschiedenen Anlagen mit unterschiedlichen Be-

triebsarten passende Anforderungen zu formulieren. Für die Durchführung von sachgerech-

ten und praxisnahen Ausbildungsgängen setzen die Kantone auf die bewährten Kurse der 

Branche, welche unter dem Dach von Seilbahnen Schweiz (SBS) und auch in Zusammenar-

beit mit der Kontrollstelle IKSS angeboten werden. 

 

Zurzeit sind folgende anlagenspezifische Ausbildungen vorgesehen: 

− Fachkurs "Technische Leiter von Klein und Werkseilbahnen" (ca. 10 Tage) 

− Fachkurs "Skilifte" (5 Tage) 

− Fachkurs "Kleinskilifte und Förderbänder" (ca. 1-2 Tage) 

 

Der Betreiber der Anlage ist grundsätzlich dafür verantwortlich, dass mit der Betriebsorgani-

sation und den Aufgaben entsprechend ausgebildetes Personal eingesetzt und gemeldet 

wird. Dies gilt ebenfalls bezüglich Weiterbildung und Schulung für neue Anforderungen. Stellt 

die Aufsichtsbehörde fest, dass nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt wird, 

muss unter Berücksichtigung des Ausbildungsangebots und in Absprache mit den betroffe-

nen Personen das weitere Vorgehen festgelegt werden. Mit diesem Vorgehen kann auf die 

individuelle Situation der kleinen Betriebsorganisationen im Einzelfall Rücksicht genommen 

werden. Da die Anforderungen mit der Seilbahngesetzgebung bereits bestehen, ist keine 

allgemeine Umsetzungsfrist erforderlich.  


